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  Richtlinien zur Zahlungsverkehrsstatistik 
(ZVStatistik)

 Erläuterungen zum Berichtssystem der geänderten 
 Zahlungsverkehrsstatistik (EZB/2020/59)1)

I. Begriffsbestimmungen

1.  Berichtspflichtiger hat dieselbe Bedeutung wie in Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 2533/98 

des Rates vom 23. November 1998 über die Erfassung statistischer Daten durch die Euro-

päische Zentralbank.

2.  Gebietsansässiger bzw. „gebietsansässig“ haben dieselbe Bedeutung wie in Artikel 1 der Ver-

ordnung (EG) Nr. 2533/98 des Rates vom 23. November 1998 über die Erfassung statistischer 

Daten durch die Europäische Zentralbank.

3.  Zahlungsdienst hat dieselbe Bedeutung wie in Artikel  4 Nummer  3 der Richtlinie  (EU) 

2015/2366.

4.  Zahlungsinstitut hat dieselbe Bedeutung wie in Artikel  4 Nummer  4 der Richtlinie  (EU) 

2015/2366.

5.  Zahlungsdienstleister (ZDL) hat dieselbe Bedeutung wie in Artikel 4 Nummer 11 der Richt-

linie (EU) 2015/2366.

6.  Kreditinstitut nach EU-Recht: Kreditinstitute gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichts-

anforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen.

7.  E-Geld-Institut hat dieselbe Bedeutung wie in Artikel 2 Nummer 1 der Richtlinie 2009/110/

EG.

8.  E-Geld-Emittent hat dieselbe Bedeutung wie in Artikel 2 Nummer 3 der Richtlinie 2009/110/

EG.

9.  Nicht-Zahlungsdienstleister im Sinne dieser Erhebung sind alle natürlichen und juristischen 

Personen, die nicht zu den Berichtspflichtigen zählen.

10.  Transaktion/Zahlungsvorgang: Zahlungsvorgang hat dieselbe Bedeutung wie in Artikel 4 

Satz 5 der PSD2: „die bzw. den vom Zahler, im Namen des Zahlers oder vom Zahlungs-

empfänger ausgelöste(n) Bereitstellung, Transfer oder Abhebung eines Geldbetrags, unab-

hängig von etwaigen zugrundeliegenden Verpflichtungen im Verhältnis zwischen Zahler 

1 Die Allgemeinen Richtlinien sowie weitere Dokumente zur bisherigen Erhebung der Zahlungsverkehrsstatistik sind unter 
folgendem Link weiterhin abrufbar:  
https://www.bundesbank.de/de/service/meldewesen/bankenstatistik/zahlungsverkehrsstatistik-613524 

https://www.bundesbank.de/de/service/meldewesen/bankenstatistik/zahlungsverkehrsstatistik-613524
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und Zahlungsempfänger“. „Transaktion“ und „Zahlungstransaktion“ werden synonym zu 

„Zahlungsvorgang“ verwendet.

11.  Elektronisches Geld (E-Geld) hat dieselbe Bedeutung wie in Artikel  2 Nummer  2 der 

Richtlinie  2009/110/EG und bezeichnet einen elektronisch, darunter auch magnetisch, 

gespeicherten monetären Wert in Form einer Forderung gegenüber dem Emittenten, der 

gegen Zahlung eines Geldbetrages ausgestellt wird, um damit Zahlungsvorgänge durch-

zuführen und der auch von anderen natürlichen oder juristischen Personen als dem E-Geld-

Emittenten angenommen wird.

12.  Acquirer: Für kartengebundene Zahlungsvorgänge hat Acquirer dieselbe Bedeutung wie 

Artikel 2 Nummer 1 der Verordnung (EU) 2015/751: ein „Zahlungsdienstleister, der mit einem 

Zahlungsempfänger eine vertragliche Vereinbarung über die Annahme und die Verarbeitung 

kartengebundener Zahlungsvorgänge schließt, was den Transfer von Geldbeträgen zum 

Zahlungsempfänger bewirkt“. Acquirer bezeichnet also die Stelle an den die Kartenakzeptanz-

stelle die Daten über die Transaktionen übermittelt. Der Acquirer ist für die Erfassung der 

Transaktionsdaten und Verrechnung mit den Akzeptanzstellen verantwortlich. 

  Bei girocard-Zahlungen ist der Acquirer für Zwecke dieser Statistik die Händlerbank, die die 

Transaktionsdatensätze vom Händler (oder über dessen Netzbetreiber) erhält und den Einzug 

der Forderungen aus den Kartenzahlungen veranlasst. Ausnahme: Wenn der Netzbetreiber 

die Forderungen auf sein Treuhandkonto bei seiner Bank einzieht und dem Händler die Gelder 

überweist, übernimmt der Netzbetreiber die Rolle des Acquirers i. S. d. Statistik („Treuhand-

modell“). Unter Händler ist eine Stelle zu verstehen, der die Berechtigung erteilt wurde, im 

Austausch für die Lieferung von Waren und/oder Dienstleistungen Geldmittel zu erhalten, 

und mit der ein Zahlungsdienstleister für die Annahme solcher Geldmittel eine Vereinbarung 

getroffen hat.

  Bei Verfügungen am Geldautomaten ist der Acquirer die Stelle, die dem Karteninhaber Bank-

noten zur Verfügung stellt, entweder direkt oder über Drittanbieter. Der Acquirer ist stets die 

Stelle, die Transaktionen an Terminals annimmt und abrechnet und somit für die Erfassung 

und kontenmäßige Verrechnung der daran getätigten Transaktionen verantwortlich ist – 

unabhängig vom Eigentum an den Terminals oder Betrieb des Terminals.

  Gibt es mehr als einen annehmenden und abrechnenden Zahlungsdienstleister, meldet der 

Dienstleister, der in einem Vertragsverhältnis zum Zahlungsempfänger steht.

13.  Zahlungsempfänger hat dieselbe Bedeutung wie in Artikel 4 Nummer 9 der Richtlinie (EU) 

2015/2366: „eine natürliche oder juristische Person, die den Geldbetrag, der Gegenstand 

eines Zahlungsvorgangs ist, als Empfänger erhalten soll“.

14.  Zahlungspflichtiger hat dieselbe Bedeutung wie „Zahler“ in Artikel 4 Nummer 8 der Richt-

linie  (EU) 2015/2366: „eine natürliche oder juristische Person, die Inhaber eines Zahlungs-

kontos ist und die einen Zahlungsauftrag von diesem Zahlungskonto gestattet oder – falls 

kein Zahlungskonto vorhanden ist – eine natürliche oder juristische Person, die den Auftrag 

für einen Zahlungsvorgang erteilt“.
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15.  Der Begriff Zahlungsinstrument wird in dieser Erhebung in etwas weiterer Definition genutzt 

als in Artikel 4 Nummer 14 der Richtlinie (EU) 2015/2366 und umfasst alle im Meldeschema 

ZVS4 genannten Transaktionsarten. 

16.  Zahlungskonto hat dieselbe Bedeutung wie in Artikel  4 Nummer  12 der Richtlinie  (EU) 

2015/2366: „ein auf den Namen eines oder mehrerer Zahlungsdienstnutzer(s) lautendes 

Konto, das für die Ausführung von Zahlungsvorgängen genutzt wird“.

17.  Verkaufsstelle (POS, „Point of Sale“) hat dieselbe Bedeutung wie Artikel 2 Nummer 29 der 

Verordnung (EU) 2015/751: „die Anschrift der realen Geschäftsräume des Händlers, in denen 

der Zahlungsvorgang veranlasst wird. Allerdings gilt Folgendes: 

 a.  im Versandhandel oder bei Fernabsatzverträgen (d. h. beim elektronischen Geschäftsver-

kehr) im Sinne des Artikels 2 Nummer 7 der Richtlinie 2011/83/EU bezeichnet Verkaufs-

stelle die Anschrift der festen Niederlassung, an der der Händler seine Geschäfte abwickelt, 

unabhängig vom Standort der Website oder des Servers, über die bzw. den der Zahlungs-

vorgang veranlasst wird; 

 b.  verfügt ein Händler nicht über eine feste Niederlassung, so gilt als Verkaufsstelle die 

Anschrift, für die der Händler über eine gültige Gewerbeerlaubnis verfügt und über die der 

Zahlungsvorgang veranlasst wird; 

 b.  verfügt ein Händler weder über eine feste Niederlassung noch über eine gültige Gewerbe-

erlaubnis, so gilt als Verkaufsstelle die Korrespondenzanschrift, die für die Zahlung der in 

Verbindung mit der Verkaufstätigkeit anfallenden Steuern zugrunde gelegt wird und über 

die der Zahlungsvorgang veranlasst wird“.

18.  Kontoinformationsdienstleister hat dieselbe Bedeutung wie in Artikel 4 Nummer 19 der 

Richtlinie (EU) 2015/2366: „Zahlungsdienstleister, der gewerbliche Tätigkeiten nach Anhang I 

Nummer 8 ausübt“ (Kontoinformationsdienste).

19.  Zahlungsauslösedienstleister hat dieselbe Bedeutung wie in Artikel  4 Nummer  18 der 

Richtlinie (EU) 2015/2366: „Zahlungsdienstleister, der gewerbliche Tätigkeiten nach Anhang I 

Nummer 7 ausübt“ (Zahlungsauslösedienste).

Gegenstand der Erhebung

1.  Gegenstand der Erhebung ist der Zahlungsverkehr der Nicht-Zahlungsdienstleister als 

Kunden der inländischen Zahlungsdienstleister.

2.  Der tatsächliche Kreis der Berichtspflichtigen, basierend auf der Definition von „Zahlungs-

dienstleister“ gemäß Artikel  4 Nummer  11 der Richtlinie  (EU) 2015/2366, besteht aus 

folgenden gebietsansässigen Zahlungsdienstleistern (im Folgenden zusammengefasst und 

abgekürzt mit „Institut“ oder „Zahlungsdienstleister“):

 – Kreditinstitute nach EU-Recht

 – E-Geld-Institute
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 – Zahlungsinstitute

 –  sonstige Zahlungsdienstleister (gemäß der Artikel 1.1. Punkte d und f der Richtlinie  (EU) 

2015/2366)

  Somit gehören Förderbanken gemäß Art. 2, Satz 5.5 der CRD V nicht zum tatsächlichen Kreis 

der Berichtspflichtigen.

3.  Konsolidierung: Relevant für die Erhebung sind diejenigen Institute, die im jeweiligen Staats-

gebiet als Gesellschaft eingetragen und ansässig sind, einschließlich Tochterunternehmen 

von außerhalb dieses Staatsgebiets ansässigen Mutterunternehmen, und Zweigstellen von 

Instituten, deren Hauptverwaltung sich außerhalb dieses Staatsgebiets befindet. Eine Kon-

solidierung der Institute über nationale Grenzen hinweg ist nicht zulässig. Transaktionen, die 

über eine Zweigstelle in Deutschland ausgelöst bzw. abgewickelt werden, müssen in Deutsch-

land gemeldet werden und dürfen nicht bei der ausländischen Mutter gemeldet werden.

4.  Transaktionen zwischen zwei Zahlungsdienstleistern dürfen nicht gemeldet werden, 

wenn die Transaktionen durch einen der Zahlungsdienstleister initiiert wurden. Wenn jedoch 

am Anfang oder am Ende des Zahlungsvorganges ein Nicht-Zahlungsdienstleister steht, ist die 

Transaktion in die Meldung zur Zahlungsverkehrsstatistik aufzunehmen. In diesem Fall meldet 

der Zahlungsdienstleister alle von ihm ausgelösten Transaktionen selbst, auch wenn sie über 

ein Konto bei einem dritten Zahlungsdienstleister laufen. Als Hilfestellung zur Identifikation 

von Kontrahenten, die Zahlungsdienstleister sind, siehe Listen von Zahlungsdienstleistern der 

EZB und BBk.

5.  Förderbanken: Umgekehrt ist zu beachten, dass Förderbanken keine Zahlungsdienstleister 

im Sinne dieser Erhebung sind. Transaktionen mit Förderbanken sind daher zu melden.

6.  Liste der Zahlungsdienstleister: Die Kreditinstitute nach EU-Recht, E-Geld-Institute und 

Zahlungsinstitute und sonstige Zahlungsdienstleister sind in einer Liste in der Kategorie „Cen-

tral Bank“, „Credit Institution“ und „Other Institutions“ verzeichnet, die von der Europäischen 

Zentralbank (EZB) zusammengestellt wird und im Internet (www.ecb.europa.eu unter dem 

Pfad „Statistics > Financial corporations > Lists of financial institutions > Payment statistics 

relevant institutions (PSRIs)“) zur Verfügung steht. 

7.  Zweck der Erhebung: Die Erhebung dient der Analyse der Zahlungsgewohnheiten und 

der Struktur des Finanzplatzes Deutschland sowie als wichtige Datenquelle zur Errichtung, 

Steuerung und Überwachung von Zahlungsverkehrs- und Wertpapierabrechnungssystemen. 

Insofern bildet sie für die Bundesbank eine Grundlage für den in § 3 des Gesetzes über die 

Deutsche Bundesbank verankerten öffentlichen Auftrag, für die Abwicklung des Zahlungs-

verkehrs im Inland und mit dem Ausland zu sorgen und zur Stabilität der Zahlungs- und Ver-

rechnungssysteme beizutragen. Mit dieser Erhebung werden ebenso die Lieferverpflichtungen 

von Betrugsfällen gemäß § 54 Absatz 5, Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz an die Bundesanstalt 

für Finanzdienstleistungsaufsicht erfüllt. Diese Erhebung wird des Weiteren zur Bewertung 

der kurzfristigen Konjunkturentwicklung und zur Verbesserung der Gesamtqualität der Daten, 

die die Grundlage für die Erstellung der Zahlungsbilanzstatistik darstellen, herangezogen. 
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8.  Inhalt der Richtlinien: Die vorliegenden Richtlinien beschreiben die Abgrenzung der nach 

den Meldeschemata ZVS 1 bis ZVS 6 und ZVS 9 erfragten Inhalte dieser Statistik. Die Num-

merierung orientiert sich an den Tabellen aus Anhang III der Verordnung EZB/2020/59. Da 

die Tabellen 7 und 8 nicht von Zahlungsdienstleistern zu melden sind, gibt es keine Mel-

deschemata 7 oder 8.

9.  Kumulierung: Soweit es sich bei den erhobenen Werten um Transaktionen handelt, sind 

diese über die gesamte Berichtsperiode hinweg aufzusummieren (kumulierte Werte). 

10.  Nachkommastellen: Alle zu berichtenden Geldwerte müssen in vollen Euro mit zwei Nach-

kommastellen gemeldet werden. Die Anzahl ist ganzzahlig zu melden. Negative Meldewerte 

sind nicht zulässig.

11.  Fremdwährung: Es sind Zahlungsvorgänge und Aufladungsgegenwerte auf E-Geld-Daten-

trägern in Euro und Fremdwährung einzubeziehen. 

 –  Fremdwährungsbestände sind zu dem jeweiligen von der EZB am Meldestichtag fest-

gestellten und von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Referenzkurs („ESZB-

Referenzkurs“) umzurechnen. Auf der Homepage der Deutschen Bundesbank werden diese 

unter dem Pfad „Statistiken > Zeitreihen-Datenbanken > Wechselkurse > Devisenkurse, 

Euro-Referenzkurse, Gold > Devisenkurse in einzelnen Ländern“ veröffentlicht. 

 –  Transaktionen sind zum ESZB-Referenzkurs des jeweiligen Transaktionstages umzurechnen 

und im Anschluss über die Berichtsperiode zu kumulieren. Bei der Umrechnung von 

Währungen, für die kein ESZB-Referenzkurs veröffentlicht wird, sind die Mittelkurse aus 

feststellbaren An- und Verkaufskursen des Stichtags zugrunde zu legen.

12.  Zeitpunkt der Berichtspflicht: 

 Tabelle 1: Zeitpunkt der Berichtspflicht

Art der Transaktion Zeitpunkt der Meldung Erläuterung

Transaktionen in ZVS 4, 6 

und 9

Datum der Ausführung

betrügerische Trans-

aktionen in ZVS 5

Nach der Feststellung 

des Betrugs (als 

Revision der Berichts-

periode zu melden, in 

der die Ausführung 

stattfand)

Ausschlaggebend für die Meldung 

ist der Zeitpunkt der Feststellung 

des Betrugs, z. B. Eingang einer 

Kundenbeschwerde. Es ist nicht 

relevant, ob der Fall im Zusam-

menhang mit dem betrügerischen 

Zahlungsvorgang bereits geklärt 

oder gerichtlich bestätigt wurde. 

Die Meldung muss der Berichts-

periode zugeordnet werden, in der 

die Transaktion ausgeführt wurde.

https://www.bundesbank.de/dynamic/action/de/statistiken/zeitreihen-datenbanken/zeitreihen-datenbank/723444/723444?statisticType=BBK_ITS&treeAnchor=WECHSELKURSE
https://www.bundesbank.de/dynamic/action/de/statistiken/zeitreihen-datenbanken/zeitreihen-datenbank/723444/723444?statisticType=BBK_ITS&treeAnchor=WECHSELKURSE
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Art der Transaktion Zeitpunkt der Meldung Erläuterung

Wert der Verluste 

aufgrund von Betrug je 

Haftungsträger in ZVS 5

Datum der Ver-

buchung in den 

Büchern des Zahlungs-

dienstleisters

Da die Verbuchung der zu tragen-

den finanziellen Verluste zeitlich 

von den eigentlichen betrüge-

rischen Vorgängen getrennt sein 

könnte, und zur Vermeidung von 

Revisionen der gemeldeten Daten 

allein aufgrund dieser immanenten 

zeitlichen Verzögerung, sollten die 

endgültigen Betrugsverluste in 

dem Zeitraum gemeldet werden, 

in dem sie in den Büchern des 

Zahlungsdienstleisters verbucht 

werden.

II. Meldetermin und -form

1.  Geltungsbeginn: Meldungen nach diesen Richtlinien gemäß der EZB-Verordnung 

EZB/2020/59 sind erstmalig für das erste Quartal 2022 und das erste Halbjahr 2022 abzu-

geben.

2.  Meldetermin: Die Meldeschemata ZVS 1-6 sind halbjährlich zu melden; Meldeschema ZVS 9 

ist vierteljährlich zu melden.

  Die vierteljährlichen Meldungen sind bis zum Geschäftsschluss des letzten Werktages des 

auf den Meldestichtag folgenden Monats zu übermitteln. Die Referenzperioden reichen vom 

1. Januar bis zum 31. März, 1. April bis 30. Juni, 1. Juli bis 30. September und 1. Oktober bis 

31. Dezember.

  Die halbjährlichen Meldungen sind bis zum Geschäftsschluss des letzten Werktages des 

3.  Monats nach dem Meldestichtag zu übermitteln. Die Referenzperioden reichen vom 

1.  Januar bis 30. Juni und vom 1. Juli bis zum 31. Dezember. Für Meldungen nach ZVS2 

„Funktionen der Zahlungskarten“ gilt der erste Tag des Monats nach Ablauf der Referenz-

periode als Referenzstichtag. Für alle anderen Bestandsgrößen gilt der letzte Tag der Mel-

deperiode als Referenzstichtag.

3.  Meldeform: Die Meldungen sollen nach dem Berichtsschema der Deutschen Bundesbank 

und unter Beachtung der technischen Vorgaben zur elektronischen Datenübermittlung über 

das Bundesbank-ExtraNet erstattet werden. Das XML-Schema ist auf der Bundesbank-Inter-

netpräsenz verfügbar unter (https://www.bundesbank.de/resource/blob/865182/e8f5b18c41

07f104861f2db34ba38f64/mL/formate-xml-data.zip).

4.  Aufbewahrungsfrist: Bezüglich der eingereichten elektronischen zahlungsverkehrs-

statistischen Meldungen ist die Aufbewahrung der Meldungen des aktuellen Kalenderjahres 

und des Vorjahres ausreichend. Seitens der meldenden Zahlungsdienstleister ist sicher-

https://www.bundesbank.de/resource/blob/865182/e8f5b18c4107f104861f2db34ba38f64/mL/formate-xml-data.zip
https://www.bundesbank.de/resource/blob/865182/e8f5b18c4107f104861f2db34ba38f64/mL/formate-xml-data.zip
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zustellen, dass gegebenenfalls erforderliche Korrektur- oder Ersatzmeldungen zum aktuellen 

Meldetermin und zu den vergangenen Meldeterminen des aktuellen Jahres sowie des Vor-

jahres erstellt werden können.

5.  Fusionsmeldungen: Bei Fusionen von Zahlungsdienstleistern oder einzelnen Geschäfts-

bereichen meldet das aufnehmende Institut ab dem Zeitpunkt des rechtlichen Zusammen-

schlusses eine kumulierte Meldung für die gesamte Berichtsperiode. Dies gilt auch wenn der 

rechtliche Zusammenschluss nach dem Ende des Berichtszeitraums, aber vor der Abgabefrist 

für diesen Berichtszeitraum liegt.

  Zusammenhang von Quartals- und Halbjahresmeldung: Sofern die rechtliche Fusion nach 

Abgabe des 1./3.  Quartals, aber vor Abgabe der Halbjahresmeldung stattfindet, ist die 

1.  Quartalsmeldung vom abgebenden Institut einzureichen, die 2.  Quartalsmeldung und 

Halbjahresmeldung jedoch in die Meldung vom aufnehmenden Institut zu integrieren

6.  Konzernmeldungen: Die Zahlungsverkehrsstatistik wird als Vollerhebung bei allen Zahlungs-

dienstleistern durchgeführt. Unter bestimmten Voraussetzungen können jedoch Muttergesell-

schaften Konzernmeldungen, das heißt konsolidierte Meldungen, in denen die aggregierten 

Daten der in die Konzernmeldung eingebundene(n) Tochtergesellschaft(en) einfließen, auf 

Antrag abgeben. Für diesbezügliche Fragen steht folgende E-Mail-Adresse zur Verfügung: 

zvstatistik@bundesbank.de

  Für die Abgabe einer Konzernmeldung durch die inländische Muttergesellschaft müssen 

folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

 –  Die Melder-Art der Tochtergesellschaft(en), deren Angaben in die Konzernmeldung ein-

fließen sollen, muss mit derjenigen der Muttergesellschaft übereinstimmen.

 –  Die Tochtergesellschaft(en) sind rechtlich eigenständige, aber wirtschaftlich unselbständige 

Unternehmen, die von der Muttergesellschaft kontrolliert werden. Das Kapital der Toch-

tergesellschaft(en) ist mehrheitlich im Besitz der Muttergesellschaft.

 –  Sitz der Tochtergesellschaft(en) ist in Deutschland.

 –  Abwicklung der Zahlungsverkehrstransaktionen der Tochtergesellschaft(en) durch die 

Muttergesellschaft.

 –  Die Zahlungsverkehrstransaktionen der Tochtergesellschaft(en) sind von denen der 

Muttergesellschaft nicht oder nur mit unvertretbar hohem Aufwand zu trennen, da die 

Tochtergesellschaft(en) zahlungsverkehrstechnisch wie eine Filiale des Konzerns behandelt 

wird/werden.

7.  Fehlanzeigen sind für jede Berichtsperiode abzugeben. Zur Einreichung einer Fehlanzeige 

siehe XML-Beschreibung Punkt 3.2.8 f. Ein Institut mit Fehlanzeige muss allerdings sicher-

stellen, dass beim Auftreten von Meldetatbeständen im Laufe einer Berichtsperiode zum 

nächsten Termin eine Meldung abgegeben wird.

mailto:zvstatistik@bundesbank.de
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III. Übersicht über Meldepflichtige für Transaktionen und Bestandsgrößen

Tabelle 2: Meldepflichtige für Bestandsgrößen

Position zu melden von

Konten Kontoführendes Institut 
in ZVS 1

Kunden Kontoinformationsdienstleister oder Institut, welches als 

Kontoinformationsdienstleister für Fremdkonten tätig ist  

in ZVS 1

E-Geld-Aufladungs-

gegenwert

E-Geld-Emittent 
in ZVS 1

Karten Kartenemittent 
in ZVS 2

Geldautomaten Terminalbetreiber 
in ZVS 3

Überweisungsterminals Kontoführendes Institut, das das Terminal bereitstellt 

in ZVS 3

POS-Terminals Acquirer 
in ZVS 3

E-Geld-Terminals Acquirer 
in ZVS 3

Tabelle 3: Meldepflichtige für Transaktionen:

Instrument gesendete Transaktion empfangene Transaktion

Überweisungen ZDL des Zahlungspflichtigen: 

überweisendes Institut (Aus-

nahme für über Zahlungsaus-

lösedienste ausgelöste Über-

weisungen: kontoführendes 

Institut) bzw. erster ZDL in der 

Transaktionskette 

ZDL des Zahlungsempfängers, 

der die Überweisung erhält (konto-

führende Stelle des Begünstigen) bzw. 

letzter ZDL in der Transaktionskette

Lastschriften ZDL des Zahlungsempfängers, 

der die Lastschrift einreicht, bzw. 

erster ZDL in der Transaktions-

kette

ZDL des Zahlungspflichtigen, von 

dem die Lastschrift eingezogen wird 

bzw. letzter ZDL in der Transaktions-

kette

Kartenzah-

lungen

Kartenemittent 
in ZVS 4, 5 und 6.3

Acquirer, der die Zahlung annimmt 

und abrechnet (Für girocard-Zah-

lungen: Händlerbank; Ausnahme: 

Netzbetreiber beim „Treuhand-

modell“). 

in ZVS 4, 5, 6.1 und 6.2
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Instrument gesendete Transaktion empfangene Transaktion

Bargeld-

abhebungen

Kartenemittent 
in ZVS 4, 5 und 6.3

Acquirer, der die Zahlung annimmt 

und abrechnet. (Für Cashback bei 

girocard: Händlerbank; Ausnahme: 

Netzbetreiber beim „Treuhandmodell“) 

in ZVS 6.1, 6.2, 6.4 (CADV)

E-Geld-Zah-

lungen

ZDL des Zahlungspflichtigen/-
empfängers, der die 

E-Geldzahlung ausgelöst hat

ZDL des Zahlungsempfängers/-
pflichtigen, der die E-Geldzahlung 

empfangen hat

Schecks ZDL des Zahlungsempfängers, 

der den Scheck zur Gutschrift 

einreicht (erste Inkassostelle)

ZDL des Zahlungspflichtigen, von 

dem die Schecklastschrift eingezogen 

wird (d. h. das kontoführende Institut 

des Kunden, der den Scheck aus-

gestellt hat)

Finanztransfers 

(Remittances)

ZDL des Zahlungspflichtigen: 

Institut, das den Finanztransfer 

auslöst

ZDL des Zahlungsempfängers, d. h. 

der letzte ZDL in der Transaktionskette, 

der den Finanztransfer an den begüns-

tigen Nicht-ZDL auszahlt

Sonstige 

Zahlungsdienste

Bargeldabhebungen am 

Schalter: Kontoführendes Ins-
titut, das den Schalter betreibt; 

Kartengutschriften: Acquirer

Bargeldeinzahlungen am Schalter: 
Kontoführendes Institut, das den 

Schalter betreibt; Kartengutschriften: 

Kartenemittent

Zahlungsaus-

lösedienste

auslösendes Institut, das den 

Zahlungsauslösedienst anbietet

 I. Richtlinien zu den einzelnen Positionen des Meldeschemas 
  ZVS1 „Institute, die Nicht-Zahlungsdienstleistern 
  Zahlungsdienste anbieten“

1.  In diesem Meldeschema sind die Anzahl von Konten, der Zugang zu Konten durch Konto-

informationsdienstleister und der Aufladungsgegenwert von E-Gelddatenträgern zu melden. 

Kontoinformationsdienstleister melden die Anzahl ihrer Kunden.

2. Fremdwährung: Es sind auch in Fremdwährungen geführte Konten einzubeziehen.

3.  Konten von Zahlungsdienstleistern: Konten, die für Zahlungsdienstleister geführt werden, 

sind nicht zu melden.

D1 Anzahl der Konten mit täglich fälligen Einlagen 

Es ist die Anzahl sämtlicher Konten von Nicht-Zahlungsdienstleistern mit täglich fälligen Einlagen 

zu erfassen. Demnach werden Konten, die am letzten Tag der Berichtsperiode einen Sollsaldo 
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aufweisen, in dieser Position nicht erfasst. Es handelt sich um die Anzahl der Konten mit Einlagen, 

deren sofortige Umwandlung in Bargeld verlangt werden kann und/oder die jederzeit durch 

Scheck, Überweisung, Lastschrift oder ähnliche Verfügungen übertragbar sind, und zwar ohne 

nennenswerte Verzögerung, Beschränkung oder Vertragsstrafe.

Beispiele: In diese Position fallen: Girokonten im Guthaben, Konten mit Tagesgeldern und Gelder 

mit täglicher Kündigung im Guthaben (einschließlich der über geschäftsfreie Tage angelegten 

Gelder mit Fälligkeit oder Kündigungsmöglichkeit am nächsten Geschäftstag), Prepaidkarten mit 

Guthaben, E-Geldkonten mit Guthaben, Kreditkartenkonten mit Guthaben.

Gegenbeispiele: Es dürfen hier nicht gemeldet werden: Konten, die zum Meldestichtag einen 

Sollsaldo aufweisen (z. B. durch Inanspruchnahme eines Dispositionskredits), Konten mit Konto-

stand „null“, Sparkonten mit vereinbarter Kündigungsfrist oder Laufzeit, Kreditkartenkonten im 

Soll geführt.

Meldepflicht: Diese Position ist von der kontoführenden Stelle zu melden.

Kennung ZVS bis 2021: A1; der Inhalt hat sich geändert.

D11 Anzahl der Online-Konten mit täglich fälligen Einlagen 

In dieser Position ist die Anzahl der Konten mit täglich fälligen Einlagen von Nicht-Zahlungsdienst-

leistern am letzten Tag der Berichtsperiode anzugeben, über die elektronisch per Internet, über 

Online-Banking-Anwendungen oder über Telekommunikationskanäle (z. B. mobile Geräte) oder 

auf vergleichbare Weise verfügt werden kann, zum Beispiel mittels spezieller Softwareprogramme. 

Unter Online-Konten sind solche zu verstehen, über die auf elektronischem Wege direkt, das heißt 

ohne manuelle Intervention seitens des Instituts, verfügt werden kann.

Beispiele: In diese Position fallen beispielsweise: Konten aus D1, über die mit Online-Banking 

oder über ähnliche Telekommunikationskanäle verfügt werden kann, z. B. Banking-App auf einem 

Mobilgerät.

Gegenbeispiele: Es sollte nicht die Anzahl der Apps oder zugriffsberechtigten Geräte, sondern die 

Anzahl der Konten gezählt werden (mehrere Apps könnten auf ein Konto zugreifen oder eine App 

auf mehrere Konten).

Meldepflicht: Diese Position ist von der kontoführenden Stelle zu melden.

Kennung ZVS bis 2021: A11; der Inhalt hat sich geändert.

D12 Anzahl der Konten mit übertragbaren, täglich fälligen Einlagen

Der Begriff „Konten mit übertragbaren, täglich fälligen Einlagen“ umfasst lediglich Konten mit 

täglich fälligen Einlagen, die jederzeit – das heißt unmittelbar auf Verlangen und ohne nennens-

werte Verzögerung, Beschränkung oder Vertragsstrafe – durch Scheck, Überweisung, Lastschrift 

oder ähnliche Verfügungen übertragbar sind.
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Beispiele: In diese Position fallen beispielsweise: Konten aus D1, die jederzeit übertragbar sind 

durch Scheck, Überweisung, Lastschrift o. ä., Kreditkartenkonten mit Guthaben.

Gegenbeispiele: Es dürfen hier nicht gemeldet werden: Kreditkonten, Kreditkartenkonten im Soll 

geführt, Konten für täglich fällige Einlagen, die Verfügungsbeschränkungen unterliegen (beispiels-

weise Konten mit Guthaben, die nur zur Barabhebung genutzt werden können, bzw. Konten mit 

Guthaben, die nur auf ein bestimmtes Referenzkonto übertragen werden können (z. B. Tagesgeld-

konten)).

Meldepflicht: Diese Position ist von der kontoführenden Stelle zu melden.

Kennung ZVS bis 2021: A12; der Inhalt hat sich geändert.

D121 Anzahl der Online-Konten mit übertragbaren, täglich fälligen Einlagen

Hier ist die Anzahl der Konten mit übertragbaren, täglich fälligen Einlagen aufzuführen, die für 

Nicht-Zahlungsdienstleister geführt werden und die der Kontoinhaber elektronisch über das Inter-

net, über Online-Banking-Anwendungen, über spezielle Software oder über spezielle Telekom-

munikationskanäle abrufen und nutzen kann (siehe Ausführungen Position D11).

Beispiele: In diese Position fallen beispielsweise: Konten aus D12, über die per Online-Banking, 

Banking-App oder ähnliche Telekommunikationskanäle verfügt werden kann.

Meldepflicht: Diese Position ist von der kontoführenden Stelle zu melden.

Kennung ZVS bis 2021: A121; der Inhalt hat sich geändert.

A1 Anzahl der Zahlungskonten

„Zahlungskonto“ hat dieselbe Bedeutung wie in Artikel  4 Nummer  12 der Richtlinie  (EU) 

2015/2366: „Ein auf den Namen eines oder mehrerer Zahlungsdienstnutzer(s) lautendes Konto, 

das für die Ausführung von Zahlungsvorgängen genutzt wird“.

Beispiele: In diese Position fallen beispielsweise: Konten mit übertragbaren, täglich fälligen Ein-

lagen (D12), Konten für übertragbare, täglich fällige Einlagen ohne Guthaben oder im Soll, 

Kreditkartenkonten, E-Geldkonten (A2).

Gegenbeispiele: Es dürfen hier nicht gemeldet werden: Sparkonten, Konten, die für täglich fäl-

lige (aber nicht übertragbare) Einlagen geführt werden ohne Zahlungsfunktion (z. B. Tagesgeld), 

Kreditkonten, Kreditkartenkonten, auf die lediglich zur Tilgung überwiesen wird.

Meldepflicht: Diese Position ist von der kontoführenden Stelle zu melden.

Kennung ZVS bis 2021: A2; der Inhalt hat sich geändert.



Deutsche Bundesbank
Statistik Richtlinien

Januar 2024
11.13

Zahlungs-
verkehrs-
statistik

A11 Anzahl der Konten, zu denen Kontoinformationsdienstleister Zugang hatten

Diese Position enthält die Anzahl der Zahlungskonten, auf die von Kontoinformationsdienst-

leistern im Berichtszeitraum mindestens einmal zugegriffen wurde. Die Geo-Gliederung bezieht 

sich auf das Land des Kontoinformationsdienstleisters. Wenn von mehreren Kontoinformations-

dienstleistern aus verschiedenen Ländern auf ein Konto zugegriffen wurde, ist das Land mit den 

häufigsten Zugriffen zu melden.

Meldepflicht: Diese Position ist von der kontoführenden Stelle zu melden.

A2 Anzahl der E-Geld-Konten

In dieser Position sind Konten zu berücksichtigen, auf denen E-Geld gespeichert werden kann. Das 

Kontoguthaben kann vom Kontoinhaber verwendet werden, um Zahlungen und Überweisungen 

zwischen Konten vorzunehmen. Karten, auf denen E-Geld direkt gespeichert werden kann, sind 

nicht miteinzubeziehen.

Beispiele: In diese Position fallen beispielsweise: kontobasierte E-Geldkarten, Prepaidkarten (wenn 

das Guthaben in Form von E-Geld gehalten wird).

Gegenbeispiele: Es dürfen hier nicht gemeldet werden: E-Geld-Datenträger, auf denen E-Geld 

direkt gespeichert werden kann, Prepaidkarten (wenn das Guthaben nicht in Form von E-Geld 

gehalten wird).

Meldepflicht: Diese Position ist von der kontoführenden Stelle zu melden.

Kennung ZVS bis 2021: A3; der Inhalt bleibt gleich.

VE1 Aufladungsgegenwert auf ausgegebenen E-Geld-Datenträgern 

An dieser Stelle ist der Wert des durch E-Geld-Emittenten ausgegebenen E-Geldes am Ende 

des Berichtszeitraums aufzuführen, das von anderen Stellen als dem Emittenten (einschließlich 

anderen E-Geld-Emittenten als dem Emittenten) gehalten wird.

Beispiele: In diese Position fallen beispielsweise: Guthaben auf E-Geld-Karten, auf denen E-Geld 

direkt gespeichert wird (z. B. GeldKarte), Guthaben von kontenbasierten E-Geldkarten, Guthaben 

auf E-Geldkonten.

Gegenbeispiele: Guthaben auf Prepaidkarten, das kein E-Geld ist (beispielweise durch Verzinsung)

Meldepflicht: Diese Position ist von der kontoführenden Stelle zu melden.

Kennung ZVS bis 2021: I31; der Inhalt hat sich geändert.
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NC1 Kontoinformationsdienstleister: Anzahl der Kunden

In dieser Position wird die Anzahl der Kunden des Kontoinformationsdienstleisters angegeben, 

denen der Kontoinformationsdienstleister Dienste anbietet. Die Geo-Gliederung bezieht sich auf 

das Land des Kunden.

Meldepflicht: Diese Position ist vom Kontoinformationsdienstleister bzw. dem Zahlungsdienst-

leister, der den Kontoinformationsdienst anbietet, zu melden.

 II. Richtlinien zu den einzelnen Positionen des Meldeschemas 
  ZVS2 „Karten nach Funktion“

1.  In diesem Meldeschema ist die Anzahl sämtlicher im Umlauf befindlicher Karten aufzuführen, 

die der Karteninhaber im Zahlungsverkehr nutzen kann. 

2.  Der Begriff „Karte“ bezeichnet ein Zahlungsinstrument, das auf einer eindeutigen Nummer 

basiert und dazu verwendet werden kann, um eine Zahlung, Bargeldauszahlung oder 

Bargeldeinzahlung auszulösen, die über ein Kartensystem oder im Rahmen eines vom Karten-

emittenten betriebenen Netzwerks abgewickelt wird. Die Nummer wird entweder auf einer 

physischen Karte oder auf einem anderen Gerät (u. a. Key-Tag, Sticker oder Smartphone) 

gespeichert bzw. ohne physisches Kundengerät virtuell gehalten. Die für mobile Kartenzah-

lungen benötigten Einmal-Bezahl-Token, die vom kartenausgebenden Institut oder einem 

Dienstleister aus der tatsächlichen Kartennummer abgeleitet wurden und auf dem Smart-

phone des Nutzers gespeichert sind, sind nicht separat zu melden – ausschlaggebend für die 

Meldung ist die zu Grunde liegende Karte. Karten bieten dem Karteninhaber gemäß der Ver-

einbarung mit dem Kartenemittenten eine oder mehrere der folgenden Funktionen: Bargeld-

funktion, Zahlungsfunktion (ohne reine E-Geldfunktion) oder E-Geldfunktion. Karten, die mit 

einem E-Geld-Konto verbunden sind, sind in der Kategorie „Karten mit E-Geldfunktion“ zu 

berücksichtigen sowie in anderen Kategorien, soweit die Karte zusätzliche Funktionen enthält. 

3.  „Kartenemittent“ hat dieselbe Bedeutung wie „Emittent“ in Artikel 2 Nummer 2 der Richt-

linie (EU) 2015/751: Ein Emittent ist ein „Zahlungsdienstleister, der eine vertragliche Verein-

barung schließt, um einem Zahler ein Zahlungsinstrument zur Veranlassung und Verarbeitung 

der kartengebundenen Zahlungsvorgänge des Zahlers zur Verfügung zu stellen.“

  Der Emittent autorisiert Transaktionen an POS-Terminals oder Geldautomaten und garantiert 

Zahlungen an den Acquirer für Transaktionen, die den Regeln des relevanten Systems ent-

sprechen. 

4.  Meldepflichtiger: Karten sind auf der kartenausgebenden Seite unabhängig von der Gebiets-

ansässigkeit des Karteninhabers oder dem Standort des Kontos, das mit der Karte verbunden 

ist, zu zählen. Das berichtende Institut ist also der im Inland gebietsansässige Kartenemittent. 

  Im Wege des „Co-Branding“ ausgegebene Karten und Karten, bei denen ein Zahlungsdienst-

leister nur als Vermittler tätig ist, sind ebenfalls vom Kartenemittenten zu melden.
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  Sollte es sich beim Kartenemittenten nicht um einen zu dieser statistischen Erhebung mel-

depflichtigen Zahlungsdienstleister handeln, dann meldet der Zahlungsdienstleister, der die 

zugehörigen Konten führt.

5.  Von Kartenzahlverfahren, d. h. Drei-Parteien- oder Vier-Parteien-Systemen, ausgegebene 

Karten sind zu erfassen. Im Fall von Drei-Parteien-Systemen (Akteure sind: das Kartensystem 

selbst – das als Emittent und Acquirer handelt –, der Karteninhaber, die Akzeptanzstelle) 

ist der Kartenemittent mit dem Kartensystem identisch. Im Fall von Vier-Parteien-Systemen 

(Akteure sind: der Emittent, der Acquirer, der Karteninhaber, die Akzeptanzstelle) können 

Kreditinstitute, Zahlungsdienstleister oder andere Unternehmen, die Mitglied eines Karten-

systems sind und eine Vertragsbeziehung mit einem Karteninhaber unterhalten, Kartenemit-

tenten sein.

6.  Meldestichtag: Alle im Umlauf befindlichen Karten sind zu erfassen, unabhängig davon, 

wann sie ausgegeben wurden oder ob sie verwendet worden sind.

  Doppelzählungen von Karten aufgrund eines regelmäßigen Austauschs von Karten bei einem 

Karteninhaber sind zu vermeiden. Daher ist die Anzahl der Karten nicht zum Ende der Berichts-

periode, sondern zum Stand am ersten Tag nach Ende der Berichtsperiode zu erfassen (für 

die Berichtsperiode 1. Halbjahr ist der Stichtag der 1. Juli; für die Berichtsperiode 2. Halbjahr 

ist der Stichtag der 1. Januar des Folgejahres). Im Falle von Fusionen zum 1. Januar eines 

Jahres sind Karten am 1. Januar für die am Meldestichtag 31. Dezember des Vorjahres noch 

existierenden Vorgängerinstitute getrennt zu ermitteln.

7.  Eine Karte mit kombinierter Funktion ist in sämtlichen jeweils zutreffenden Unterkategorien 

zu melden. Mehrfachnennungen sind in den Positionen I1, I2, I3 und I02 ausdrücklich zulässig. 

In den Zeilen I0 und I01 sind die insgesamt im Umlauf befindlichen Karten anzugeben. Hier 

sind Mehrfachzählungen von Karten aufgrund mehrerer vorhandener Funktionen zu ver-

meiden. Daher kann die Anzahl der Karten insgesamt (I0) kleiner sein als die Summe der nach 

Funktionen erfassten Karten.

  Es ist zu beachten, dass physische Karten, die sowohl eine Kreditkartennummer als auch eine 

Debitkartennummer enthalten, keine Karte mit kombinierter Funktion darstellen, sondern 

als zwei Karten zu zählen sind. Auch in den Summenpositionen I2 (Zahlungskarten) und I0 

(Karten insgesamt) sind in diesem Falle zwei Karten zu zählen.

8.  Ungültige beziehungsweise abgelaufene oder endgültig eingezogene Karten sind nicht zu 

berücksichtigen. Sind Karten jedoch lediglich vorübergehend gesperrt und sind diese nach 

Aufhebung der Sperre wieder im Zahlungsverkehr nutzbar, werden sie hier weiterhin erfasst.

9.  Virtuelle Karten, die für Zahlungen ohne Kartenvorlage, zum Beispiel für Käufe per Telefon 

oder im Internet, dienen oder die in Form von Einmal-Bezahl-Token in einer digitalen Wallet 

hinterlegt sind, sind wie die physisch vorhandenen Karten gleichen Typs zu erfassen. Die 

für mobile Kartenzahlungen benötigten Einmal-Bezahl-Token, die vom kartenausgebenden 

Institut oder einem Dienstleister aus der tatsächlichen Kartennummer abgeleitet wurden und 

auf dem Smartphone des Nutzers gespeichert sind, sind nicht separat zu melden – ausschlag-

gebend für die Meldung ist die zu Grunde liegende Karte. Karten, die sowohl physisch aus-
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gegeben wurden und zusätzlich in einer digitalen Wallet hinterlegt sind, aber die gleiche oder 

keine Kartennummer haben, sind als eine Karte zu zählen. Virtuelle Karten, die nur einmalig 

einsetzbar sind, werden nicht erfasst.

10.  Vorausbezahlte Karten (Prepaid-Karten) werden nur dann als E-Geld und damit in den 

Positionen I3, I31, I311 und I32 erfasst, wenn sie der Definition von E-Geld laut Zahlungs-

diensteaufsichtsgesetz entsprechen. Ist dies nicht der Fall, sind die vorausbezahlten Karten 

in der Position I21 (Debitkarten) zu erfassen. Karten mit PIN sind zusätzlich in der Position I1 

als Karten zur Bargeldabhebung zu erfassen, sofern diese Funktion angeboten wird. Nicht 

wieder aufladbare vorausbezahlte Karten, zum Beispiel Geschenkkarten, sind nicht zu berück-

sichtigen.

11.  Händlerkarten sind nicht als Karten mit E-Geldfunktion zu erfassen. Von Händlern aus-

gestellte Kundenkarten sind nicht enthalten, es sei denn, sie sind in Zusammenarbeit mit 

einem Zahlungsdienstleister ausgestellt worden (Co-Branding-Karten).

I1 Karten mit Bargeldfunktion 

Hier sind die von inländischen Zahlungsdienstleistern ausgegebenen Karten aufzuführen, die zur 

Abhebung und/oder Einzahlung von Bargeld an Geldautomaten im In- oder Ausland genutzt 

werden können. Hierzu zählen auch Kreditkarten sowie für Sparkonten ausgegebene Karten, die 

zur Abhebung und/oder Einzahlung an Geldautomaten verwendet werden können.

Beispiele: Cash-Karten, girocard, Kreditkarten mit Möglichkeit zur Bargeldabhebung

Gegenbeispiele: Karten zur einmaligen Ein- oder Auszahlung von Bargeld, Karten nur mit Zahlungs-

funktion

Meldepflicht: Diese Position ist vom Kartenemittenten zu melden.

Kennung ZVS bis 2021: I11; der Inhalt ist gleich.

I2 Karten mit Zahlungsfunktion (ohne Karten, die nur eine E-Geldfunktion bieten)

Eine Karte aus einer der folgenden Kategorien: Debitkarte, Kreditkarte ohne Kreditfunktion oder 

Kreditkarte mit Kreditfunktion. Die Karte kann auch weitere Funktionen, wie eine E-Geldfunktion 

haben. Allerdings werden Karten, die ausschließlich eine E-Geldfunktion haben, nicht in dieser 

Kategorie gezählt. Zu beachten ist, dass im Falle multifunktionaler Karten nicht die physischen 

Karten, sondern die Kartennummern gezählt werden. Eine physische Karte, die sowohl eine 

Kreditkartennummer als auch eine Debitkartennummer enthält, wird als zwei Karten gezählt. 

Daher schließen sich die Unterkategorien gegenseitig aus und müssen in der Summe diese 

Position ergeben.

Summe der Positionen: I21, I22, I23
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Gegenbeispiele: Kundenkarten, mit denen keine Zahlungen, sondern nur Bargeldabhebungen 

möglich sind, reine E-Geldkarten, Prepaidkarten mit limitiertem Einsatzgebiet (Stadionkarten, Gut-

scheinkarten eines Händlers etc.)

Meldepflicht: Diese Position ist vom Kartenemittenten zu melden.

Kennung ZVS bis 2021: I12; der Inhalt ist gleich.

I21 Debitkarten

Zu der Kategorie Debitkarten gehören, mit Ausnahme von Guthabenkarten, alle Karten, mit denen 

Kartentransaktionen ausgelöst werden können, die keine Kreditkartentransaktionen sind (aus-

gelöst durch Kreditkarten mit oder ohne Kreditfunktion). Guthabenkarten (Prepaidkarten) werden 

hier nur gezählt, wenn sie keine E-Geldkarten sind, da die Definition von E-Geld nicht erfüllt ist. 

Das Unterscheidungsmerkmal einer Debitkarte im Gegensatz zu einer Kreditkarte mit oder ohne 

Kreditfunktion ist die vertragliche Vereinbarung, Käufe direkt mit Geldmitteln auf dem derzeitigen 

Konto des Karteninhabers zu belasten. 

Zu beachten: Eine Debitkarte kann auch andere Funktionen haben, z. B. eine Bargeld- oder eine 

E-Geldfunktion (z. B. GeldKarte). Diese Karte ist dann zusätzlich auch in den anderen Funktionen 

zu melden.

Beispiele: Physische Karten mit der Aufschrift „Debit“, digitale Debitkarten in einem Wallet; reine 

Prepaidkarten, die nicht die Definition einer E-Geldkarte erfüllen, Debitkarten mit dem „Brand“ 

einer Kreditkartengesellschaft

Gegenbeispiele: Kundenkarten, mit denen keine Zahlungen, sondern nur Bargeldabhebungen 

möglich sind, reine E-Geldkarten, Prepaidkarten mit limitiertem Einsatzgebiet (Stadionkarten, Gut-

scheinkarten eines Händlers etc.)

Meldepflicht: Diese Position ist vom Kartenemittenten zu melden.

Kennung ZVS bis 2021: I121; der Inhalt hat sich geändert.

I22 Kreditkarten ohne Kreditfunktion

Eine Kreditkarte ohne Kreditfunktion (englische Bezeichnung „Card with a delayed debit func-

tion“) ermöglicht es Karteninhabern, ein Konto beim Kartenemittenten mit ihren Käufen oder 

Bargeldabhebungen bis zu einer genehmigten Grenze zu belasten. Der Saldo auf diesem Konto 

wird am Ende eines im Voraus festgelegten Zeitraums vollständig beglichen. Im Gegensatz dazu 

muss bei einer Kreditkarte mit Kreditfunktion am Ende des festgelegten Zeitraums der Saldo nicht 

vollständig beglichen werden und der offenbleibende Teil wird stillschweigend als Kredit, in der 

Regel verzinst, gewährt.

Eine Kreditkarte ohne Kreditfunktion ist als Kreditkarte mit Kreditfunktion zu melden, sofern die 

sie auszeichnende „verzögerte Debitfunktion“ (delayed debit function) nicht festgestellt werden 

kann.
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Zu beachten: Eine Kreditkarte ohne Kreditfunktion kann auch andere Funktionen haben, z. B. eine 

Bargeldfunktion. Diese Karte ist dann zusätzlich auch in den anderen Funktionen zu melden.

Beispiele: Charge Cards, Delayed Debit Cards, Kreditkarten ohne Kreditfunktion, die auch mit 

Guthaben aufgeladen werden können

Gegenbeispiele: Reine Prepaidkarten (Bsp. BasicCards), Debitkarten, Kreditkarten mit Kreditfunk-

tion

Meldepflicht: Diese Position ist vom Kartenemittenten zu melden.

Kennung ZVS bis 2021: I122; der Inhalt hat sich geändert.

I23 Kreditkarten mit Kreditfunktion

Eine Karte mit Kreditfunktion (englische Bezeichnung „Credit Card“) ermöglicht es Karteninhabern, 

Zahlungen und/oder Bargeldabhebungen bis zu einem im Voraus festgelegten Höchstbetrag zu 

tätigen. Der gewährte Kredit kann am Ende eines vorher bestimmten Zeitraums vollständig oder 

teilweise beglichen werden, wobei der Saldo als Kredit gewährt wird. Das Unterscheidungs-

merkmal einer Kreditkarte mit Kreditfunktion im Gegensatz zu einer Debitkarte oder Kreditkarte 

ohne Kreditfunktion ist die vertragliche Vereinbarung, die dem Karteninhaber eine Kreditlinie 

für einen Kredit gewährt, der auch in mehreren Raten zurückgezahlt werden kann und verzinst 

sein kann. Eine Kreditkarte ohne Kreditfunktion ist als Kreditkarte mit Kreditfunktion zu melden, 

sofern die sie auszeichnende „verzögerte Debitfunktion“ (delayed debit function) nicht festgestellt 

werden kann. 

Zu beachten: Eine Kreditkarte mit Kreditfunktion kann auch andere Funktionen haben, z. B. eine 

Bargeldfunktion. Diese Karte ist dann zusätzlich auch in den anderen Funktionen zu melden.

Beispiele: Kreditkarten mit Kreditfunktion, die auch mit Guthaben aufgeladen werden können 

(mit Prepaidfunktion)

Gegenbeispiele: Charge Cards, Delayed Debit Cards, Debitkarten, reine Prepaidkarten

Meldepflicht: Diese Position ist vom Kartenemittenten zu melden.

Kennung ZVS bis 2021: I123; der Inhalt ist gleich.

I2x.PCS ausgegeben in Kartenzahlverfahren

Die Positionen I21, I22 und I23 müssen für jedes verwendete Kartenzahlverfahren (Scheme) separat 

gemeldet werden. „Kartenzahlverfahren“ hat dieselbe Bedeutung wie in Artikel 2 Nummer 16 der 

Verordnung (EU) 2015/751: „ein einheitliches Regelwerk aus Vorschriften, Praktiken, Standards 

und/oder Leitlinien für die Ausführung von kartengebundenen Zahlungsvorgängen, das von jeder 

Infrastruktur und jedem Zahlungssystem, die/das seinen Betrieb unterstützt, getrennt ist und ein-

schließlich eines bestimmten Entscheidungsgremiums, einer bestimmten Organisation oder einer 

bestimmten Stelle, das bzw. die für das Funktionieren des Kartenzahlverfahrens verantwortlich 

ist“. 
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Zur Liste der Kartenzahlverfahren, der auch der Code zu entnehmen ist, siehe Anhang 2  

(www.bundesbank.de > Service > Meldewesen > Bankenstatistik > Zahlungsverkehrsstatistik)

Als Co-Badge ausgegebene Karten sind in sämtlichen jeweils zutreffenden Zahlverfahren zu 

erfassen. Somit kann die Gesamtzahl der Debitkarten (I21) kleiner sein als die Summe dieser nach 

Kartenzahlverfahren aufgeschlüsselten Karten.

Beispiele: Debitkarten: girocard, Visa Debit sowie V-Pay (beides zu melden als Scheme Visa), 

Maestro sowie Mastercard Debit (beides zu melden als Scheme Mastercard),; Kreditkarten: Visa, 

Mastercard, American Express, JCB (komplette Liste siehe Anhang 2)

Meldepflicht: Diese Position ist vom Kartenemittenten zu melden.

I3 Karten mit E-Geldfunktion

Eine Karte, auf der E-Geld direkt gespeichert werden kann oder die Zugang zu einem E-Geld-

Konto ermöglicht, auf dem E-Geld gespeichert ist, um E-Geld-Zahlungsvorgänge und Transfers 

auf andere E-Geld-Konten durchzuführen.

Summe der Positionen: I31, I32

Gegenbeispiele: Prepaidkarten mit limitiertem Einsatzgebiet (Stadionkarten, Gutscheinkarten 

eines Händlers etc.), Kundenkarten, mit denen keine Zahlungen, sondern nur Bargeldabhebungen 

möglich sind

Meldepflicht: Diese Position ist vom Kartenemittenten zu melden.

Kennung ZVS bis 2021: I13; der Inhalt ist gleich.

I31 Karten, auf denen E-Geld direkt gespeichert werden kann

Karten für E-Geld, das der Inhaber aufgrund der Speicherung auf der Karte mit sich führen kann.

Beispiele: Chipkarten, auf denen E-Geld gespeichert werden kann, GeldKarte-Funktion (z. B. auf 

einer Debitkarte)

Gegenbeispiele: kontenbasierte E-Geldkarten

Meldepflicht: Diese Position ist vom Kartenemittenten zu melden.

Kennung ZVS bis 2021: I131; der Inhalt ist gleich.

I311 Karten mit E-Geldfunktion, die mindestens einmal aufgeladen wurden

In dieser Position soll die Anzahl der genutzten Karten angegeben werden. Als Indiz für die Absicht 

zur Nutzung gilt, dass die Karten seit ihrer Ausgabe an den Kunden mindestens einmal geladen 

wurden.

https://www.bundesbank.de/de/service/meldewesen/bankenstatistik/zahlungsverkehrsstatistik-613524
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Meldepflicht: Diese Position ist vom Kartenemittenten zu melden.

Kennung ZVS bis 2021: I1301; der Inhalt ist gleich.

I32 Karten mit Zugang zu einem E-Geld-Konto

Karten, die Zugriff auf Konten ermöglichen, auf denen E-Geld gespeichert ist, sind in dieser 

Kategorie zu erfassen. Das Kontoguthaben kann vom Kontoinhaber verwendet werden, um Zah-

lungen und Geldtransfers zwischen Konten vorzunehmen.

Beispiele: Prepaidkarten, wenn sie die Definition von E-Geld erfüllen (Bsp. BasicCards)

Gegenbeispiele: Chipkarten, auf denen E-Geld gespeichert werden kann, z. B. Karten mit 

GeldKarte-Funktion

Meldepflicht: Diese Position ist vom Kartenemittenten zu melden.

Kennung ZVS bis 2021: I132; der Inhalt ist gleich.

I0 Gesamtzahl der Karten (unabhängig von der Anzahl der Kartenfunktionen) 

Die Gesamtzahl der im Umlauf befindlichen Karten beinhaltet Karten mit einer oder mehreren der 

folgenden Funktionen: Bargeldfunktion, Zahlungsfunktion oder E-Geldfunktion. Es handelt sich 

also um die Anzahl aller ausgegebenen Karten, die mindestens in eine der Kategorien der Zeilen 

I1 bis I3 fallen. Jede Karte darf nur einmal gezählt werden. Zu beachten ist, dass innerhalb der 

Zahlungskarten Kredit- und Debitkarten immer separat gezählt werden, auch wenn beide Karten 

auf einer physischen Karte kombiniert sind.

Enthält: I1, I2, I3, kann aber kleiner sein als die Summe der Unterpositionen

Gegenbeispiele: Karten, die nur der einmaligen Bargeldabhebung oder -einzahlung dienen

Meldepflicht: Diese Position ist vom Kartenemittenten zu melden.

Kennung ZVS bis 2021: I1; der Inhalt ist gleich.

I01 Karten mit kombinierter Debit-, Bargeld- und E-Geldfunktion

In dieser Unterposition zur Position I0 sind nur diejenigen im Umlauf befindlichen Karten zu 

melden, die gleichzeitig über eine Bargeld- (I1), Debit- (I21) und E-Geldfunktion (I3) verfügen.

Beispiele: Girokarten mit GeldKarte-Funktion

Gegenbeispiele: Girokarten ohne GeldKarte-Funktion, Girokarten nur mit Bargeldfunktion

Meldepflicht: Diese Position ist vom Kartenemittenten zu melden.
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Kennung ZVS bis 2021: I1001; der Inhalt ist gleich.

I02 Karten mit kontaktloser Zahlungsfunktion

Eine Karte, mit der ein Kartenzahlungsvorgang mit einer bestimmten kontaktlosen Technologie 

ausgelöst werden kann und bei der sich Zahler und Zahlungsempfänger des Zahlungsvorgangs 

(und/oder deren Geräte) am selben physischen Standort befinden.

Meldepflicht: Diese Position ist vom Kartenemittenten zu melden.

 III. Richtlinien zu den einzelnen Positionen des Meldeschemas 
  ZVS3 „Akzeptanzstellen für Karten“

1.  Zu meldende Terminals: Es sind alle physischen Terminals, die von inländischen Zahlungs-

dienstleistern betrieben werden bzw. an denen Transaktionen von inländischen Zahlungs-

dienstleistern angenommen und abgerechnet werden, einschließlich aller in Deutschland 

und außerhalb Deutschlands befindlicher Terminals, zu melden. Zu den physischen Terminals 

zählen auch softwarebasierte Produkte, die auf physischen Smartgeräten installiert sind.

2.  Meldepflichtiger: Bankautomaten mit Überweisungsfunktion werden vom kontoführenden 

Institut, das den Automaten betreibt, gemeldet. 

  Geldautomaten werden vom Betreiber gemeldet, der das Auszahlungsgeschäft i. S. d. §  1 

Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 ZAG, durchführt („Eigenterminals“). Acquirer, die keine Terminals betreiben, 

sondern Fremdterminals abrechnen, melden nur die dazugehörigen Transaktionen in ZVS 4, 5 

und 6, nicht aber die Geldautomaten.

  POS-Terminals und E-Geldterminals werden vom Acquirer, der die Transaktionen annimmt 

und abrechnet, gemeldet.

3.  Zweigstellen/Tochterunternehmen ausländischer ZDL: Terminals, die von Zweigstellen 

und/oder Tochterunternehmen des im Ausland ansässigen Zahlungsdienstleisters betrieben 

werden, sind nicht vom Mutterunternehmen des Zahlungsdienstleisters zu melden, sondern 

von den Zweigstellen und/oder Tochterunternehmen selbst.

4.  Mehrere Terminals an einem Standort: Jedes Terminal wird einzeln gezählt, selbst wenn 

mehrere Terminals derselben Art an einem Händlerstandort vorhanden sind.

5.  Terminals mit mehreren Funktionen sind in allen betreffenden (Unter-)Kategorien zu 

erfassen. Die Gesamtzahl einer jeden Terminalkategorie kann daher nicht durch Addition der 

Angaben in den jeweiligen Unterkategorien ermittelt werden.

6.  Ländergliederung: In der Spalte „insgesamt“ ist die Gesamtzahl der Terminals am Ende des 

Berichtszeitraums aufzuführen. In den folgenden Spalten ist diese Gesamtzahl dann nach 



Deutsche Bundesbank
Statistik Richtlinien
Januar 2024
11.22

Zahlungs-
verkehrs-
statistik

dem Standort in den einzelnen Ländern des europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und einer 

Ländergruppensumme (G1) für die übrige Welt außerhalb des EWR zu untergliedern.

7.  Auch ungenutzte Terminals, über die in der Referenzperiode keine Transaktionen abge-

wickelt wurden, sind miteinzubeziehen.

S1 Bankautomaten

Unter Bankautomaten sind elektromechanische Vorrichtungen zu verstehen, an denen auto-

risierte Nutzer, die typischerweise maschinenlesbare Zahlungskarten (für nähere Erläuterungen 

zu Zahlungskarten siehe allgemeine Ausführungen zum Meldeschema ZVS2) verwenden, Bargeld 

von ihren Konten abheben können und/oder Zugang zu sonstigen Diensten erhalten, zum Bei-

spiel Überweisungen oder Bargeldeinzahlungen. Der Bankautomat kann im Online-Modus, mit 

einer Echtzeit-Autorisierungsanfrage oder im Offline-Modus betrieben werden. Es ist die Gesamt-

zahl der physischen Geräte anzugeben. Hierzu zählen neben Geldautomaten (S11) und Über-

weisungsterminals (S12) auch reine Einzahlungsterminals. Die Anzahl der Bankautomaten kann 

daher größer oder kleiner sein als die Summe der Angaben in den Zeilen S11 und S12.

Eine Vorrichtung, mit der ausschließlich Kontostandsabfragen getätigt werden können, gilt nicht 

als Bankautomat.

Beispiele: enthält S11, S12 und S13, reine Einzahlungsterminals

Gegenbeispiele: Automaten, die ausschließlich für Kontobestandsabfragen genutzt werden 

können, Kontoauszugsdrucker, POS-Terminals, Terminals, die deaktiviert wurden

Meldepflicht: Diese Position ist vom kontoführenden Institut bzw. Betreiber zu melden.

Kennung ZVS bis 2021: S11; der Inhalt ist gleich.

S11 Geldautomaten 

Geldautomaten ermöglichen autorisierten Nutzern, unter Einsatz einer Karte mit Bargeldfunk-

tion oder einem anderen Mittel Bargeld abzuheben. Geldautomaten, an welchen auch Über-

weisungen ausgeführt werden können, sind sowohl hier als auch in Zeile S12 aufzuführen. Reine 

Einzahlungsterminals werden hier nicht erfasst.

Beispiele: Geldausgabeautomaten (GAA), kombinierte Einzahlungs- und Geldausgabeautomaten 

(KEGA) bzw. Cash Recycler, Geldautomat mit kombinierter Überweisungsfunktion

Gegenbeispiele: reine Einzahlungsterminals, Überweisungsterminals ohne Bargeldfunktion

Meldepflicht: Betreiber (Auszahlungsgeschäft i. S. d. § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 ZAG)

Kennung ZVS bis 2021: S111; der Inhalt ist gleich.
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S12 Bankautomaten mit Überweisungsfunktion

Bankautomaten mit Überweisungsfunktion ermöglichen autorisierten Benutzern unter Einsatz 

einer Karte mit Zahlungsfunktion oder einem anderen Mittel Überweisungen auszuführen. Hier 

sind neben Terminals, die ausschließlich zur Erteilung von Überweisungen dienen, auch Geldauto-

maten mit Überweisungsfunktion aufzuführen.

Beispiele: Terminals mit Überweisungsfunktion, Geldautomat mit kombinierter Überweisungs-

funktion

Gegenbeispiele: reine Einzahlungsterminals, Geldautomaten ohne Überweisungsfunktion

Meldepflicht: Kontoführendes Institut

Kennung ZVS bis 2021: S112; der Inhalt ist gleich.

S13 Bankautomaten, die kontaktlose Zahlungsvorgänge akzeptieren

Hier sind alle Terminals gemäß Zeile S1 aufzuführen, an denen Bargeldabhebungen oder -ein-

zahlungen oder die Initiierung von Zahlungen mittels der Kontaktlosfunktion einer Karte (oder 

eines anderen technischen Geräts) durchgeführt werden können. Automaten, bei denen eine 

Kontaktlosfunktion physisch vorhanden, für die Nutzung jedoch nicht freigegeben ist, sind nicht 

zu melden.

Gegenbeispiele: POS-Terminals mit Kontaktlosfunktion, Bankautomaten mit deaktivierter Kon-

taktlosfunktion.

Meldepflicht: Kontoführendes Institut bzw. Betreiber

S2 POS-Terminals

In diese Kategorie gehören physisch-reale (und nicht virtuelle) Geräte, mit denen Zahlungs-

informationen für C2B-Transaktionen (Käufe) an einer Verkaufsstelle („Point of Sale“, POS) erfasst 

werden. POS-Terminals akzeptieren mindestens Debit- oder Kreditkarten, können aber auch 

E-Geldkarten akzeptieren. Dabei sind bediente und unbediente Terminals miteinzubeziehen. Zu 

den physischen Terminals zählen auch softwarebasierte Produkte, die auf physischen Smartgeräten 

installiert sind. Die Zahlungsinformationen werden entweder manuell auf Gutschriftsbelegen (z. B. 

Verkaufsbelege für manuelle Kreditkartenzahlungen) oder elektronisch (EFTPOS; siehe Zeile S21) 

erfasst. Das POS-Terminal ermöglicht die Übermittlung von Informationen online, mit Echtzeit-

Autorisierungsanfrage, oder offline. POS-Terminals sind nach „EFTPOS-Terminals“ aufzuschlüsseln 

sowie innerhalb dieser Kategorie weiter nach „EFTPOS-Terminals, die kontaktlose Zahlungsvor-

gänge akzeptieren“ und „EFTPOS-Terminals, die E-Geld-Transaktionen akzeptieren“. Diese Unter-

kategorien dürfen nicht addiert werden, da sie sich nicht gegenseitig ausschließen.

Für empfangene girocard-Transaktionen müssen von Händlerbanken keine POS-Terminals 

gemeldet werden.
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Beispiele: Bezahl-Terminals an Kassen, mPOS-Terminals (Mobiler Point of Sale), softwarebasierte 

Kartenakzeptanzterminals (Smart-Gerät mit entsprechender App), z. B. Sparkasse POS-App, 

Imprinter, Automaten, die Kartenzahlungen akzeptieren, unbediente Terminals, die Kartenzah-

lungen akzeptieren

Gegenbeispiele: Virtueller Point of Interaction (POI), Zahlungsterminals, die nur E-Geld akzeptieren

Meldepflicht: Acquirer

Kennung ZVS bis 2021: S12; der Inhalt ist gleich.

S21 EFTPOS-Terminals

Unter EFTPOS-Terminals („Electronic Funds Transfer at Point of Sale“) sind solche Terminals zu 

verstehen, die Zahlungsinformationen nur elektronisch erfassen und weiterleiten – nicht auf 

Gutschriftsbelegen (z. B. Verkaufsbelege für manuelle Kreditkartenzahlungen). Je nach Terminal 

werden Zahlungsinformationen online, mit Echtzeit-Autorisierungsanfrage, oder offline über-

mittelt. Für EFTPOS-Terminals existieren zwei Unterkategorien, die jedoch in der Summe nicht die 

Oberposition ergeben: „EFTPOS-Terminals, die kontaktlose Zahlungsvorgänge akzeptieren“ (S211) 

und „EFTPOS-Terminals, die E-Geld-Transaktionen akzeptieren“ (S212).

Beispiele: POS-Terminals (S2), die Zahlungsinformationen nur elektronisch erfassen und weiter-

geben

Gegenbeispiele: Imprinter, EFTPOS-Terminals, die nur E-Geld akzeptieren

Meldepflicht: Acquirer

Kennung ZVS bis 2021: S121; der Inhalt ist gleich.

S211 EFTPOS-Terminals, die kontaktlose Zahlungsvorgänge akzeptieren

Diese Position enthält alle Terminals aus Zeile S21, die Zahlungsinformationen nur elektronisch 

erfassen und weitergeben und an denen eine Zahlung mit der Kontaktlosfunktion einer Karte 

(oder eines anderen technischen Geräts) ausgelöst werden kann.

Meldepflicht: Acquirer

S212 EFTPOS-Terminals, die E-Geld-Transaktionen akzeptieren

In dieser Position sind alle Terminals aus Zeile S21 zu erfassen, mit denen E-Geld eines E-Geld-Emit-

tenten auf eine Karte mit E-Geldfunktion übertragen oder von dieser eingezogen werden kann 

oder mit der das E-Geld-Guthaben, welches auf der Karte gespeichert ist, an das Guthaben eines 

Begünstigten übertragen werden kann. Dabei sind nur diejenigen Terminals zu berücksichtigen, 

die diese Funktion(en) als Teil eines Zahlungsterminals am Zahlungspunkt (POS) anbieten. Alle 

in dieser Position erfassten Terminals müssen auch in der Position „Terminals, die E-Geld-Karten 

akzeptieren“ (S32) erfasst werden.
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Beispiele: Terminals, die Zahlungsinformationen nur elektronisch erfassen und weitergeben und 

auch E-Geld akzeptieren

Gegenbeispiele: Terminals, an denen E-Geld auf- und entladen werden kann, aber keine Zah-

lungen durchgeführt werden können

Meldepflicht: Acquirer

Kennung ZVS bis 2021: S122; der Inhalt ist gleich.

S3 E-Geld-Kartenterminals

Hier sind alle Terminals aufzuführen, an denen Karten mit E-Geldfunktion aufgeladen und/oder 

entladen werden können und auch solche Terminals, die Karten mit E-Geldfunktion zahlungs-

halber (zum Übertrag des Guthabens an einen Begünstigten (z. B. Händler) akzeptieren.

Jedes Terminal darf hier nur einmal gezählt werden. Bietet ein E-Geld-Kartenterminal mehr als 

eine Funktion, so wird es in sämtlichen jeweils zutreffenden Unterkategorien gezählt. Somit kann 

die Gesamtzahl der E-Geld-Kartenterminals kleiner als die Summe der Unterkategorien S31 und 

S32 sein.

Beispiele: enthält: S31, S32

Meldepflicht: Acquirer

Kennung ZVS bis 2021: S13; der Inhalt ist gleich.

S31 Terminals, an denen E-Geld-Karten aufgeladen und entladen werden können

Diese Position enthält Terminals, mit denen E-Geld eines E-Geld-Emittenten auf eine Karte mit 

E-Geldfunktion geladen oder von dieser entladen werden können.

Beispiele: Bankautomaten, an denen Karten, auf denen E-Geld direkt gespeichert werden kann, 

aufgeladen werden können

Meldepflicht: Acquirer

Kennung ZVS bis 2021: S131; der Inhalt ist gleich.

S32 Terminals, die E-Geld-Karten akzeptieren

Die hier gemeldeten Terminals ermöglichen dem Inhaber einer E-Geld-Karte, E-Geld von seinem 

Guthaben zahlungshalber an einen Händler (oder anderen Begünstigten) zu übertragen. Es handelt 

sich also um Terminals, die Karten mit E-Geldfunktion zahlungshalber akzeptieren – unabhängig 

davon, ob das Terminal noch andere oder nur diese Funktion bietet. In dieser Position müssen alle 

„EFTPOS-Terminals, die E-Geld-Transaktionen akzeptieren“ (S212) enthalten sein.
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Beispiele: enthält S212; darüber hinaus können hier gemeldet werden: unbediente Terminals (z. B. 

Parkautomaten, Tabakautomaten), die E-Geld akzeptieren, aber keine Debit- oder Kreditkartenzah-

lungen

Gegenbeispiele: Terminals, an denen E-Geld nur auf- und entladen werden kann

Meldepflicht: Acquirer

Kennung ZVS bis 2021: S132; der Inhalt ist gleich.

 IV. Richtlinien zu den einzelnen Positionen des Meldeschemas 
  ZVS4.1 und ZVS4.2 „Zahlungsvorgänge, an denen 
  Nicht-Zahlungsdienstleister beteiligt sind“

1.  Im Meldeschema ZVS 4 sind Anzahl und Wert von Transaktionen, an denen Nicht-Zahlungs-

dienstleister beteiligt sind, zu melden. Im Meldeschema ZVS 4.1 sind alle Instrumente außer 

Kartenzahlungen zu melden. Kartenzahlungen sind im Meldeschema ZVS 4.2 zu melden.

2.  Transaktionen, an denen Nicht-Zahlungsdienstleister beteiligt sind: Hierzu zählen:

 (1) Transaktionen, die von Nicht-Zahlungsdienstleistern angestoßen werden und 

 (2)  Transaktionen, die von Zahlungsdienstleistern angestoßen werden und bei denen der 

Empfänger bzw. Zahler ein Nicht-Zahlungsdienstleister ist.

  Hierzu zählen auch Transaktionen zwischen zwei bei demselben Zahlungsdienstleister 

geführten Konten. Geldtransfers zwischen auf denselben Namen lautenden Konten sowie 

zwischen verschiedenen Arten von Konten sind ebenso zu erfassen. Nicht zu melden sind 

Transaktionen zwischen Zahlungsdienstleistern.

3.  Meldepflichtiger: Für die Meldung gesendeter Transaktionen ist das Institut verantwortlich, 

über welches die Transaktion angestoßen wird, das heißt, welches in direkter Beziehung zum 

Nicht-Zahlungsdienstleister steht. Empfangene Transaktionen werden analog dazu von dem 

Institut gemeldet, das die Transaktion empfängt. Daher ist die für die Abgabe der Meldung 

verantwortliche Stelle grundsätzlich:

 (1)  bei Überweisungen: Überweisung auslösendes Institut (Ausnahme für über Zahlungs-

auslösedienste ausgelöste Überweisungen: kontoführendes Institut) für alle gesendeten 

Transaktionen und die kontoführende Stelle des Begünstigten bzw. der letzte Zahlungs-

dienstleister in der Transaktionskette für alle empfangenen Transaktionen

 (2)  bei Schecks und Lastschriften: die erste Inkassostelle (ZDL des Zahlungsempfängers) bzw. 

erster ZDL in der Transaktionskette, der die Lastschrift einreicht für alle gesendeten Trans-

aktionen; die kontoführende Stelle des Zahlungspflichtigen bzw. der letzte Zahlungs-
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dienstleister in der Transaktionskette für alle empfangenen Transaktionen, d. h. es werden 

die eingehenden Anweisungen zu Lastschriften erfasst

 (3)  bei Kartenzahlungen: der Kartenemittent für alle gesendeten Transaktionen, der Acquirer 

für alle empfangenen Transaktionen (gibt es mehrere Acquirer, meldet das Institut mit 

dem direkten Vertragsverhältnis zum Zahlungsempfänger; bei girocard meldet die Händ-

lerbank, Ausnahme: „Treuhandmodell“, dann meldet der Netzbetreiber);

 (4) bei Bargeldabhebungen: der Kartenemittent;

 (5)  bei E-Geldzahlungen: E-Geldzahlung auslösendes Institut für gesendete Transaktionen 

(das kann sowohl der ZDL des Zahlers oder der ZDL des Zahlungsempfängers sein); E-Geld 

empfangendes Institut für empfangene Transaktionen (das kann analog sowohl der ZDL 

des Zahlungsempfängers oder der ZDL des Zahlers sein) 

 (6)  bei Finanztransfers: das Institut mit direktem Kundenkontakt, das die Zahlung auslöst, für 

alle gesendeten Transaktionen; der letzte ZDL in der Transaktionskette, der den Finanz-

transfer an den begünstigen Nicht-ZDL auszahlt, für alle empfangenen Transaktionen

 (7)  bei Bargeldabhebungen und -einzahlungen am Schalter sowie einfache Buchungen: das 

kontoführende Institut

 (8) Zahlungsauslösedienste: auslösendes Institut, das den Zahlungsauslösedienst anbietet

4.  Ausgelagerter Zahlungsverkehr: Institute, die ihren Zahlungsverkehr ausgelagert haben 

oder ihren Zahlungsverkehr über eine Kontoverbindung bei einem anderen Zahlungsdienst-

leister abwickeln, sind dennoch für die von ihnen angestoßenen und empfangenen Trans-

aktionen meldepflichtig, da sie den direkten Kontakt zum Kunden haben. In diesen Fällen 

meldet nicht das überweisende Institut oder die erste Inkassostelle, sondern das auslagernde 

Institut. Entscheidend ist der direkte Kontakt zum Kunden.

5.  Grenzüberschreitende Transaktionen: Gesendete Transaktionen werden in dem Land 

gezählt, in dem sie ausgelöst wurden, wohingegen eingehende Transaktionen in dem Land 

gezählt werden, in dem sie eingehen. Die Differenz zwischen den gesendeten und den emp-

fangenen grenzüberschreitenden Transaktionen ergibt den Nettozufluss oder -abfluss aller 

Transaktionen in das oder aus dem Berichtsland.

 (1)  Für Instrumente außer Kartenzahlungen: Eine Transaktion ist grenzüberschreitend, wenn 

sich der Zahlungsdienstleister des Zahlers und der Zahlungsdienstleister des Zahlungs-

empfängers in verschiedenen Ländern befinden. Die Nationalität oder der Wohnort der 

beteiligten Nicht-Zahlungsdienstleister sind unerheblich. Es ist ebenso unerheblich, über 

welche nationalen oder internationalen Zahlungswege die zwischenbetriebliche Abwick-

lung der Transaktion erfolgt. Entscheidend ist nur das Sitzland der Zahlungsdienstleister, 

die am Anfang und Ende der Transaktion stehen. Zum Begriff „Inlandszahlung“ siehe 

Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 260/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 14. März 2012 zur Festlegung der technischen Vorschriften und der Geschäftsanfor-

derungen für Überweisungen und Lastschriften in Euro.
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 (2)  Für Kartenzahlungen: „Grenzüberschreitende Transaktion“ hat dieselbe Bedeutung wie 

in Artikel 2 Nummer 8 der Verordnung (EU) 2015/751: Eine Transaktion ist grenzüber-

schreitend, wenn „der Emittent und der Acquirer in unterschiedlichen Mitgliedstaaten 

niedergelassen sind oder das kartengebundene Zahlungsinstrument von einem Emit-

tenten ausgegeben wird, der in einem anderen Mitgliedstaat als die Verkaufsstelle 

niedergelassen ist“. Eine Transaktion ist also grenzüberschreitend, wenn sich entweder 

der Sitz des Kontrahenten und/oder die Verkaufsstelle im Ausland befinden. Es ist dabei 

unerheblich, über welche nationalen oder internationalen Zahlungswege die zwischen-

betriebliche Abwicklung der Transaktion erfolgt.

6.  Transaktionsrichtung und Richtung der Geldströme: Die Richtung der Geldströme hängt 

vom verwendeten Zahlungsinstrument ab:

 (1)  Bei Überweisungen, Finanztransfers (Remittances), E-Geld-Zahlungen und ähnlichen 

Transaktionen, bei denen der Zahler die Transaktion auslöst, ist der die Transaktion 

sendende Teilnehmer auch der Sender des Geldbetrags und der die Transaktion emp-

fangende Teilnehmer der Empfänger des Geldbetrags. Die Richtung der Transaktionen 

und Geldströme ist gleich.

 (2)  Bei Lastschriften, Schecks, E-Geld-Zahlungen und ähnlichen Transaktionen, bei denen der 

Zahlungsempfänger die Transaktion auslöst, ist der die Transaktion sendende Teilnehmer 

der Empfänger des Geldbetrags und der die Transaktion empfangende Teilnehmer der 

Sender des Geldbetrags. Die Transaktionsrichtung ist entgegengesetzt zur Richtung der 

Geldströme.

 (3)  Bei kartengebundenen Zahlungsvorgängen werden die Transaktionen zwar vom 

Zahlungsempfänger ausgelöst, jedoch im Rahmen dieser Verordnung wie vom Zahler 

ausgelöste Transaktionen behandelt. Die Richtung der Transaktionen und Geldströme ist 

gleich.

Transaktionsrichtung und Geldströme

Deutsche Bundesbank

Überweisungen, Kartenzahlungen,
E-Geldzahlungen, Finanztransfers

Lastschriften, Schecks, E-Geldzahlungen

Zahlungs-
empfänger

Zahlungs-
empfänger

Zahlungs-
pflichtiger

Zahlungs-
pflichtiger

TransaktionTransaktion

GeldstromGeldstrom

7.  Rückgaben und Stornobuchungen: Durch oder für Kunden durchgeführte Überweisungs-, 

Scheck- und Lastschriftrückgaben sind nicht zu melden. Rückgaben von Kartenzahlungen, die 

eigenständige Transaktionen sind, sind unter „Sonstige Zahlungsdienste“ (POT) zu melden. 
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  Stornobuchungen, mittels derer beispielsweise Fehleingaben bei der Buchungserstellung 

korrigiert werden, sollten dergestalt berücksichtigt werden, dass nicht die fehlerhaften, 

sondern nur die korrekten Buchungen in die Erhebung der Statistik einfließen.

8.  Gebühren und Steuern stellen Zahlungen des Kunden an den Zahlungsdienstleister oder 

an die Steuerbehörden dar. Sind diese als Teil der Transaktion direkt mit dem Betrag der 

Transaktion verrechnet, dann ändert sich der Nominalbetrag dieser Transaktion entsprechend, 

jedoch führt die Gebühr bzw. Steuer nicht zu einer Erhöhung der Anzahl der Transaktionen. 

Wird die Gebühr oder Steuer jedoch in einer separaten Buchung belastet, zählt sie sowohl bei 

der Anzahl als auch beim Betrag als eigene Transaktion.

9.  Die Länderuntergliederung für das Meldeschema ZVS 4.1 ist grundsätzlich Geo3: In der 

Spalte „insgesamt“ (W0) ist die Gesamtzahl der Transaktionen weltweit aufzuführen. In den 

folgenden Spalten ist diese Gesamtzahl dann nach dem Standort in den einzelnen Ländern 

des europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und einer Ländergruppensumme (G1) für die 

übrige Welt außerhalb des EWR zu untergliedern. Ausnahmen bilden folgende Positionen:

 (1)  PDD.5: Geo 1; es ist nur die Summe aller Transaktionen weltweit (Spalte „W0“) zu melden.

 (2)  NDS.1, NDS.2 und NDS.3: Geo 0; nur Transaktionen innerhalb Deutschlands (Spalte „DE“) 

werden erfasst. 

  Die Länderuntergliederung für das Meldeschema ZVS 4.2 ist Geo3xGeo3: Für jede Trans-

aktion ist sowohl der Sitz des korrespondierenden Zahlungsdienstleisters als auch der Standort 

der Verkaufsstelle nach der Geo3-Länderuntergliederung anzugeben. Der korrespondierende 

Zahlungsdienstleister ist bei gesendeten Kartenzahlungen, die vom Emittenten gemeldet 

werden, der Acquirer. Bei empfangenen Kartenzahlungen, die vom Acquirer gemeldet werden, 

ist der Kartenemittent der korrespondierende Zahlungsdienstleister. Die Verkaufsstelle ist bei 

Zahlungen, die keine Fernzahlungen sind, der Terminalstandort. Bei Fernzahlungen handelt es 

sich um den Standort des Händlers (siehe auch Definition von Verkaufsstelle).

10.  Kartenemittent: Siehe allgemeine Erläuterungen zu ZVS 2

11.  Acquirer: Siehe allgemeine Erläuterungen: Begriffsbestimmungen

12.  Auslösung über einen Fernzugang: Über einen Fernzugang ausgelöste Transaktionen 

und nicht über einen Fernzugang ausgelöste Transaktionen sind, sofern dies angezeigt ist, 

gesondert auszuweisen. „Fernzahlungsvorgang“ hat dieselbe Bedeutung wie in Artikel  4 

Nummer 6 der Richtlinie  (EU) 2015/2366: „einen Zahlungsvorgang, der über das Internet 

oder mittels eines Geräts, das für die Fernkommunikation verwendet werden kann, ausgelöst 

wird“.

13.  Starke Kundenauthentifizierung hat dieselbe Bedeutung wie in Artikel 4 Nummer 30 der 

Richtlinie (EU) 2015/2366: „[…] eine Authentifizierung unter Heranziehung von mindestens 

zwei Elementen der Kategorien Wissen (etwas, das nur der Nutzer weiß), Besitz (etwas, das 

nur der Nutzer besitzt) oder Inhärenz (etwas, das der Nutzer ist), die insofern voneinander 

unabhängig sind, als die Nichterfüllung eines Kriteriums die Zuverlässigkeit der anderen nicht 
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in Frage stellt, und die so konzipiert ist, dass die Vertraulichkeit der Authentifizierungsdaten 

geschützt ist“.

  Laut Artikel 97, Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2015/2366 (PSD2) muss ein Zahlungsdienstleister 

eine starke Kundenauthentifizierung verlangen, wenn der Zahler

 (1)  online auf sein Zahlungskonto zugreift,

 (2)  einen elektronischen Zahlungsvorgang auslöst,

 (3)  über einen Fernzugang eine Handlung vornimmt, die das Risiko eines Betrugs im Zahlungs-

verkehr oder anderen Missbrauchs birgt.

14.  Die „Durchführung von Transaktionen ohne starke Kundenauthentifizierung“ bezieht 

sich 

 (1)  auf Transaktionen, die von der Pflicht zur starken Kundenauthentifizierung ausgenommen 

sind, weil sie eine der Ausnahmetatbestände gemäß Kapitel III der Delegierten Verord-

nung (EU) 2018/389 der Kommission erfüllen, 

 (2)  sowie auf Transaktionen, für welche die starke Kundenauthentifizierung nicht gilt (laut 

Bestimmungen von Artikel 97 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2015/2366). Dazu gehören 

vom Händler ausgelöste Zahlungen sowie „Sonstige“.

15.  Grund für die Durchführung von Transaktionen ohne starke Kundenauthentifizierung: 
Bei elektronisch ausgelösten gesendeten Überweisungen, gesendeten und empfangenen 

Kartenzahlungen und gesendeten E-Geld-Zahlungen, die ohne starke Kundenauthentifizierung 

durchgeführt wurden, ist der Grund hierfür zu nennen. Dabei ist unerheblich, ob die Aus-

nahme vom Emittenten oder Acquirer gewährt wurde. In Fällen, in denen mehr als eine Aus-

nahme anwendbar sein könnte, ist nur die in Anspruch genommene Ausnahme zu melden. 

Die Unterkategorien schließen sich gegenseitig aus. Die Meldung der Gründe für die Durch-

führung von Überweisungen, Kartenzahlungen und E-Geldzahlungen ohne starke Kunden-

authentifizierung erfolgt nicht nach Zahlverfahren aufgeschlüsselt, sondern nur danach, ob 

sie über einen Fernzugang oder nicht über einen Fernzugang ausgelöst wurden.

16.  Kleinbetragszahlungen: Zahlungsvorgänge, für welche die in Artikel 16 der Delegierten Ver-

ordnung (EU) 2018/389 genannte Ausnahme gilt: 

 (1) Betrag des elektronischen Fernzahlungsvorgangs nicht über 30 EUR,

 (2)  frühere elektronische Fernzahlungsvorgänge des Zahlers seit der letzten starken Kunden-

authentifizierung zusammengenommen nicht über 100 EUR,

 (3)  nicht mehr als 5 einzelne elektronische Fernzahlungsvorgänge seit der letzten starken 

Kundenauthentifizierung des Zahlers.

17.  Kontaktlose Kleinbetragszahlungen: Kontaktlose Zahlungen, für die der Artikel  11 der 

Delegierten Verordnung (EU) 2018/389 der Kommission gilt:
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 (1)  Betrag des kontaktlosen elektronischen Zahlungsvorgangs nicht über 50 EUR,

 (2)  frühere kontaktlose elektronische Zahlungsvorgänge seit der letzten Durchführung einer 

starken Kundenauthentifizierung zusammengenommen nicht über 150 EUR,

 (3)  nicht mehr als 5 einzelne, aufeinander folgende kontaktlose elektronische Zahlungsvor-

gänge seit der letzten starken Kundenauthentifizierung.

18.  Zahlungen an die eigene Person: Zahlungsvorgänge, für welche die in Artikel  15 der 

Delegierten Verordnung (EU) 2018/389 der Kommission genannte Ausnahme gilt:

 (1)  der Zahler löst eine Überweisung aus,

 (2)  Zahler und Zahlungsempfänger sind dieselbe natürliche oder juristische Person,

 (3)  beide Zahlungskonten werden von demselben kontoführenden Zahlungsdienstleister 

unterhalten.

19.  Vertrauenswürdige Empfänger: Zahlungsvorgänge, für welche die in Artikel  13 der 

Delegierten Verordnung (EU) 2018/389 der Kommission genannte Ausnahme gilt:

 „(1)  Wenn ein Zahler durch seinen kontoführenden Zahlungsdienstleister eine Liste der ver-

trauenswürdigen Empfänger erstellt oder ändert, müssen Zahlungsdienstleister eine 

starke Kundenauthentifizierung verlangen.

 (2)  Sind die allgemeinen Anforderungen an die Authentifizierung erfüllt, dürfen Zahlungs-

dienstleister bei Auslösen eines Zahlungsvorgangs durch den Zahler von der Vorgabe 

einer starken Kundenauthentifizierung absehen, wenn der Zahlungsempfänger auf einer 

zuvor vom Zahler erstellten Liste der vertrauenswürdigen Empfänger geführt wird.“

20.  Wiederkehrende Zahlungsvorgänge: Zahlungsvorgänge, für welche die in Artikel 14 der 

Delegierten Verordnung (EU) 2018/389 der Kommission genannte Ausnahme gilt:

 „(1)  Zahlungsdienstleister müssen eine starke Kundenauthentifizierung verlangen, wenn 

ein Zahler eine Serie wiederkehrender Zahlungsvorgänge mit demselben Betrag und 

demselben Zahlungsempfänger erstellt, ändert oder erstmals auslöst.

 (2)  Sind die allgemeinen Anforderungen an die Authentifizierung erfüllt, dürfen Zahlungs-

dienstleister bei Auslösen aller nachfolgenden Zahlungsvorgänge, die in eine Serie von 

Zahlungsvorgängen gemäß Absatz 1 eingeschlossen sind, von der Vorgabe einer starken 

Kundenauthentifizierung absehen.“

21.  Unbeaufsichtigte Terminals für Verkehrsnutzungsentgelte und Parkgebühren: Zahlungs-

vorgänge, für welche die in Artikel 12 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/389 der Kommis-

sion genannte Ausnahme gilt: „Zahlungsdienstleister dürfen unter Einhaltung der in Artikel 2 

festgelegten Anforderungen von der Vorgabe einer starken Kundenauthentifizierung absehen, 

wenn der Zahler an einem unbeaufsichtigten Terminal einen elektronischen Zahlungsvorgang 

auslöst, um ein Verkehrsnutzungsentgelt oder eine Parkgebühr zu zahlen.“
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22.  Von Unternehmen genutzte sichere Zahlungsprozesse und -protokolle: Zahlungsvor-

gänge, für welche die in Artikel 17 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/389 der Kommis-

sion genannte Ausnahme gilt: „Bei juristischen Personen, die elektronische Zahlungsvorgänge 

über dedizierte Zahlungsprozesse oder -protokolle auslösen, die nur Zahlern zur Verfügung 

stehen, bei denen es sich nicht um Verbraucher handelt, können Zahlungsdienstleister von der 

Vorgabe einer starken Kundenauthentifizierung absehen, wenn die zuständigen Behörden der 

Auffassung sind, dass diese Prozesse oder Protokolle mindestens ein vergleichbares Sicher-

heitsniveau wie das in der Richtlinie (EU) 2015/2366 vorgesehene gewährleisten.“

23.  Transaktionsrisikoanalyse: Zahlungsvorgänge, für welche die in Artikel 18 der Delegierten 

Verordnung (EU) 2018/389 der Kommission genannte Ausnahme gilt:

 „(1)  Zahlungsdienstleister können von der Vorgabe einer starken Kundenauthentifizierung 

absehen, wenn der Zahler einen elektronischen Fernzahlungsvorgang auslöst, für den 

der Zahlungsdienstleister ermittelt hat, dass er gemäß den in Artikel 2 und in Absatz 

2 Buchstabe c beschriebenen Transaktionsüberwachungsmechanismen mit einem nied-

rigen Risiko verbunden ist.

 (2)  Ein elektronischer Zahlungsvorgang nach Absatz 1 gilt als Vorgang mit niedrigem Risiko, 

wenn alle nachstehenden Bedingungen erfüllt sind:

  a)  Die vom Zahlungsdienstleister gemeldete und nach Artikel 19 berechnete Betrugsrate 

für diese Art von Zahlungsvorgängen ist maximal so hoch wie die Referenzbetrugsrate, 

die in der Tabelle im Anhang für „kartengebundene elektronische Fernzahlungsvor-

gänge“ bzw. für „elektronische Überweisungen über einen Fernzugang“ angegeben 

ist.

  b)  Der Zahlungsbetrag geht nicht über den in der Tabelle im Anhang angegebenen jewei-

ligen Ausnahmeschwellenwert hinaus.

  c)  Die Zahlungsdienstleister haben bei der Echtzeitrisikoanalyse keines der folgenden 

Szenarien festgestellt:

   i)  ungewöhnliches Ausgabe- oder Verhaltensmuster des Zahlers;

   ii)  ungewöhnliche Informationen über den Zugriff auf das Zugangsgerät oder die 

Zugangssoftware des Zahlers;

   iii)  eine Malware-Infektion in einer Phase des Authentifizierungsverfahrens;

   iv)  bekanntes Betrugsszenario bei der Erbringung von Zahlungsdienstleistungen;

   v)  ungewöhnlicher Ort des Zahlers;

   vi)  Ort des Zahlers mit hohem Risiko.
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 (3)  Zahlungsdienstleister, die elektronische Fernzahlungsvorgänge aufgrund ihres niedrigen 

Risikos von der starken Kundenauthentifizierung ausnehmen wollen, müssen mindestens 

die folgenden risikobasierten Faktoren berücksichtigen:

  a)  die früheren Ausgabemuster des betreffenden Zahlungsdienstnutzers;

  b)  Zahlungsvorgangshistorie eines jeden Zahlungsdienstnutzers des Zahlungsdienstleis-

ters;

  c)  Ort des Zahlers und des Zahlungsempfängers zum Zeitpunkt des Zahlungsvorgangs, 

falls das Zugangsgerät oder die Software vom Zahlungsdienstleister bereitgestellt wird;

  d)  Erkennung ungewöhnlicher Zahlungsmuster des Zahlungsdienstnutzers im Vergleich 

zu seiner Zahlungsvorgangshistorie.

  Bei seiner Bewertung erfasst der Zahlungsdienstleister alle genannten risikobasierten Faktoren 

für jeden einzelnen Zahlungsvorgang in einem Risikopunktesystem, um zu entscheiden, ob 

bei einem bestimmten Zahlungsvorgang auf eine starke Kundenauthentifizierung verzichtet 

werden darf.“

24.  Vom Händler ausgelöster Zahlungsvorgang hat dieselbe Bedeutung wie in Anhang II Teil C 

Fußnote 4 der EBA-Leitlinien zur Änderung der Leitlinien EBA/GL/2018/05 zur Meldung von 

Betrugsfällen nach der Richtlinie (EU) 2015/2366 (PSD2) (EBA/GL/2020/01): „kartengebundene 

Zahlungsvorgänge, die die von der Europäischen Kommission in F&A 2018_4131 und F&A 

2018_4031 genannten Bedingungen erfüllen, daher als vom Zahlungsempfänger ausgelöst 

gelten und nicht der Anforderung an die Anwendung einer starken Kundenauthentifizierung 

gemäß Artikel 97 PSD2 unterliegen“.

  Dies enthält wiederkehrende Transaktionen mit festen Abbuchungstermin und -betrag, aber 

auch wiederkehrende Transaktionen, bei denen Abbuchungstermin oder -betrag flexibel sind.

  Kommen mehr als ein Ausnahmetatbestand in Frage (z. B. wiederkehrende Zahlung), so ist 

der Ausnahmetatbestand zu melden, der vom Zahlungsdienstleister angewendet wurde.

25.  Sonstige: Enthält grenzüberschreitende, kartenbasierte Zahlungsvorgänge oder E-Geldzah-

lungen, bei denen die kontoführende Stelle ihren Sitz außerhalb des EWR hat. Da Trans-

aktionen mit ZDLs außerhalb des EWR nicht unter die PSD2 fallen, muss keine starke 

Kundenauthentifizierung angewendet werden. Enthält zusätzlich vom Acquirer gemeldete 

Transaktionen, bei denen der Emittent die Ausnahme „Vertrauenswürdige Empfänger“ 

gewählt hat.
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 Meldepositionen des Schemas ZVS 4.1:

PCT Überweisungen 

„Überweisung“ hat dieselbe Bedeutung wie in Artikel 4 Nummer 24 der Richtlinie (EU) 2015/2366 

(PSD2): ein „auf Aufforderung des Zahlers ausgelöster Zahlungsdienst zur Erteilung einer Gut-

schrift auf das Zahlungskonto des Zahlungsempfängers zulasten des Zahlungskontos des Zahlers 

in Ausführung eines oder mehrerer Zahlungsvorgänge durch den Zahlungsdienstleister, der das 

Zahlungskonto des Zahlers führt“.

Jede Transaktion wird nur einer der Unterkategorien „beleghaft ausgelöst“ (PCT.1), „elektronisch 

ausgelöst“ (PCT.2) oder „Sonstige“ (PCT.,3) zugeordnet. Da sich die Unterkategorien gegenseitig 

ausschließen, entspricht die Summe der Unterkategorien den Überweisungen insgesamt. Über-

weisungen beinhalten sowohl alle SEPA (Single Euro Payments Area)-Überweisungen als auch alle 

Nicht-SEPA-Überweisungen.

Beispiele: Überweisung am Schalter, Überweisung im Online-Banking, Überweisung an Über-

weisungsterminals, Kauf von Fremdwährung mit Gutschrift auf einem Devisenkonto, Über-

weisungen von E-Geldkonten auf Konten mit IBAN, Überweisungen zur Verrechnung ausstehender 

Forderungen aus Transaktionen mit Kreditkarten (mit oder ohne Kreditfunktion), Überweisungen 

auf eigene Rechnung (Gehälter, Handwerkerrechnungen, Mieten), Cash Pooling / Cash Concen-

tration, Kontoüberträge

Gegenbeispiele: Kontogutschriften durch einfache Buchungen, An- / Verkauf von Fremdwährung 

in bar (Sorten) mit Belastung / Gutschrift auf Konto, Target2-Transaktionen, wenn sie nicht im 

Auftrag eines Nicht-ZDL getätigt werden, Bareinzahlungen auf ein Konto unter Verwendung eines 

Bankformulars, Überweisungen eines ZDLs auf das eigene Bundesbankkonto

Meldepflicht: Überweisung auslösendes Institut, Ausnahme für über Zahlungsauslösedienste aus-

gelöste Überweisungen: kontoführendes Institut

Kennung ZVS bis 2021: T2.I21; der Inhalt ist gleich.

PCT.1 Beleghaft ausgelöst
Eine Überweisung, die vom Zahler in Papierform oder durch Anweisung am Schalter einer Bank 

zur Durchführung einer Überweisung ausgelöst wird, sowie alle sonstigen Überweisungen, die 

manuell bearbeitet werden.

Beispiele: Überweisung in Papierform /mit Durchdruck (z. B. Überweisungsträger), am Bank-

schalter abgegeben oder postalisch versandt, von Mitarbeitern eines Zahlungsdienstleisters mit 

manuellem Eingriff in elektronische Überweisungen umgewandelt

Gegenbeispiele: eingereichte Datenträger mit unterschriebenem Auftrag (PCT.3), Telefonbanking 

(PCT.3), online oder per App ausgelöste Überweisungen

Meldepflicht: Überweisung auslösendes Institut
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Kennung ZVS bis 2021: T2.I211; der Inhalt hat sich geändert: Teile der bisherigen Position finden 

sich auch in PCT.3.

PCT.2 Elektronisch ausgelöst

Jede Überweisung, die der Zahler elektronisch in Auftrag gibt und die damit den Bestimmungen 

der Richtlinie  (EU) 2015/2366 (PSD2) zu elektronischen Zahlungsvorgängen unterliegen, z. B. 

grundsätzliche Pflicht zur starken Kundenauthentifizierung.

Elektronisch ausgelöste Überweisungen sind nach „als Datei/Sammelüberweisung ausgelöst“ oder 

„als Einzelüberweisung ausgelöst“ weiter aufzuschlüsseln. Da sich die Unterkategorien gegen-

seitig ausschließen, entspricht die Summe der Unterkategorien den elektronisch ausgelösten 

Überweisungen.

Elektronisch ausgelöste Überweisungen sind weiter danach aufzuschlüsseln, ob sie über einen Fern-

zugang (PCT.2.R) oder nicht über einen Fernzugang (PCT.2.NR) ausgelöst wurden. Innerhalb dieser 

Aufschlüsselungen sind Transaktionen nach Überweisungsverfahren (PCT.2.R.CTS und PCT.2.NR.

CTS) und innerhalb der Verfahren nach Authentifizierungsmethode weiter aufzuschlüsseln, d. h. 

„mit starker Kundenauthentifizierung“ (PCT.2.R.CTS.1/PCT.2.NR.CTS.1) oder „ohne starke Kunden-

authentifizierung“ (PCT.2.R.CTS.2/PCT.2.NR.CTS.2). Da sich die Unterkategorien gegenseitig aus-

schließen, entspricht die Summe der Unterkategorien den elektronischen Überweisungen je Über-

weisungsverfahren insgesamt.

Beispiele: online ausgeführte Überweisungen, per App auf Mobilgeräten ausgeführte Über-

weisungen, an Überweisungsterminals ausgeführte Überweisungen

Gegenbeispiele: eingereichte Datenträger mit unterschriebenem Auftrag, Überweisung per Tele-

fon oder Brief (MOTO), Überweisung per Telefon mit Interactive Voice Reception (alle PCT.3)

Meldepflicht: Überweisung auslösendes Institut, Ausnahme für über Zahlungsauslösedienste aus-

gelöste Überweisungen: kontoführendes Institut

Kennung ZVS bis 2021: T2.I212; der Inhalt hat sich geändert: Teile der bisherigen Position finden 

sich auch in PCT.3.

PCT.21 Als Datei/Sammelüberweisung ausgelöst

Diese Kategorie enthält elektronisch ausgelöste Überweisungen, die Teil einer Gruppe von Über-

weisungen sind, die von einem einzelnen Zahlungspflichtigen gemeinsam initiiert werden. Jede 

enthaltene Überweisung, die Teil einer Sammelüberweisung ist, wird bei der Ermittlung der Anzahl 

als separate Überweisung gezählt (z. B.: 20 Überweisungen werden in einer Datei bei der Bank 

des Kunden eingeliefert. Gemeldet werden 20 Überweisungen in dieser und den übergeordneten 

Positionen PCT.2 und PCT).

Beispiele: monatliche Gehaltszahlungen eines Unternehmens, EBICS-Verfahren, wenn als Sammel-

transaktion ausgelöst

Gegenbeispiele: Daueraufträge
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Meldepflicht: Überweisung auslösendes Institut

Kennung ZVS bis 2021: T2.I2121; der Inhalt ist gleich.

PCT.22 Als Einzelüberweisung ausgelöst

In dieser Kategorie sind elektronisch ausgelöste Überweisungen, die eigenständig ausgelöst 

werden, d. h. die nicht Teil einer Gruppe von zusammen ausgelösten Überweisungen sind, zu 

melden.

Einzelüberweisungen sind nach „Onlineüberweisungen“ (PCT.221), „am Bankautomat oder 

sonstiges durch einen Zahlungsdienstleister bereitgestelltes Terminal“ (PCT.222) oder „mobiler 

Zahlungsvorgang“ (PCT.223) weiter aufzuschlüsseln. Da sich die Unterkategorien gegenseitig aus-

schließen, entspricht die Summe der Unterkategorien den Einzelüberweisungen insgesamt.

Beispiele: Daueraufträge; Summe der Positionen PCT.221, PCT.222, PCT.223

Gegenbeispiele: Initiierung eines Dauerauftrags, Einreichung einer Datei mit Sammelauftrag

Meldepflicht: Überweisung auslösendes Institut, Ausnahme für über Zahlungsauslösedienste aus-

gelöste Überweisungen: kontoführendes Institut

Kennung ZVS bis 2021: T2.I2122; der Inhalt ist gleich.

PCT.221  Onlineüberweisung

Eine Onlineüberweisung ist eine Überweisung, die mittels Online-Banking oder Zahlungsauslöse-

diensten ausgelöst wird. Auch intern ausgelöste Überweisungen werden hier gemeldet. Online-

überweisungen sind immer über einen Fernzugang ausgelöst.

Beispiele: initiiert über das Onlinebanking im Webbrowser, initiiert per Banking App des Zahlungs-

dienstleisters auf einem Mobilgerät, von Zahlungsauslösediensten über das Onlinebanking des 

Kunden ausgelöst; Überweisungen eines Zahlungsdienstleisters im eigenen Namen

Gegenbeispiele: Überweisungen über mobile Zahlungslösungen (z. B. P2P-Zahlungen über 

giropay/ Paydirekt P2P)

Meldepflicht: Kontoführendes Institut

PCT.2211  E-Commerce-Zahlungen

„E-Commerce-Zahlungen“ stellt eine Unterkategorie von „Onlineüberweisungen“ dar. Hierzu 

zählen Transaktionen, die über Online-Banking-Anwendungen von Zahlungsdienstleistern oder 

über Zahlungsauslösedienste von Nicht-Zahlungsdienstleistern zur Bezahlung im Internethandel 

initiiert werden und mit einem Einkauf im Internet in Verbindung stehen. Solche Dienste weisen 

Zahlungstransaktionen über ein internetfähiges (Zahlungs-)Konto an. Die Dienste können von 

Drittanbietern bereitgestellt werden, die das verwendete Konto nicht selbst führen.
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Beispiele: enthält: PCT.4 (Internetkäufe mittels Zahlungsauslösedienst); Internetkäufe mittels 

Onlinebanking/ Mobile Banking App, Internetkäufe mittels giropay/ Paydirekt, Klarna

Gegenbeispiele: ein kontoführendes Institut initiiert in der Rolle eines Zahlungsauslösedienstes 

eine Überweisung bei einem anderen kontoführenden Institut, P2P-Zahlungen über giropay/ 

Paydirekt P2P

Meldepflicht: Kontoführendes Institut

Kennung ZVS bis 2021: T2.I2122.S31; der Inhalt ist gleich.

PCT.222  Am Bankautomat oder an sonstigem durch einen Zahlungsdienstleister 
bereitgestellten Terminal

Überweisung, die an einem Terminal ausgelöst wird. Über die Auslösung an Überweisungs-

terminals hinaus sind uns für Deutschland keine Fälle bekannt. Überweisungen, die am POS-

Terminal ausgelöst wurden, sind hypothetisch hier zu melden. Für die Validierungsregel L3411 ist 

in diesem Fall eine dauerhafte Ausnahme mit der Begründung „Überweisung am POS-Terminal“ 

zu melden.

Beispiele: Überweisungsauftrag an einem Überweisungsterminal, am POS-Terminal ausgelöste 

Überweisung

Gegenbeispiele: QR-Code-basierte Überweisung

Meldepflicht: Kontoführendes Institut

PCT.223  Mobiler Zahlungsvorgang

Überweisung über eine mobile Zahlungslösung. Dabei werden die Zahlungsdaten und 

-anweisungen mittels Mobilfunk- und Datenübertragungstechnik über ein Mobilgerät gesendet 

und/oder bestätigt. Zu dieser Kategorie zählen E-Wallets und andere mobile Zahlungsvorgänge, 

bei denen P2P-Transaktionen (Person-to-person) und/oder C2B-Transaktionen (Consumer-to-

business) ausgelöst werden können.

Beispiele: enthält PCT.2231, C2B: GooglePay, ApplePay, Payback, giropay X/ Paydirekt

Meldepflicht: Überweisung auslösendes Institut

PCT.2231  Mobiler P2P-Zahlungsvorgang

Eine Überweisung über eine mobile Zahlungslösung, bei dem eine Einzelperson über ein Mobilgerät 

Zahlungen an eine andere Einzelperson (P2P) auslöst, bestätigt und/oder von einer solchen Per-

son erhält. Die Zahlungsanweisung und sonstige Zahlungsdaten werden über ein Mobilgerät 

gesendet und/oder bestätigt. Eine eindeutige mobile Zahlungskennung, z. B. eine Mobiltelefon-

nummer oder E-Mail-Adresse, kann als Proxy zur Identifizierung des Zahlers und/oder Zahlungs-

empfängers verwendet werden.
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Beispiele: P2P-Zahlungen über giropay (vorm. KWITT oder Paydirekt P2P)

Meldepflicht: Überweisung auslösendes Institut

PCT.2.R  Über einen Fernzugang

In dieser Kategorie enthalten sind alle als Fernzahlungsvorgang ausgelösten elektronischen Über-

weisungen. Erläuterungen zu „Fernzahlungsvorgang“ sind im allgemeinen Teil zu ZVS 4 (S. 11.29) 

zu finden.

Als Fernzahlungsvorgang ausgelöste elektronische Überweisungen sind weiter aufzuschlüsseln 

nach Überweisungsverfahren. Da sich die Überweisungsverfahren gegenseitig ausschließen, muss 

die Summe der Unterkategorien die als Fernzahlungsvorgang ausgelösten elektronischen Über-

weisungen insgesamt ergeben.

Beispiele: enthält PCT.221 und PCT.223; über einen Fernzugang ausgelöste Datei-/Sammelüber-

weisungen, z. B. EBICS-Einreichungen

Gegenbeispiele: PCT.222

Meldepflicht: Überweisung auslösendes Institut, Ausnahme für über Zahlungsauslösedienste aus-

gelöste Überweisungen: kontoführendes Institut

PCT.2.R.CTS  Abwicklung mittels Überweisungsverfahren

Elektronische, über einen Fernzugang ausgelöste Überweisungen sind für jedes Überweisungs-

verfahren gesondert auszuweisen. Zur Liste der einzelnen Verfahren, der auch der Code zu 

entnehmen ist, siehe Anhang 2.

SEPA-Überweisungen sind definiert im SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook.

SEPA-Echtzeitüberweisungen sind definiert im SEPA Instant Credit Transfer Scheme Rulebook.

Unter den Codes „ONUS“ (On-Us Transactions=hausinterne Überweisungen) und „_Z“ (Nicht 

anwendbar) dürfen nur Nicht-SEPA-Überweisungen gemeldet werden. Nicht-SEPA-Überweisungen 

sind Überweisungen, die nicht in einem SEPA-Überweisungsverfahren abgewickelt werden.

Beispiele: CTS_SEPA: SEPA-Überweisung; CTS_SEPAI: SEPA-Echtzeitüberweisung; _Z: Target-Über-

weisungen im Auftrag von Nicht-Zahlungsdienstleistern, Überweisungen in ein Land, das nicht 

dem SEPA-Raum angehört, Swift-Überweisungen, die nicht über ein SEPA-Verfahren abgewickelt 

werden; ONUS: hausinterne Überweisung, die nicht über ein SEPA-Verfahren abgewickelt werden

Meldepflicht: Überweisung auslösendes Institut, Ausnahme für über Zahlungsauslösedienste aus-

gelöste Überweisungen: kontoführendes Institut
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PCT.2.R.CTS.1  Mit starker Kundenauthentifizierung

In diesen Positionen sind elektronische Überweisungen, die über einen Fernzugang ausgelöst 

wurden und für die die starke Kundenauthentifizierung angewendet wurde, für jedes Über-

weisungsverfahren einzeln zu melden. Erläuterungen zu starker Kundenauthentifizierung sind im 

allgemeinen Teil zu ZVS 4 (S. 11.29) zu finden.

Beispiele: Einzelüberweisung im Onlinebanking an eine andere Person

Meldepflicht: Überweisung auslösendes Institut, Ausnahme für über Zahlungsauslösedienste aus-

gelöste Überweisungen: kontoführendes Institut

PCT.2.R.CTS.2  Ohne starke Kundenauthentifizierung

In diesen Positionen sind elektronische Überweisungen, die über einen Fernzugang ausgelöst 

wurden und für die keine starke Kundenauthentifizierung angewendet wurde, für jedes Über-

weisungsverfahren einzeln zu melden. Erläuterungen zur Durchführung von Transaktionen ohne 

starke Kundenauthentifizierung sind im allgemeinen Teil zu ZVS 4 (S. 11.30) zu finden.

Beispiele: entspricht: PCT.2.R.r0

Meldepflicht: Überweisung auslösendes Institut, Ausnahme für über Zahlungsauslösedienste aus-

gelöste Überweisungen: kontoführendes Institut

PCT.2.R.r0  Grund für die Durchführung von Transaktionen ohne starke 
Kundenauthentifizierung

Elektronisch über einen Fernzugang ausgelöste Überweisungen, die ohne starke Kunden-

authentifizierung durchgeführt wurden, sind nach dem Ausnahmetatbestand zu gliedern. Die 

Unterkategorien schließen sich gegenseitig aus. Die Meldung der Gründe für die Durchführung 

von Überweisungen ohne starke Kundenauthentifizierung erfolgt nicht nach Zahlverfahren auf-

geschlüsselt. In Fällen, in denen mehr als eine Ausnahme anwendbar sein könnte, ist nur die in 

Anspruch genommene Ausnahme zu melden.

Summe der Positionen: PCT.2.R.r1, PCT.2.R.r3, PCT.2.R.r4, PCT.2.R.r5, PCT.2.R.r7, PCT.2.R.r8

Meldepflicht: Überweisung auslösendes Institut, Ausnahme für über Zahlungsauslösedienste aus-

gelöste Überweisungen: kontoführendes Institut

PCT.2.R.r1  Kleinbetragszahlungen

Überweisungen, für welche die in Artikel 16 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/389 genannte 

Ausnahme gilt. (Ausführungen im Allgemeinen Teil zu ZVS 4, S. 11.30)

Beispiele: Überweisung im Onlinebanking, für die gilt: 1.) Betrag unter 30€, 2.) Summe der elek-

tronischen Fernzahlungsvorgänge seit der letzten starken Authentifizierung nicht über 100€, 3.) 

Anzahl der elektronischen Fernzahlungsvorgänge seit der letzten starken Authentifizierung nicht 

über 5.
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Meldepflicht: Überweisung auslösendes Institut, Ausnahme für über Zahlungsauslösedienste aus-

gelöste Überweisungen: kontoführendes Institut

PCT.2.R.r3  Zahlungen an die eigene Person

Überweisungen, für welche die in Artikel 15 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/389 genannte 

Ausnahme gilt: Überweisungen zwischen Konten desselben Instituts, die von derselben natürlichen 

oder juristischen Person gehalten werden

Beispiele: Überweisung im Onlinebanking vom Girokonto auf ein Tagesgeldkonto desselben Ins-

tituts

Meldepflicht: Überweisung auslösendes Institut

PCT.2.R.r4  vertrauenswürdige Empfänger

Überweisungen, für welche die in Artikel 13 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/389 genannte 

Ausnahme gilt. (Ausführungen im Allgemeinen Teil zu ZVS 4, S. 11.31)

Beispiele: Überweisung im Onlinebanking an einen Empfänger, der auf einer vom Zahler zuvor 

beim Institut hinterlegten Liste mit vertrauenswürdigen Empfängern steht

Meldepflicht: Überweisung auslösendes Institut, Ausnahme für über Zahlungsauslösedienste aus-

gelöste Überweisungen: kontoführendes Institut

PCT.2.R.r5  Wiederkehrende Zahlungsvorgänge

Überweisungen, für welche die in Artikel 14 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/389 genannte 

Ausnahme gilt. (Ausführungen im Allgemeinen Teil zu ZVS 4, S. 11.31)

Beispiele: Ausführung eines Dauerauftrags

Gegenbeispiele: Initiierung des Dauerauftrags

Meldepflicht: Überweisung auslösendes Institut

PCT.2.R.r7  von Unternehmen genutzte sichere Zahlungsprozesse und –protokolle

Überweisungen, für welche die in Artikel 17 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/389 genannte 

Ausnahme gilt. (Ausführungen im Allgemeinen Teil zu ZVS 4, S. 11.32)

Beispiele: ggf. Überweisungen eines Zahlungsdienstleisters im eigenen Namen, bspw. Gehaltszah-

lungen, Zahlung von Rechnungen

Meldepflicht: Überweisung auslösendes Institut
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PCT.2.R.r8  Transaktionsrisikoanalyse

Überweisungen, für welche die in Artikel 18 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/389 genannte 

Ausnahme gilt. (Ausführungen im Allgemeinen Teil zu ZVS 4, S. 11.32)

Beispiele: ggf. Überweisungen eines Zahlungsdienstleisters im eigenen Namen, bspw. Gehaltszah-

lungen, Zahlung von Rechnungen

Meldepflicht: Überweisung auslösendes Institut, Ausnahme für über Zahlungsauslösedienste aus-

gelöste Überweisungen: kontoführendes Institut

PCT.2.NR  Nicht über einen Fernzugang

In dieser Kategorie sind alle elektronischen Überweisungen enthalten, die nicht als Fernzahlung 

ausgelöst wurden. Erläuterungen zu „Fernzahlungsvorgang“ sind im allgemeinen Teil zu ZVS 4 

(S. 11.29) zu finden.

Nicht als Fernzahlungsvorgang ausgelöste elektronische Überweisungen sind weiter auf-

zuschlüsseln nach Überweisungsverfahren. Da sich die Überweisungsverfahren gegenseitig aus-

schließen, muss die Summe der Unterkategorien die nicht als Fernzahlungsvorgang ausgelösten 

elektronischen Überweisungen insgesamt ergeben.

Beispiele: enthält PCT.222; nicht über einen Fernzugang ausgelöste Datei-/Sammelüberweisungen

Gegenbeispiele: PCT.221, PCT.223, EBICS-Einreichungen

Meldepflicht: Überweisung auslösendes Institut

PCT.2.NR.CTS  Abwicklung mittels Überweisungsverfahren

Elektronische, nicht über einen Fernzugang ausgelöste Überweisungen sind für jedes Über-

weisungsverfahren gesondert auszuweisen. Zur Liste der einzelnen Verfahren, der auch der Code 

zu entnehmen ist, siehe Anhang 2.

SEPA-Überweisungen sind definiert im SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook. SEPA-Echtzeit-

überweisungen sind definiert im SEPA Instant Credit Transfer Scheme Rulebook. Unter den 

Codes „ONUS“ (On-Us Transactions=hausinterne Überweisungen) und „_Z“ (Nicht anwendbar) 

dürfen nur Nicht-SEPA-Überweisungen gemeldet werden. Nicht-SEPA-Überweisungen sind Über-

weisungen, die nicht in einem SEPA-Überweisungsverfahren abgewickelt werden.

Beispiele: CTS_SEPA: SEPA-Überweisung; CTS_SEPAI: SEPA-Echtzeitüberweisung; _Z: Target-Über-

weisungen im Auftrag von Nicht-Zahlungsdienstleistern, Überweisungen in ein Land, das nicht 

dem SEPA-Raum angehört, Swift-Überweisungen, die nicht über ein SEPA-Verfahren abgewickelt 

werden; ONUS: hausinterne Überweisung, die nicht über ein SEPA-Verfahren abgewickelt werden

Meldepflicht: Überweisung auslösendes Institut
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PCT.2.NR.CTS.1  Mit starker Kundenauthentifizierung

In diesen Positionen sind elektronische Überweisungen, die nicht über einen Fernzugang aus-

gelöst wurden und für die die starke Kundenauthentifizierung angewendet wurde, für jedes Über-

weisungsverfahren einzeln zu melden. Erläuterungen zu starker Kundenauthentifizierung sind im 

allgemeinen Teil zu ZVS 4 (S. 11.29) zu finden.

Beispiele: Einzelüberweisung am Überweisungsterminal an eine andere Person

Meldepflicht: Überweisung auslösendes Institut

PCT.2.NR.CTS.2  Ohne starke Kundenauthentifizierung

In diesen Positionen sind elektronische Überweisungen, die nicht über einen Fernzugang aus-

gelöst wurden und für die keine starke Kundenauthentifizierung angewendet wurde, für jedes 

Überweisungsverfahren einzeln zu melden. Erläuterungen zur Durchführung von Transaktionen 

ohne starke Kundenauthentifizierung sind im allgemeinen Teil zu ZVS 4 (S. 11.30) zu finden.

Beispiele: entspricht: PCT.2.NR.r0

Meldepflicht: Überweisung auslösendes Institut

PCT.2.NR.r0  Grund für die Durchführung von Transaktionen ohne starke 
Kundenauthentifizierung

Elektronisch nicht über einen Fernzugang ausgelöste Überweisungen, die ohne starke Kunden-

authentifizierung durchgeführt wurden, sind nach dem Ausnahmetatbestand zu gliedern. Die 

Unterkategorien schließen sich gegenseitig aus. Die Meldung der Gründe für die Durchführung 

von Überweisungen ohne starke Kundenauthentifizierung erfolgt nicht nach Zahlverfahren auf-

geschlüsselt. In Fällen, in denen mehr als eine Ausnahme anwendbar sein könnte, ist nur die in 

Anspruch genommene Ausnahme zu melden.

Summe der Positionen: PCT.2.R.r2, PCT.2.R.r3, PCT.2.R.r4, PCT.2.R.r5, PCT.2.R.r6

Meldepflicht: Überweisung auslösendes Institut

PCT.2.NR.r2  Kontaktlose Kleinbetragszahlungen

Überweisungen, für welche die in Artikel 11 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/389 genannte 

Ausnahme gilt. (Ausführungen im Allgemeinen Teil zu ZVS 4, S. 11.30)

Da uns für Deutschland keine Fälle bekannt sind, rechnen wir mit einer Nullmeldung.

Meldepflicht: Überweisung auslösendes Institut
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PCT.2.NR.r3  Zahlungen an die eigene Person

Überweisungen, für welche die in Artikel 15 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/389 genannte 

Ausnahme gilt: Überweisungen zwischen Konten desselben Instituts, die von derselben natürlichen 

oder juristischen Person gehalten werden

Beispiele: Überweisung am Überweisungsterminal vom Tagesgeldkonto auf ein Girokonto 

desselben Instituts

Meldepflicht: Überweisung auslösendes Institut

PCT.2.NR.r4  vertrauenswürdige Empfänger

Überweisungen, für welche die in Artikel 13 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/389 genannte 

Ausnahme gilt. (Ausführungen im Allgemeinen Teil zu ZVS 4, S. 11.31)

Beispiele: Überweisung am Überweisungsterminal an einen Empfänger, der auf einer vom Zahler 

zuvor beim Institut hinterlegten Liste mit vertrauenswürdigen Empfängern steht

Meldepflicht: Überweisung auslösendes Institut

PCT.2.NR.r5  Wiederkehrende Zahlungsvorgänge

Überweisungen, für welche die in Artikel 14 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/389 genannte 

Ausnahme gilt. (Ausführungen im Allgemeinen Teil zu ZVS 4, S. 11.31)

Da uns für Deutschland keine Fälle bekannt sind, rechnen wir mit einer Nullmeldung.

Meldepflicht: Überweisung auslösendes Institut

PCT.2.NR.r6  unbeaufsichtigte Terminals für Verkehrsnutzungsentgelte und 
Parkgebühren

Überweisungen, für welche die in Artikel 12 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/389 genannte 

Ausnahme gilt. (Ausführungen im Allgemeinen Teil zu ZVS 4, S. 11.31)

Da uns für Deutschland keine Fälle bekannt sind, rechnen wir mit einer Nullmeldung.

Meldepflicht: Überweisung auslösendes Institut

PCT.3  Sonstige

Unter „Sonstige Überweisungen“ sind alle Überweisungen zu melden, die (1) weder elektro-

nisch noch beleghaft eingereicht werden, wie Telefonbanking, oder (2) bei denen zwar die Ein-

reichung elektronisch ist, die Authentifizierung jedoch nicht, wie Datenträgereinreichungen mit 

begleitendem Beleg.
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Beispiele: eingereichte Datenträger mit unterschriebenem Auftrag, Telefonbanking, Telefon-

banking mit Interactive Voice Reception

Meldepflicht: Überweisung auslösendes Institut

PCT.4  Von einem Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst

Diese Position enthält von Zahlungsauslösedienstleistern ausgelöste Überweisungen. Diese 

Kategorie wird jedoch nicht zur Gesamtzahl oder zum Gesamtwert der Überweisungen gezählt. 

„Zahlungsauslösedienstleister“ hat dieselbe Bedeutung wie in Artikel  4 Nummer 18 der Richt-

linie (EU) 2015/2366 (PSD2): ein „Zahlungsdienstleister, der gewerbliche Tätigkeiten nach Anhang 

I Nummer 7 ausübt“: „Zahlungsauslösedienste“.

Beispiele: nur Überweisungen, die über die PSD2-Schnittstelle von lizensierten Zahlungsauslöse-

dienstleistern ausgelöst werden

Gegenbeispiele: Giropay,/Paydirekt, Klarna, PayPal, im Online-Banking durch Kontoinhaber selbst 

eingegebene Überweisung, in der Rolle als Zahlungsauslösedienstleister ausgelöste Zahlung bei 

einer anderen Bank

Meldepflicht: Kontoführende Stelle des Zahlers

Kennung ZVS bis 2021: PCT.4 ist eine Teilmenge von T2.I2122.S31.

PDD  Lastschriften

„Lastschrift“ hat dieselbe Bedeutung wie in Artikel 4 Nummer 23 der Richtlinie (EU) 2015/2366 

(PSD2): ein „Zahlungsdienst zur Belastung des Zahlungskontos des Zahlers, wenn ein Zahlungsvor-

gang vom Zahlungsempfänger aufgrund der Zustimmung des Zahlers gegenüber dem Zahlungs-

empfänger, dessen Zahlungsdienstleister oder seinem eigenen Zahlungsdienstleister ausgelöst 

wird“.

Sowohl einmalige als auch wiederkehrende Lastschriften sind zu erfassen. Bei wiederkehrenden 

Lastschriften wird jede einzelne Lastschrift als eine Transaktion gezählt. 

Lastschriften sind nach „als Datei/Sammellastschrift ausgelöst“ oder „als Einzellastschrift aus-

gelöst“ weiter aufzuschlüsseln. Da sich die Unterkategorien gegenseitig ausschließen, entspricht 

die Summe der Unterkategorien den Lastschriften insgesamt.

Lastschriften sind nach „elektronische Mandatserteilung“ oder „sonstige Mandatserteilung“ 

weiter aufzuschlüsseln. Da die elektronische Mandatserteilung in Deutschland nicht existiert, 

werden alle Lastschriften unter „sonstige Mandatserteilung“ gemeldet.

Beispiele: Einzug von Versicherungsbeiträgen, Energieversorgerrechnung, Telefonrechnung; Zah-

lungen zur Abwicklung von Abrechnungen von Kreditkarten mit und ohne Kreditfunktion, karten-

induzierte Lastschriften (EuroELV), Lastschriften zur Verrechnung ausstehender Forderungen aus 

Transaktionen mit Kreditkarten (mit und ohne Kreditfunktion)
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Gegenbeispiele: Kontobelastungen durch einfache Buchungen, Barauszahlungen von einem 

Konto unter Verwendung eines Bankformulars

Meldepflicht: erste Inkassostelle (ZDL des Zahlungsempfängers, der die Lastschrift einreicht), bzw. 

erster ZDL in der Transaktionskette

Kennung ZVS bis 2021: T2.I22; der Inhalt ist gleich.

PDD.1  Als Datei/Sammellastschrift ausgelöst

Eine elektronisch ausgelöste Lastschrift, die Teil einer Gruppe von Lastschriften ist, die vom 

Zahlungsempfänger zusammen ausgelöst werden. Jede Lastschrift, die Teil einer Sammellast-

schrift ist, wird als separate Lastschrift gezählt, wenn die Anzahl der Transaktionen gemeldet wird.

Beispiele: Einzug von Mitgliederbeiträgen

Meldepflicht: erste Inkassostelle (ZDL des Zahlungsempfängers, der die Lastschrift einreicht) bzw. 

erster ZDL in der Transaktionskette

Kennung ZVS bis 2021: T2.I221; der Inhalt ist gleich.

PDD.2  Als Einzellastschrift ausgelöst

Eine elektronisch ausgelöste Lastschrift, die von anderen Lastschriften unabhängig ist, d. h. die 

nicht Teil einer Gruppe von zusammen ausgelösten Lastschriften ist.

Beispiele: Lastschrifteinzug, z. B. für Miete für eine einzelne Wohnung

Meldepflicht: erste Inkassostelle (ZDL des Zahlungsempfängers, der die Lastschrift einreicht) bzw. 

erster ZDL in der Transaktionskette

Kennung ZVS bis 2021: T2.I222; der Inhalt ist gleich.

PDD.3  Elektronische Mandatserteilung

Hier ist nur das SEPA E-Mandat gemeint, dass in Deutschland derzeit nicht existiert. Daher wird 

davon ausgegangen, dass diese Position (samt Unterpositionen) leer bleibt.

PDD.4  Sonstige Mandatserteilung

Eine elektronisch ausgelöste Lastschrift, bei der das Mandat nicht in Form eines SEPA E-Mandats 

erteilt wird. Da das SEPA E-Mandat in Deutschland derzeit nicht existiert, wird davon ausgegangen, 

dass diese Position alle Lastschriften umfasst.

Meldepflicht: erste Inkassostelle (ZDL des Zahlungsempfängers, der die Lastschrift einreicht) bzw. 

erster ZDL in der Transaktionskette
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PDD.4.DDS  Abwicklung mittels Lastschriftverfahren

Lastschriften sind für jedes Lastschriftverfahren einzeln auszuweisen. Zur Liste der einzelnen Ver-

fahren, der auch der Code zu entnehmen ist, siehe Anhang 2.

SEPA-Basis-Lastschriften sind definiert im SEPA Core Direct Debit Scheme Rulebook. SEPA-Firmen-

lastschriften sind definiert im SEPA Direct Debit Business-To-Business Scheme Rulebook. Unter 

den Codes „ONUS“ (On-Us Transactions=hausinterne Lastschriften) und „_Z“ (Ohne Zuordnung) 

dürfen nur Nicht-SEPA-Lastschriften gemeldet werden. Nicht-SEPA-Lastschriften sind Lastschriften, 

nicht in den SEPA-Lastschriftverfahren abgewickelt werden. 

Beispiele: DDS_SEPAC: SEPA-Basis-Lastschriften („SEPA Core“); DDS_SEPAB: SEPA-Firmenlastschrift 

(„SEPA B2B“); _Z: Target-Lastschriften im Auftrag von Nicht-Zahlungsdienstleistern, Lastschriften 

in ein Land, das nicht dem SEPA-Raum angehört, Swift-Lastschriften, die nicht in eine SEPA-Ver-

fahren abgewickelt werden; ONUS: hausinterne Lastschriften, die nicht in einem SEPA-Verfahren 

abgewickelt werden

Meldepflicht: erste Inkassostelle (ZDL des Zahlungsempfängers, der die Lastschrift einreicht) bzw. 

erster ZDL in der Transaktionskette

PDD.5  karteninduzierte Lastschriften (Euro ELV)

Hier sind die Lastschrifttransaktionen zu melden, die am POS mittels Karte und anschließender 

Generierung einer Lastschrift aus den Kartendaten durchgeführt werden. Technische Hilfe: 

Abwicklung im SDD-Scheme; Feld: Name =“/CDGM“; Feld: Purpose Code =“CGDD“

Beispiele: ausgelöst durch eine Zahlung an einem POS, an der Kasse im Supermarkt o.ä.

Meldepflicht: erste Inkassostelle (Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers, der die Last-

schrift einreicht) bzw. erster ZDL in der Transaktionskette, („Treuhandmodell“: Netzbetreiber)

Kennung ZVS bis 2021: T2.I2202; der Inhalt ist gleich.

PCW  Bargeldabhebungen mit kartengebundenen Zahlungsinstrumenten (ohne 
E-Geld-Transaktionen)

In dieser Position sind Bargeldabhebungen am Bankautomaten, Schalter oder POS-Terminal zu 

melden, wenn diese unter Verwendung einer Karte (oder einem anderen Mittel mit Bargeldfunk-

tion) erfolgt sind.

Kartengebundene Bargeldabhebungen sind weiter nach Kartenzahlverfahren aufzuschlüsseln. Da 

sich die Unterkategorien gegenseitig ausschließen, entspricht die Summe der Bargeldabhebungen 

nach Kartenzahlverfahren den kartengebundenen Bargeldabhebungen insgesamt.

Beispiele: Bargeldabhebungen an Geldautomaten und POS-Terminals (in- und ausländisch, z. B. 

„Cashback“), Bargeldabhebungen am Schalter, wenn eine Karte verwendet wurde
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Gegenbeispiele: E-Geld-Zahlungsvorgänge, Bargeldabhebungen am Schalter, wenn keine Karte 

verwendet wurde

Meldepflicht: Kartenemittent

PCW.PCS.1  Mit Debitkarten

In diesen Positionen sind Bargeldabhebungen, die mit im Schema ZVS2 gemeldeten Debitkarten 

(I21) durchgeführt werden, für jedes Kartenzahlverfahren einzeln zu melden.

Beispiele: Bargeldabhebung mit girocard

Gegenbeispiele: E-Geld-Zahlungsvorgänge, Bargeldabhebungen am Schalter, wenn keine Karte 

zur Auslösung benutzt wurde

Meldepflicht: Kartenemittent

PCW.PCS.2  Mit Kreditkarten ohne Kreditfunktion

In diesen Positionen sind Bargeldabhebungen, die mit im Schema ZVS2 gemeldeten Kreditkarten 

ohne Kreditfunktion (I22) durchgeführt werden, für jedes Kartenzahlverfahren einzeln zu melden.

Beispiele: Bargeldabhebung mit Charge Card

Meldepflicht: Kartenemittent

PCW.PCS.3  Mit Kreditkarten mit Kreditfunktion

In diesen Positionen sind Bargeldabhebungen, die mit im Schema ZVS2 gemeldeten Kreditkarten 

mit Kreditfunktion (I23) durchgeführt werden, für jedes Kartenzahlverfahren einzeln zu melden.

Beispiele: Bargeldabhebung mit Revolving Credit Card

Meldepflicht: Kartenemittent

PEM  E-Geld-Zahlungsvorgänge mit von inländischen Zahlungsdienstleistern 
ausgegebenem E-Geld

Diese Position umfasst Zahlungsvorgänge, die mit E-Geld durchgeführt werden. Der Begriff 

„E-Geld“ hat dieselbe Bedeutung wie in Artikel  2 Nummer  2 der Richtlinie  2009/110/EG und 

bezeichnet einen elektronisch, darunter auch magnetisch, gespeicherten monetären Wert in Form 

einer Forderung gegenüber dem Emittenten, der gegen Zahlung eines Geldbetrages ausgestellt 

wird, um damit Zahlungsvorgänge durchzuführen und der auch von anderen natürlichen oder 

juristischen Personen als dem E-Geld-Emittenten angenommen wird.

Jede Transaktion soll grundsätzlich einer der Unterkategorien „mit Karten, auf denen E-Geld 

direkt gespeichert werden kann“ oder „mit E-Geld-Konten“ zugeordnet werden. Ausnahmen von 

diesem Grundsatz sind möglich.
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E-Geld-Zahlungsvorgänge sind zusätzlich danach aufzuschlüsseln, ob sie über einen Fernzugang 

oder nicht über einen Fernzugang ausgelöst wurden. Da sich die Unterkategorien gegenseitig aus-

schließen, entspricht die Summe der Unterkategorien den E-Geld-Zahlungsvorgängen insgesamt.

Summe der Positionen: PEM.1 und PEM.2

Gegenbeispiele: Überweisungen und Lastschriften, die von einem E-Geldkonto ausgehen, aber in 

Form von Buchgeld beim Empfänger ankommen.

Meldepflicht: ZDL des Zahlungspflichtigen/-empfängers, der die E-Geldzahlung ausgelöst hat

Kennung ZVS bis 2021: T3; der Inhalt ist gleich.

PEM.1  Mit Karten, auf denen E-Geld direkt gespeichert werden kann

Eine Transaktion, bei welcher der Inhaber einer Karte mit E-Geldfunktion einen elektronischen 

Geldwert von seinem Kartenguthaben auf das Konto eines Begünstigten überträgt.

Beispiele: Chipkarten, auf denen Geld gespeichert werden kann, z. B. GeldKarte

Gegenbeispiele: Zahlungen mit E-Geld, bei dem ein angeschlossenes E-Geldkonto belastet wird

Meldepflicht: ZDL des Zahlungspflichtigen/-empfängers, der die E-Geldzahlung ausgelöst hat

Kennung ZVS bis 2021: T3.I131; der Inhalt ist gleich.

PEM.2  Mit E-Geld-Konten

Diese Position enthält E-Geldzahlungen, bei der ein Geldbetrag vom E-Geld-Konto eines Zahlers 

auf das Konto eines Zahlungsempfängers übertragen werden. Ein E-Geld-Konto ist ein Konto, auf 

dem E-Geld gespeichert wird und dessen Guthaben vom Kontoinhaber verwendet werden kann, 

um Zahlungen und Geldtransfers zwischen Konten durchzuführen. 

Beispiele: Zahlungen mit Prepaidkarten, bei denen das Guthaben als E-Geld gilt, z. B. BasicCards

Gegenbeispiele: Paypal, Überweisungen und Lastschriften, die von einem E-Geldkonto ausgehen, 

aber in Form von Buchgeld beim Empfänger ankommen.

Meldepflicht: ZDL des Zahlungspflichtigen/-empfängers, der die E-Geldzahlung ausgelöst hat

Kennung ZVS bis 2021: T3.A3; der Inhalt ist gleich.

PEM.21  Verfügung erfolgt über Karten

Diese Position enthält E-Geldzahlungen, bei denen eine Karte verwendet wird, um Zugang zu 

einem E-Geld-Konto zu erhalten und anschließend Geldmittel vom E-Geld-Konto des Zahlungs-

pflichtigen auf das Konto des Zahlungsempfängers zu übertragen.
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Beispiele: Zahlungen mit Prepaidkarten, bei denen das Guthaben als E-Geld gilt, z. B. BasicCards, 

Mastercard Prepaidkarten

Gegenbeispiele: Chipkarten, auf denen Geld gespeichert werden kann, z. B. GeldKarte

Meldepflicht: ZDL des Zahlungspflichtigen/-empfängers, der die E-Geldzahlung ausgelöst hat

Kennung ZVS bis 2021: T3:I132; der Inhalt ist gleich.

PEM.22  Mobiler Zahlungsvorgang

Diese Position umfasst kontobasierte E-Geldzahlungen über eine mobile Zahlungslösung. Dabei 

werden die Zahlungsdaten und -anweisungen mittels Mobilfunk- und Datenübertragungstech-

nik über ein Mobilgerät gesendet und/oder bestätigt. Zu dieser Kategorie zählen E-Wallets und 

andere mobile Zahlungsvorgänge, bei denen P2P-Transaktionen (Person-to-person) und/oder 

C2B-Transaktionen (Consumer-to-business) ausgelöst werden können.

Beispiele: Transaktion mit einer in ApplePay oder Google Pay hinterlegten E-Geldkarte

Meldepflicht: ZDL des Zahlungspflichtigen/-empfängers, der die E-Geldzahlung ausgelöst hat

PEM.221  Mobiler P2P-Zahlungsvorgang

Diese Position enthält kontobasierte E-Geldzahlungen über eine mobile Zahlungslösung, bei der 

eine Einzelperson über ein Mobilgerät E-Geldzahlungen an eine andere Einzelperson (P2P) auslöst 

oder bestätigt. Die Zahlungsanweisung und sonstige Zahlungsdaten werden über ein Mobilgerät 

gesendet und/oder bestätigt. Eine eindeutige mobile Zahlungskennung, z. B. eine Mobiltelefon-

nummer oder E-Mail-Adresse, kann als Proxy zur Identifizierung des Zahlers und/oder Zahlungs-

empfängers verwendet werden.

Meldepflicht: ZDL des Zahlungspflichtigen/-empfängers, der die E-Geldzahlung ausgelöst hat

PEM.23  Sonstige

Diese Position enthält kontobasierte E-Geldzahlungen, bei denen die Verfügung weder über eine 

Karte noch über eine mobile Zahlungslösung erfolgt. 

Da uns keine Beispiele für Deutschland bekannt sind, wird davon ausgegangen, dass diese Position 

leer bleibt.

Meldepflicht: ZDL des Zahlungspflichtigen/-empfängers, der die E-Geldzahlung ausgelöst hat

PEM.R  Über einen Fernzugang

Diese Position enthält alle als Fernzahlungsvorgang ausgelösten E-Geldzahlungen. Erläuterungen 

zu „Fernzahlungsvorgang“ sind im allgemeinen Teil zu ZVS 4 (S. 11.29) zu finden.
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Über einen Fernzugang ausgelöste E-Geld-Zahlungsvorgänge sind zusätzlich danach auf-

zuschlüsseln, ob sie mit oder ohne starke Kundenauthentifizierung durchgeführt wurden. Da sich 

die Unterkategorien gegenseitig ausschließen, entspricht die Summe der Unterkategorien den 

über einen Fernzugang ausgelösten E-Geld-Zahlungsvorgängen insgesamt.

Meldepflicht: ZDL des Zahlungspflichtigen/-empfängers, der die E-Geldzahlung ausgelöst hat

PEM.R.1  Mit starker Kundenauthentifizierung

In diesen Positionen sind E-Geldzahlungen, die über einen Fernzugang ausgelöst wurden und für 

die die starke Kundenauthentifizierung angewendet wurde, zu melden. Erläuterungen zu starker 

Kundenauthentifizierung sind im allgemeinen Teil zu ZVS 4 (S. 11.29) zu finden.

Meldepflicht: ZDL des Zahlungspflichtigen/-empfängers, der die E-Geldzahlung ausgelöst hat

PEM.R.2  Ohne starke Kundenauthentifizierung

Diese Position enthält E-Geldzahlungen, die über einen Fernzugang ausgelöst wurden und für die 

keine starke Kundenauthentifizierung angewendet wurde. Erläuterungen zur Durchführung von 

Transaktionen ohne starke Kundenauthentifizierung sind im allgemeinen Teil zu ZVS 4 (S. 11.30) 

zu finden.

Über einen Fernzugang ausgelöste E-Geld-Zahlungsvorgänge, die ohne starke Kunden-

authentifizierung durchgeführt wurden, sind nach dem Ausnahmetatbestand weiter auf-

zuschlüsseln. Da sich die Unterkategorien gegenseitig ausschließen, entspricht die Summe der 

Unterkategorien den über einen Fernzugang ausgelösten E-Geld-Zahlungsvorgängen ohne starke 

Kundenauthentifizierung insgesamt.

Meldepflicht: ZDL des Zahlungspflichtigen/-empfängers, der die E-Geldzahlung ausgelöst hat

PEM.R.2.r0  Grund für die Durchführung von Transaktionen ohne starke 
Kundenauthentifizierung

Diese Position entspricht PEM.R.2.

Meldepflicht: ZDL des Zahlungspflichtigen/-empfängers, der die E-Geldzahlung ausgelöst hat

PEM.R.2.r1  Kleinbetragszahlungen

Über einen Fernzugang ausgelöste E-Geldzahlungen, für welche die in Artikel 16 der Delegierten 

Verordnung (EU) 2018/389 der Kommission genannte Ausnahme gilt (siehe Ausführungen S. 11.30).

Meldepflicht: ZDL des Zahlungspflichtigen/-empfängers, der die E-Geldzahlung ausgelöst hat

PEM.R.2.r3  Zahlungen an die eigene Person

Über einen Fernzugang ausgelöste E-Geldzahlungen, für welche die in Artikel 15 der Delegierten 

Verordnung (EU) 2018/389 der Kommission genannte Ausnahme gilt (siehe Ausführungen S. 11.31).
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Meldepflicht: ZDL des Zahlungspflichtigen/-empfängers, der die E-Geldzahlung ausgelöst hat

PEM.R.2.r4  Vertrauenswürdige Empfänger

Über einen Fernzugang ausgelöste E-Geldzahlungen, für welche die in Artikel 13 der Delegierten 

Verordnung (EU) 2018/389 der Kommission genannte Ausnahme gilt (siehe Ausführungen S. 11.31).

Meldepflicht: ZDL des Zahlungspflichtigen/-empfängers, der die E-Geldzahlung ausgelöst hat

PEM.R.2.r5  Wiederkehrende Zahlungsvorgänge

Über einen Fernzugang ausgelöste E-Geldzahlungen, für welche die in Artikel 14 der Delegierten 

Verordnung (EU) 2018/389 der Kommission genannte Ausnahme gilt (siehe Ausführungen S. 11.31).

Meldepflicht: ZDL des Zahlungspflichtigen/-empfängers, der die E-Geldzahlung ausgelöst hat

PEM.R.2.r7  Von Unternehmen genutzte sichere Zahlungsprozesse und -protokolle

Über einen Fernzugang ausgelöste E-Geldzahlungen, für welche die in Artikel 17 der Delegierten 

Verordnung  (EU) 2018/389 der Kommission genannte Ausnahme gilt. (siehe Ausführungen 

S. 11.31).

Meldepflicht: ZDL des Zahlungspflichtigen/-empfängers, der die E-Geldzahlung ausgelöst hat

PEM.R.2.r8  Transaktionsrisikoanalyse

Über einen Fernzugang ausgelöste E-Geldzahlungen, für welche die in Artikel 18 der Delegierten 

Verordnung (EU) 2018/389 der Kommission genannte Ausnahme gilt (siehe Ausführungen S. 11.32).

Meldepflicht: ZDL des Zahlungspflichtigen/-empfängers, der die E-Geldzahlung ausgelöst hat

PEM.R.2.r9  Vom Händler ausgelöste Zahlungsvorgänge

Diese Position umfasst über einen Fernzugang vom Händler ausgelöste E-Geldzahlungen, für 

die Anhang  II Teil C Fußnote 4 der EBA-Leitlinien zur Änderung der Leitlinien EBA/GL/2018/05 

zur Meldung von Betrugsfällen nach der Richtlinie (EU) 2015/2366 (PSD2) (EBA/GL/2020/01) gilt 

(siehe Ausführungen S. 11.33).

Meldepflicht: ZDL des Zahlungspflichtigen/-empfängers, der die E-Geldzahlung ausgelöst hat

PEM.R.2.r10  Sonstige

Diese Position umfasst über einen Fernzugang ausgelöste E-Geldzahlungen, die nicht unter die 

Pflicht der starken Kundenauthentifizierung fallen (siehe Ausführungen S. 11.33).

Meldepflicht: ZDL des Zahlungspflichtigen/-empfängers, der die E-Geldzahlung ausgelöst hat
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PEM.NR  Nicht über einen Fernzugang

Diese Position enthält alle E-Geldzahlungen, die nicht als Fernzahlungsvorgang ausgelöst wurden. 

Erläuterungen zu „Fernzahlungsvorgang“ sind im allgemeinen Teil zu ZVS 4 (S. 11.29) zu finden.

E-Geld-Zahlungsvorgänge, die nicht über einen Fernzugang ausgelöst wurden, sind zusätzlich 

danach aufzuschlüsseln, ob sie mit oder ohne starke Kundenauthentifizierung durchgeführt 

wurden. Da sich die Unterkategorien gegenseitig ausschließen, entspricht die Summe der Unter-

kategorien den nicht über einen Fernzugang ausgelösten E-Geld-Zahlungsvorgängen insgesamt.

Beispiele: Zahlungen mit E-Geldkarten an einem POS-Terminal im Supermarkt, Zahlungen mit 

E-Geldkarten an Terminals mit Kontaktlostechnologie

Meldepflicht: ZDL des Zahlungspflichtigen/-empfängers, der die E-Geldzahlung ausgelöst hat

PEM.NR.1  Mit starker Kundenauthentifizierung

In dieser Position sind E-Geldzahlungen, die nicht über einen Fernzugang ausgelöst wurden und 

für die die starke Kundenauthentifizierung angewendet wurde, zu melden. Erläuterungen zu 

starker Kundenauthentifizierung sind im allgemeinen Teil zu ZVS 4 (S. 11.29) zu finden.

Beispiele: Zahlung mit E-Geldkarte an einem POS-Terminal im Supermarkt unter Eingabe der PIN

Meldepflicht: ZDL des Zahlungspflichtigen/-empfängers, der die E-Geldzahlung ausgelöst hat

PEM.NR.2  Ohne starke Kundenauthentifizierung

Diese Position enthält E-Geldzahlungen, die nicht über einen Fernzugang ausgelöst wurden 

und für die keine starke Kundenauthentifizierung angewendet wurde. Erläuterungen zur Durch-

führung von Transaktionen ohne starke Kundenauthentifizierung sind im allgemeinen Teil zu 

ZVS 4 (S. 11.30) zu finden.

Nicht über einen Fernzugang ausgelöste E-Geld-Zahlungsvorgänge, die ohne starke Kunden-

authentifizierung durchgeführt wurden, sind nach dem Ausnahmetatbestand weiter auf-

zuschlüsseln. Da sich die Unterkategorien gegenseitig ausschließen, entspricht die Summe der 

Unterkategorien den nicht über einen Fernzugang ausgelösten E-Geld-Zahlungsvorgängen ohne 

starke Kundenauthentifizierung insgesamt.

Meldepflicht: ZDL des Zahlungspflichtigen/-empfängers, der die E-Geldzahlung ausgelöst hat

PEM.NR.2.r0  Grund für die Durchführung von Transaktionen ohne starke 
Kundenauthentifizierung

Diese Position entspricht PEM.NR.2.

Meldepflicht: ZDL des Zahlungspflichtigen/-empfängers, der die E-Geldzahlung ausgelöst hat
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PEM.NR.2.r2  kontaktlose Kleinbetragszahlungen

Kontaktlose E-Geldzahlungen, die nicht über einen Fernzugang ausgelöst wurden und für die der 

Artikel 11 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/389 der Kommission gilt (siehe Ausführungen 

S. 11.30).

Beispiele: kontaktlose Zahlungen mit E-Geldkarten an einem POS-Terminal im Supermarkt ohne 

Eingabe der PIN

Meldepflicht: ZDL des Zahlungspflichtigen/-empfängers, der die E-Geldzahlung ausgelöst hat

PEM.NR.2.r3  Zahlungen an die eigene Person

Nicht über einen Fernzugang ausgelöste E-Geldzahlungen, für welche die in Artikel  15 der 

Delegierten Verordnung  (EU) 2018/389 der Kommission genannte Ausnahme gilt (siehe Aus-

führungen S. 11.31).

Meldepflicht: ZDL des Zahlungspflichtigen/-empfängers, der die E-Geldzahlung ausgelöst hat

PEM.NR.2.r4  Vertrauenswürdige Empfänger

Nicht über einen Fernzugang ausgelöste E-Geldzahlungen, für welche die in Artikel  13 der 

Delegierten Verordnung  (EU) 2018/389 der Kommission genannte Ausnahme gilt (siehe Aus-

führungen S. 11.31).

Meldepflicht: ZDL des Zahlungspflichtigen/-empfängers, der die E-Geldzahlung ausgelöst hat

PEM.NR.2.r5  Wiederkehrende Zahlungsvorgänge

Nicht über einen Fernzugang ausgelöste E-Geldzahlungen, für welche die in Artikel  14 der 

Delegierten Verordnung  (EU) 2018/389 der Kommission genannte Ausnahme gilt (siehe Aus-

führungen S. 11.31).

Meldepflicht: ZDL des Zahlungspflichtigen/-empfängers, der die E-Geldzahlung ausgelöst hat

PEM.NR.2.r6  Unbeaufsichtigte Terminals für Verkehrsnutzungsentgelte und 
Parkgebühren

Nicht über einen Fernzugang ausgelöste E-Geldzahlungen, für welche die in Artikel  12 der 

Delegierten Verordnung  (EU) 2018/389 der Kommission genannte Ausnahme gilt (siehe Aus-

führungen S. 11.31).

Beispiele: E-Geldkarten am Parkautomaten

Meldepflicht: ZDL des Zahlungspflichtigen/-empfängers, der die E-Geldzahlung ausgelöst hat
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PEM.NR.2.r10  Sonstige

Diese Position umfasst nicht über einen Fernzugang ausgelöste E-Geldzahlungen, die nicht unter 

die Pflicht der starken Kundenauthentifizierung fallen (siehe Ausführungen S. 11.33).

Meldepflicht: ZDL des Zahlungspflichtigen/-empfängers, der die E-Geldzahlung ausgelöst hat

PCH  Schecks

Hier sind alle Schecks im Sinne des Scheckgesetzes (einschl. Bankschecks sowie sonstiger Bar-

schecks) aufzuführen. Gesendete Schecktransaktionen werden auf der Seite des Zahlungsemp-

fängers gezählt; sie werden also vom erstbeauftragten Zahlungsdienstleister (in der Regel erste 

Inkassostelle) erfasst, der den Einzug in die Wege leitet.

Beispiele: Bankschecks, Reiseschecks, Bargeldabhebungen gegen Scheckvorlage

Gegenbeispiele: ausgegebene Schecks, die nicht eingelöst wurden; Bargeldabhebungen unter 

Verwendung von Formularen

Meldepflicht: Kontoführende Stelle des Begünstigten

Kennung ZVS bis 2021: T0.I23; der Inhalt ist gleich.

PMR  Finanztransfers (Remittances)

„Finanztransfer“ (Remittance) hat dieselbe Bedeutung wie in Artikel  4 Nummer  22 der Richt-

linie (EU) 2015/2366: ein „Zahlungsdienst, bei dem ohne Einrichtung eines Zahlungskontos auf 

den Namen des Zahlers oder des Zahlungsempfängers ein Geldbetrag eines Zahlers nur zum 

Transfer eines entsprechenden Betrags an einen Zahlungsempfänger oder an einen anderen, im 

Namen des Zahlungsempfängers handelnden Zahlungsdienstleister entgegengenommen wird 

und/oder bei dem der Geldbetrag im Namen des Zahlungsempfängers entgegengenommen und 

diesem verfügbar gemacht wird“.

Ein Finanztransfer ist ein einfacher Zahlungsdienst, der in der Regel auf Bargeld beruht, das der 

Zahler einem Zahlungsdienstleister übergibt, der den entsprechenden Betrag beispielsweise über 

ein Kommunikationsnetz an einen Zahlungsempfänger oder an einen anderen, im Namen des 

Zahlungsempfängers handelnden Zahlungsdienstleister weiterleitet.

Beispiele: Finanztransfers ins Ausland für Nichtkontoinhaber; Finanztransfers an eine öffentliche 

Kasse für Nichtkontoinhaber, Bereitstellung von Blitzgiro an ein anderes Institut, Bezahldienst von 

Supermärkten oder anderen Groß- und Einzelhändlern für ihre Kunden zur Bezahlung von regel-

mäßigen Haushaltsrechnungen, z. B. Versorgungsunternehmen, Bargeldeinzahlung auf Konten 

bei Fremdinstituten 

Gegenbeispiele: Auszahlung von Blitzgiro, Transaktionen, bei denen entweder eine Kontover-

bindung zum Zahler oder zum Zahlungsempfänger besteht

Meldepflicht: Zahlungsdienstleister des Zahlers, der den Finanztransfer auslöst
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Kennung ZVS bis 2021: T4.I21; der Inhalt ist gleich.

POT  Sonstige Zahlungsdienste

Diese Position umfasst alle Zahlungsdienste, die vom Anwendungsbereich der Richt-

linie (EU) 2015/2366 erfasst werden, aber keiner der in Anhang III genannten sonstigen Kategorien 

von Zahlungsdiensten zuzuordnen sind. Dies umfasst aus unserer Sicht Bargeldabhebungen 

am Schalter ohne Einsatz einer Karte (= 4.OTCW in ZVS 6). Weiterhin werden in diese Position 

vom Acquirer gesendete Kartengutschriften (d. h. Buchungen zugunsten eines Karteninhabers) 

gemeldet, wenn sie eigenständige Transaktionen sind.

Beispiele: enthält ZVS 6: 4.OTCW; Kartengutschriften (vom Acquirer gesendet), z. B. Original 

Credit Transaction, Visa Direct, Casinogutschriften, Chargebacks, Refunds

Gegenbeispiele: Bargeldeinzahlungen am Schalter

Meldepflicht: Bargeldabhebungen am Schalter: Kontoführendes Institut, das den Schalter 

betreibt, Kartengutschriften: Acquirer

Kennung ZVS bis 2021: T0.I24; geändert (ohne Bargeldabhebungen und Finanztransfers)

PTT  Gesamtzahl /-wert der Zahlungsvorgänge, an denen Nicht-Zahlungsdienstleister 
beteiligt sind

Diese Position entspricht der Summe der acht sich gegenseitig ausschließenden Unterkategorien: 

„Überweisungen (gesendet)“, „Lastschriften (gesendet)“, „kartengebundene Zahlungsvorgänge 

mit von inländischen Zahlungsdienstleistern ausgegebenen kartengebundenen Zahlungsinstru-

menten (gesendet)“ (ZVS4.2), „Bargeldabhebungen mit kartengebundenen Zahlungsinstru-

menten“, „E-Geld-Zahlungsvorgänge (gesendet)“, „Schecks (gesendet)“, „Finanztransfers (Remit-

tances) (gesendet)“ und „sonstige Zahlungsdienste (gesendet)“. Für die Ländergliederung der 

Kartenzahlungen (PCP) gilt dabei das Land des Acquirers, sofern es nicht Deutschland ist. Wenn 

der Acquirer seinen Sitz in Deutschland hat, gilt das Land der Verkaufsstelle.

Summe der Positionen: PCT, PDD, PCP, PCW, PEM, PCH, PMR, POT

Gegenbeispiele: empfangene Transaktionen

Meldepflicht: Jeder ZDL, der mindestens eines der zugrundeliegenden Instrumente meldet

Kennung ZVS bis 2021: T0; der Inhalt ist gleich.

PPI  Zahlungsauslösedienste

„Zahlungsauslösedienst“ hat dieselbe Bedeutung wie in Artikel 4 Nummer 15 der Richtlinie (EU) 

2015/2366: ein „Dienst, der auf Antrag des Zahlungsdienstnutzers einen Zahlungsauftrag in 

Bezug auf ein bei einem anderen Zahlungsdienstleister geführtes Zahlungskonto auslöst“. Es soll 

die Zahlungsauslösung erfasst werden, aber nicht die darauffolgende Transaktion.
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Über Zahlungsauslösedienste ausgelöste Transaktionen sind danach aufzuschlüsseln, 

- ob sie über einen Fernzugang oder nicht über einen Fernzugang ausgelöst worden sind und

- ob es sich um Überweisungen oder sonstige Transaktionen handelt. 

Da sich die Unterkategorien gegenseitig ausschließen, entspricht die jeweilige Summe der Unter-

kategorien den über Zahlungsauslösedienste ausgelösten Transaktionen insgesamt.

Diese Transaktionen sind nicht in der Kategorie „Gesamtzahl der Zahlungsvorgänge, an denen 

Nicht-Zahlungsdienstleister beteiligt sind (PTT)“ zu erfassen, da sie bereits unter dem jeweiligen 

bei der Transaktion verwendeten Zahlungsinstrument erfasst sind.

Meldepflicht: Zahlungsauslösedienstleister (auch Kreditinstitute in ihrer Funktion als Zahlungsaus-

lösedienstleister für Konten eines anderen Instituts)

PPI.R  Über einen Fernzugang

In dieser Position sind über Zahlungsauslösedienste ausgelöste Fernzahlungen zu erfassen. Sofern 

dem Zahlungsauslösedienstleister die Informationen vorliegen, sind diese sind danach auf-

zuschlüsseln, ob sie mit oder ohne starke Kundenauthentifizierung durchgeführt wurden. Da sich 

die Unterkategorien gegenseitig ausschließen, ist die jeweilige Summe der Unterkategorien nicht 

größer als die den über Zahlungsauslösedienste ausgelösten Fernzahlungen insgesamt.

Meldepflicht: Zahlungsauslösedienstleister (auch Kreditinstitute in ihrer Funktion als Zahlungsaus-

lösedienstleister für Konten eines anderen Instituts)

PPI.R.1  Mit starker Kundenauthentifizierung

In dieser Position sind über Zahlungsauslösedienste ausgelöste Fernzahlungen, für die die starke 

Kundenauthentifizierung angewendet wurde, zu melden, sofern dem Zahlungsauslösedienst-

leister die Informationen vorliegen. Erläuterungen zu starker Kundenauthentifizierung sind im all-

gemeinen Teil zu ZVS 4 (S. 11.29) zu finden.

Meldepflicht: Zahlungsauslösedienstleister (auch Kreditinstitute in ihrer Funktion als Zahlungsaus-

lösedienstleister für Konten eines anderen Instituts)

PPI.R.2  Ohne starke Kundenauthentifizierung

Diese Position enthält über Zahlungsauslösedienste ausgelöste Fernzahlungen, für die keine 

starke Kundenauthentifizierung angewendet wurde. Diese Position ist zu melden, sofern dem 

Zahlungsauslösedienstleister die Informationen vorliegen. Erläuterungen zur Durchführung von 

Transaktionen ohne starke Kundenauthentifizierung sind im allgemeinen Teil zu ZVS 4 (S. 11.30) 

zu finden.

Meldepflicht: Zahlungsauslösedienstleister (auch Kreditinstitute in ihrer Funktion als Zahlungsaus-

lösedienstleister für Konten eines anderen Instituts)
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PPI.NR  Nicht über einen Fernzugang

In dieser Position sind über Zahlungsauslösedienste ausgelöste Transaktionen, die nicht als 

Fernzahlung ausgelöst wurden, zu erfassen. Sofern dem Zahlungsauslösedienstleister die Infor-

mationen vorliegen, sind diese sind weiter danach aufzuschlüsseln, ob sie mit oder ohne starke 

Kundenauthentifizierung durchgeführt wurden. Da sich die Unterkategorien gegenseitig aus-

schließen, ist die jeweilige Summe der Unterkategorien nicht größer als die über Zahlungsauslöse-

dienste und nicht über einen Fernzugang ausgelösten Transaktionen insgesamt.

Da uns für Deutschland keine Beispiele bekannt sind, würden wir hier mit einer Nullmeldung 

rechnen.

Meldepflicht: Zahlungsauslösedienstleister (auch Kreditinstitute in ihrer Funktion als Zahlungsaus-

lösedienstleister für Konten eines anderen Instituts)

PPI.NR.1  Mit starker Kundenauthentifizierung

In dieser Position sind über Zahlungsauslösedienste ausgelöste Transaktionen, die nicht über einen 

Fernzugang ausgelöst wurden und für die die starke Kundenauthentifizierung angewendet wurde, 

zu melden, sofern dem Zahlungsauslösedienstleister die Informationen vorliegen. Erläuterungen 

zu starker Kundenauthentifizierung sind im allgemeinen Teil zu ZVS 4 (S. 11.29) zu finden. Da uns 

für Deutschland keine Beispiele bekannt sind, würden wir hier mit einer Nullmeldung rechnen.

Meldepflicht: Zahlungsauslösedienstleister (auch Kreditinstitute in ihrer Funktion als Zahlungsaus-

lösedienstleister für Konten eines anderen Instituts)

PPI.NR.2  Ohne starke Kundenauthentifizierung

Diese Position enthält über Zahlungsauslösedienste ausgelöste Transaktionen, die nicht über einen 

Fernzugang ausgelöst wurden und für die keine starke Kundenauthentifizierung angewendet 

wurde. Diese Position ist zu melden, sofern dem Zahlungsauslösedienstleister die Informatio-

nen vorliegen. Erläuterungen zur Durchführung von Transaktionen ohne starke Kundenauthen-

tifizierung sind im allgemeinen Teil zu ZVS 4 (S. 11.30) zu finden. Da uns für Deutschland keine 

Beispiele bekannt sind, würden wir hier mit einer Nullmeldung rechnen.

Meldepflicht: Zahlungsauslösedienstleister (auch Kreditinstitute in ihrer Funktion als Zahlungsaus-

lösedienstleister für Konten eines anderen Instituts)

PPI.PCT  Überweisungen

In dieser Position sind alle über Zahlungsauslösedienste ausgelösten Überweisungen zu melden.

Meldepflicht: Zahlungsauslösedienstleister (auch Kreditinstitute in ihrer Funktion als Zahlungsaus-

lösedienstleister für Konten eines anderen Instituts)
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PPI.OTH  Sonstige

In dieser Position sind alle über Zahlungsauslösedienste ausgelösten Transaktionen zu melden, die 

keine Überweisungen sind.

Meldepflicht: Zahlungsauslösedienstleister (auch Kreditinstitute in ihrer Funktion als Zahlungsaus-

lösedienstleister für Konten eines anderen Instituts)

NDS.1  Kontogutschriften durch einfache Buchung

Eine Gutschrift, die von einem Zahlungsdienstleister (einschließlich E-Geld-Emittenten) ohne einen 

spezifischen Auftrag durch einfache Buchung ausgelöst wird. (Eine „einfache Buchung“ ist die 

Gutschrift auf ein Kundenkonto innerhalb des gleichen Instituts, bei der kein herkömmliches 

Zahlungsinstrument zum Einsatz kommt).

Beispiele: Darlehensauszahlungen, Auszahlung Festgeldzinsen, Zins- und Dividendenzahlungen 

aus Wertpapiergeschäften, Zinszahlungen, Ankauf von Wertpapieren, 

Gegenbeispiele: Transaktionen, bei denen die Gutschrift in einem anderen Institut erfolgt, Devisen-

geschäft mit Belastung eines Devisenkontos, Cash Pooling / Cash Concentration

Meldepflicht: Kontoführende Stelle

Kennung ZVS bis 2021: T2.I241; der Inhalt ist gleich.

NDS.2  Kontobelastungen durch einfache Buchung

Eine Abbuchungstransaktion, die von einem Zahlungsdienstleister (einschließlich E-Geld-Emit-

tenten) ohne einen spezifischen Transaktionsauftrag ausgelöst wird und durch einfache Buchung 

(Kontobelastung) auf ein Kundenkonto innerhalb des gleichen Instituts ausgeführt wird, d. h. 

ohne Einsatz eines herkömmlichen Zahlungsinstruments.

Beispiele: Einzug von Kreditraten, Einzug von Zinsen, Einzug von Gebühren, Einzug von Steuern 

auf Finanzanlagen (wenn separate Transaktion mit Kundenkonto), Zahlungen aus Wertpapier-

transaktionen, Verkauf von Wertpapieren, Belastung aus Kreditkartenabrechnungen

Gegenbeispiele: Lastschriften, alle Einzüge, die von einem anderen Institut eingeholt werden, 

Begründung eines Festgelds, Devisengeschäft mit Gutschrift auf Devisenkonto, Konfiszierung 

durch den Staat, Cash Pooling / Cash Concentration

Meldepflicht: Kontoführende Stelle

Kennung ZVS bis 2021: T2.I242; der Inhalt ist gleich.
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NDS.3  Sonstige

Diese Position enthält sonstige (nicht in der Richtlinie (EU) 2015/2366 aufgeführte) Dienstleis-

tungen. Da uns keine Beispiele für Deutschland bekannt sind, wird davon ausgegangen, dass 

diese Position leer bleibt.

Meldepflicht: Transaktion auslösendes Institut mit direktem Kontakt zum Zahlungspflichtigen

PCT (empf.)  Überweisungen (empfangen)

Erläuterungen zu Überweisungen siehe PCT (gesendet).

Meldepflicht: ZDL des Zahlungsempfängers, der die Überweisung erhält (kontoführende Stelle des 

Begünstigten)

PDD (empf.)  Lastschriften (empfangen)

Erläuterungen zu Lastschriften siehe PDD (gesendet).

Meldepflicht: ZDL des Zahlungspflichtigen, von dem die Lastschrift eingezogen wird bzw. letzter 

ZDL in der Transaktionskette

PEM (empf.)  E-Geldzahlungen (empfangen)

Erläuterungen zu E-Geldzahlungen siehe PEM (gesendet).

Meldepflicht: ZDL des Zahlungsempfängers/-pflichtigen, der die Transaktion empfangen hat

PCH (empf.)  Schecks (empfangen)

Erläuterungen zu Schecks siehe PCH (gesendet).

Meldepflicht: ZDL des Zahlungspflichtigen, von dem die Schecklastschrift eingezogen wird (d. h. 

das kontoführende Institut des Kunden, der den Scheck ausgestellt hat)

PMR (empf.)  Finanztransfers (Remittances) (empfangen)

Erläuterungen zu Finanztransfers siehe PMR (gesendet).

Beispiele: Finanztransfers aus dem Ausland für Nichtkontoinhaber, Auszahlung von Blitzgiro, 

Bargeldauszahlungen von Konten bei Fremdinstituten

Meldepflicht: ZDL des Zahlungsempfängers, d. h. der letzte ZDL in der Transaktionskette, der den 

Finanztransfer an den Begünstigen Nicht-ZDL zahlt
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POT (empf.) Sonstige Zahlungsdienste (empfangen)

Diese Position umfasst alle empfangenen Zahlungsdienste, die vom Anwendungsbereich der 

Richtlinie  (EU)  2015/2366 erfasst werden, aber keiner der in Anhang  III genannten sonstigen 

Kategorien von Zahlungsdiensten zuzuordnen sind. Dies umfasst aus unserer Sicht Bargeldein-

zahlungen am Schalter ohne Einsatz einer Karte (= 4.OTCD in ZVS 6). Weiterhin werden in diese 

Position vom Emittenten empfangene Kartengutschriften (d. h. Buchungen zugunsten eines 

Karteninhabers) gemeldet, wenn sie eigenständige Transaktionen sind.

Beispiele: enthält ZVS 6: 4.OTCD; Kartengutschriften (vom Emittenten empfangen), z. B. Original 

Credit Transaction, Visa Direct, Casinogutschriften, Chargebacks oder Refunds, Moneysend (Emp-

fängerseite); Acquiring von nicht-kartenbasierten Zahlungsvorgängen (z. B. Giropay, iDeal, Alipay, 

WeChat Pay)

Gegenbeispiele: Bargeldabhebungen am Schalter

Meldepflicht: Bargeldeinzahlungen am Schalter: Kontoführendes Institut, das den Schalter 

betreibt; Kartengutschriften: Kartenemittent

PTT (empf.)  Gesamtzahl /-Wert der Zahlungsvorgänge, an denen 
Nicht-Zahlungsdienstleister beteiligt sind (empfangen)

Diese Position entspricht der Summe der sieben sich gegenseitig ausschließenden Unterkategorien: 

„Überweisungen (empfangen)“, „Lastschriften (empfangen)“, „kartengebundene Zahlungsvor-

gänge mit von inländischen Zahlungsdienstleistern ausgegebenen kartengebundenen Zahlungs-

instrumenten (empfangen)“ (ZVS4.2), „E-Geld-Zahlungsvorgänge (empfangen)“, „Schecks 

(empfangen)“, „Finanztransfers (Remittances) (empfangen)“ und „sonstige Zahlungsdienste (emp-

fangen)“. Für die Ländergliederung der Kartenzahlungen (PCP) gilt dabei das Land des Kartenemit-

tenten, sofern es nicht Deutschland ist. Wenn der Emittent seinen Sitz in Deutschland hat, gilt das 

Land der Verkaufsstelle.

Summe der Positionen: PCT, PDD, PCP, PEM, PCH, PMR, POT (alle empfangen)

Meldepflicht: Jeder ZDL, der mindestens eines der zugrundeliegenden Instrumente meldet

 Meldepositionen des Schemas ZVS 4.2:

PCP  Kartengebundene Zahlungsvorgänge (ohne Karten, die nur eine E-Geldfunktion 
bieten) mit von inländischen Zahlungsdienstleistern ausgegebenen 
kartengebundenen Zahlungsinstrumenten [gesendet] / kartengebundene 
Zahlungsvorgänge, die von inländischen Zahlungsdienstleistern angenommen und 
abgerechnet werden [empfangen]

„Kartengebundener Zahlungsvorgang“ hat dieselbe Bedeutung wie in Artikel 2 Nummer 7 der Ver-

ordnung (EU) 2015/751: „eine Dienstleistung, die auf der Infrastruktur und den Geschäftsregeln 

eines Kartenzahlverfahrens beruht, um mit Hilfe einer Karte oder eines Telekommunikations-, 

Digital- oder IT-Geräts oder einer entsprechenden Software eine Zahlung auszuführen, wenn sich 
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daraus eine Debit- oder eine Kreditkartentransaktion ergibt. Nicht als kartengebundene Zahlungs-

vorgänge zu betrachten sind Vorgänge, die an andere Arten von Zahlungsdiensten geknüpft sind“.

Alle mit einem kartengebundenen Zahlungsinstrument ausgelösten Zahlungsvorgänge werden 

hier erfasst, d. h.

–  alle Transaktionen, bei denen Acquirer und Emittent des kartengebundenen Zahlungsinstru-

ments/-vorgangs verschiedene Stellen sind und

–  alle Transaktionen, bei denen Acquirer und Emittent des kartengebundenen Zahlungsinstru-

ments/-vorgangs dieselbe Stelle sind. 

Gesendete kartengebundene Zahlungsvorgänge sind vom Kartenemittenten zu melden, emp-

fangene kartengebundene Zahlungsvorgänge dagegen vom Acquirer.

Kartengebundene Zahlungsvorgänge sind zudem nach „elektronisch ausgelösten Transaktionen“ 

und „nicht elektronisch ausgelösten Transaktionen“aufzuschlüsseln. Da sich die Auslösemethoden 

gegenseitig ausschließen, entspricht die Summe der Auslösemethoden den kartengebundenen 

Zahlungsvorgängen insgesamt.

Summe der Positionen: PCP.1, PCP.2

Gegenbeispiele: E-Geld-Zahlungsvorgänge mit Karte; Bargeldabhebungen und -einzahlungen am 

Geldautomaten, Überweisungen am Bankautomaten und Bargeldauszahlungen an POS-Terminals 

(„Cashback“), bei denen sich der Kunde mit Karte authentifiziert hat, Kartengutschriften (zu 

melden unter POT)

Meldepflicht: Kartenemittent (gesendete Transaktionen); Acquirer (empfangene Transaktionen; 

für girocard-Zahlungen: Händlerbank, Ausnahme: beim „Treuhandmodell“ der Netzbetreiber)

Kennung ZVS bis 2021: T1.I12; der Inhalt ist gleich.

PCP.1  Nicht elektronisch ausgelöst

Kartengebundene Zahlungsvorgänge, die an einem physischen Terminal durch ein manuelles 

Autorisierungsverfahren (mittels Imprinter) ausgelöst werden (Präsenzzahlungen) (card present 

transactions), oder schriftlich oder telefonisch (mail order / telephone order – MOTO) ausgelöste 

Zahlungen (ohne Vorlage der Karte) (card not present transactions).

Nicht elektronisch ausgelöste kartengebundene Zahlungsvorgänge sind nach der Auslösemethode 

„über einen Fernzugang“ oder „nicht über einen Fernzugang“ weiter aufzuschlüsseln.

Summe der Positionen: PCP.1.R, PCP.1.NR

Gegenbeispiele: Käufe im Internet, karteninduzierte Lastschrift (EuroELV), Kreditkartenzahlungen 

am POS mit Unterschrift

Meldepflicht: Kartenemittent (gesendete Transaktionen); Acquirer (empfangene Transaktionen)
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PCP.1.R  über einen Fernzugang

In dieser Position sind alle als Fernzahlungsvorgang ausgelösten nicht elektronischen Kartenzah-

lungen zu melden. Erläuterungen zu „Fernzahlungsvorgang“ sind im allgemeinen Teil zu ZVS 4 

(S. 11.29) zu finden.

Beispiele: telefonische oder postalische Bezahlung im Versandhandel

Gegenbeispiele: Internetkäufe, Imprinter

Meldepflicht: Kartenemittent (gesendete Transaktionen); Acquirer (empfangene Transaktionen)

Kennung ZVS bis 2021: PCP.1.R ist eine Teilmenge der bisherigen Position T1.I12.S3.

PCP.1.NR  Nicht über einen Fernzugang

In dieser Position sind alle nicht als Fernzahlungsvorgang ausgelösten nicht elektronischen Karten-

zahlungen zu melden. Erläuterungen zu „Fernzahlungsvorgang“ sind im allgemeinen Teil zu ZVS 

4 (S. 11.29) zu finden.

Beispiele: Imprinter, „Paper voucher“ als Kartenersatz

Gegenbeispiele: Internetkäufe, telefonische oder postalische Bezahlung im Versandhandel

Meldepflicht: Kartenemittent (gesendete Transaktionen); Acquirer (empfangene Transaktionen)

PCP.2  Elektronisch ausgelöst

Kartenzahlungen, die an einem EFTPOS-Terminal, Bankautomaten oder anderen physischen 

Terminal, das eine elektronische Zahlungsauslösung ermöglicht, oder durch elektronische Daten-

übermittlung über einen Fernzugang ausgelöst werden.

Diese Position ist nach der Auslösemethode „über einen Fernzugang“ oder „nicht über einen Fern-

zugang“ weiter aufzuschlüsseln.

Summe der Positionen: PCP.2.R, PCP.2.NR

Gegenbeispiele: Kartenzahlungen mit Imprinter; telefonische oder postalische Bestellung im Ver-

sandhandel, karteninduzierte Lastschrift (EuroELV)

Meldepflicht: Kartenemittent (gesendete Transaktionen); Acquirer (empfangene Transaktionen; 

für girocard-Zahlungen: Händlerbank, Ausnahme: beim „Treuhandmodell“ der Netzbetreiber)

PCP.2.R   Über einen Fernzugang

In dieser Position sind alle als Fernzahlungsvorgang ausgelösten elektronischen Kartenzahlungen 

zu melden. Erläuterungen zu „Fernzahlungsvorgang“ sind im allgemeinen Teil zu ZVS 4 (S. 11.29) 

zu finden.
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Elektronisch als Fernzahlung ausgelöste Kartenzahlungen sind aufzuschlüsseln nach Kartenzahl-

verfahren. Da sich die Kartenzahlverfahren gegenseitig ausschließen, muss die Summe der Unter-

kategorien die elektronisch als Fernzahlung ausgelösten Kartenzahlungen insgesamt ergeben.

Ferner wird diese Position nach „mobiler Zahlungsvorgang“ und „Sonstige“ weiter aufgeschlüsselt. 

Die Auslösemethoden schließen sich gegenseitig aus; daher ergibt die Summe der Unterkategorien 

die über einen Fernzugang ausgelösten Kartenzahlungen insgesamt.

Beispiele: Kartenzahlung im Internet

Gegenbeispiele: Kartenzahlung am POS, kontaktlose Kartenzahlungen am POS, Kartenzahlung 

am POS mit Mobilgerät (Wallet), Kartenzahlungen am POS mit Unterschrift, entweder auf einem 

Beleg oder Unterschriftenpad

Meldepflicht: Kartenemittent (gesendete Transaktionen); Acquirer (empfangene Transaktionen; 

für girocard-Zahlungen: Händlerbank, Ausnahme: beim „Treuhandmodell“ der Netzbetreiber)

Kennung ZVS bis 2021: PCP.2.R ist eine Teilmenge der bisherigen Position T1.I12.S3.

PCP.2.R.PCS  Abwicklung durch Kartenzahlverfahren (Kartenscheme)

Elektronisch als Fernzahlung ausgelöste Kartenzahlungen sind für jedes Kartenzahlverfahren 

gesondert auszuweisen. „Kartenzahlverfahren“ hat dieselbe Bedeutung wie in Artikel 2 Nummer 16 

der Verordnung  (EU) 2015/751: „ein einheitliches Regelwerk aus Vorschriften, Praktiken, Stan-

dards und/oder Leitlinien für die Ausführung von kartengebundenen Zahlungsvorgängen, das 

von jeder Infrastruktur und jedem Zahlungssystem, die/das seinen Betrieb unterstützt, getrennt 

ist und einschließlich eines bestimmten Entscheidungsgremiums, einer bestimmten Organisation 

oder einer bestimmten Stelle, das bzw. die für das Funktionieren des Kartenzahlverfahrens ver-

antwortlich ist“.

Zur Liste der Kartenzahlverfahren, der auch der Code zu entnehmen ist, siehe Anhang 2  

(www.Bundesbank.de > Service > Meldewesen > Bankenstatistik > Zahlungsverkehrsstatistik)

Für jedes Kartenzahlverfahren werden die Transaktionen nach Kartenfunktion weiter auf-

geschlüsselt sowie danach, ob sie mit oder ohne starke Kundenauthentifizierung durchgeführt 

wurden. Die Transaktionen je Kartenzahlverfahren entsprechen der Summe der verschiedenen, 

sich gegenseitig ausschließenden Kartenfunktionen, die wiederum der Summe der mit oder ohne 

starke Kundenauthentifizierung durchgeführten Transaktionen entspricht.

Beispiele: Kartenzahlung abgewickelt über girocard, Visa, Mastercard, etc. (siehe Anhang 2)

Meldepflicht: Kartenemittent (gesendete Transaktionen); Acquirer (empfangene Transaktionen; 

für girocard-Zahlungen: Händlerbank, Ausnahme: beim „Treuhandmodell“ der Netzbetreiber)
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PCP.2.R.PCS.1  Mit Debitkarten

In diesen Positionen sind elektronisch als Fernzahlung ausgelöste Kartenzahlungen, die mit im 

Schema ZVS2 gemeldeten Debitkarten (I21) durchgeführt werden, für jedes Kartenzahlverfahren 

einzeln zu melden.

Beispiele: Physische Karten mit der Aufschrift „Debit“, Digitale Debitkarten in einem Wallet; Reine 

Prepaidkarten, die nicht die Definition einer E-Geldkarte erfüllen, Debitkarten mit dem „Brand“ 

einer Kreditkartengesellschaft

Gegenbeispiele: Kundenkarten, mit denen keine Zahlungen, sondern nur Bargeldabhebungen 

möglich sind, reine E-Geldkarten, Prepaidkarten mit limitiertem Einsatzgebiet (Stadionkarten, Gut-

scheinkarten eines Händlers etc.)

Meldepflicht: Kartenemittent (gesendete Transaktionen); Acquirer (empfangene Transaktionen; 

für girocard-Zahlungen: Händlerbank, Ausnahme: beim „Treuhandmodell“ der Netzbetreiber)

Kennung ZVS bis 2021: PCP.2.R.PCS.1 ist eine Teilmenge der bisherigen Position T1.I121.

PCP.2.R.PCS.2  Mit Kreditkarten ohne Kreditfunktion

In diesen Positionen sind elektronisch als Fernzahlung ausgelöste Kartenzahlungen, die mit im 

Schema ZVS2 gemeldeten Kreditkarten ohne Kreditfunktion (I22) durchgeführt werden, für jedes 

Kartenzahlverfahren einzeln zu melden.

Beispiele: Charge Cards, Delayed Debit Cards, Kreditkarten ohne Kreditfunktion, die auch mit 

Guthaben aufgeladen werden können

Gegenbeispiele: Reine Prepaidkarten (Bsp. BasicCards), Debitkarten, Kreditkarten mit Kreditfunk-

tion

Meldepflicht: Kartenemittent (gesendete Transaktionen); Acquirer (empfangene Transaktionen)

Kennung ZVS bis 2021: PCP.2.R.PCS.2 ist eine Teilmenge der bisherigen Position T1.I122.

PCP.2.R.PCS.3  Mit Kreditkarten mit Kreditfunktion

In diesen Positionen sind elektronisch als Fernzahlung ausgelöste Kartenzahlungen, die mit im 

Schema ZVS2 gemeldeten Kreditkarten mit Kreditfunktion (I23) durchgeführt werden, für jedes 

Kartenzahlverfahren einzeln zu melden.

Beispiele: Kreditkarten mit Kreditfunktion, die auch mit Guthaben aufgeladen werden können 

(mit Prepaidfunktion)

Gegenbeispiele: Charge Cards, Delayed Debit Cards, Debitkarten, Reine Prepaidkarten

Meldepflicht: Kartenemittent (gesendete Transaktionen); Acquirer (empfangene Transaktionen)
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Kennung ZVS bis 2021: PCP.2.R.PCS.3 ist eine Teilmenge der bisherigen Position T1.I123.

PCP.2.R.PCS.4  Mit starker Kundenauthentifizierung

In diesen Positionen sind elektronisch als Fernzahlungsvorgang ausgelöste Kartenzahlungen, für 

die die starke Kundenauthentifizierung angewendet wurde, für jedes Kartenzahlverfahren einzeln 

zu melden. Erläuterungen zu starker Kundenauthentifizierung sind im allgemeinen Teil zu ZVS 4 

(S. 11.29) zu finden.

Meldepflicht: Kartenemittent (gesendete Transaktionen); Acquirer (empfangene Transaktionen; 

für girocard-Zahlungen: Händlerbank, Ausnahme: beim „Treuhandmodell“ der Netzbetreiber)

PCP.2.R.PCS.5  Ohne starke Kundenauthentifizierung

In diesen Positionen sind elektronisch als Fernzahlungsvorgang ausgelöste Kartenzahlungen, 

für die keine starke Kundenauthentifizierung angewendet wurde, für jedes Kartenzahlverfahren 

einzeln zu melden. Erläuterungen zur Durchführung ohne starke Kundenauthentifizierung sind im 

allgemeinen Teil zu ZVS 4 (S. 11.29) zu finden.

Meldepflicht: Kartenemittent (gesendete Transaktionen); Acquirer (empfangene Transaktionen; 

für girocard-Zahlungen: Händlerbank, Ausnahme: beim „Treuhandmodell“ der Netzbetreiber)

PCP.2.R.1  Mobiler Zahlungsvorgang

In dieser Position sind Kartenzahlungen im Fernhandel, die über eine mobile Zahlungslösung aus-

gelöst wurden, zu erfassen. Dabei werden die Zahlungsdaten und -anweisungen mittels Mobil-

funk- und Datenübertragungstechnik über ein Mobilgerät gesendet und/oder bestätigt. Zu dieser 

Kategorie zählen E-Wallets und andere mobile Zahlungsvorgänge, bei denen P2P-Transaktionen 

(person-to-person) und/oder C2B-Transaktionen (consumer-to-business) ausgelöst werden 

können.

Beispiele: Nur Fernhandel, Online-Zahlungen per App mit hinterlegter Zahlungskarte

Gegenbeispiele: kontaktlose Kartenzahlungen an Terminals, Zahlungen mit einem Mobilgerät (vir-

tuellen Karte) an Terminals

Meldepflicht: Kartenemittent (gesendete Transaktionen)

PCP.2.R.11  Mobiler P2P-Zahlungsvorgang

In dieser Position sind über eine mobile Zahlungslösung und als Fernzahlung ausgelöste Karten-

zahlungen zu erfassen, bei denen eine Einzelperson über ein Mobilgerät Zahlungen an eine 

andere Einzelperson (P2P) auslöst oder bestätigt. Die Zahlungsanweisung und sonstige Zahlungs-

daten werden über ein Mobilgerät gesendet und/oder bestätigt. Eine eindeutige mobile Zahlungs-

kennung, z. B. eine Mobiltelefonnummer oder E-Mail-Adresse, kann als Proxy zur Identifizierung 

des Zahlers und/oder Zahlungsempfängers verwendet werden.

Meldepflicht: Kartenemittent (gesendete Transaktionen)
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PCP.2.R.4  Sonstige

In dieser Position werden alle als Fernzahlung ausgelöste Kartenzahlungen gemeldet, die nicht 

über eine mobile Zahlungslösung ausgelöst wurden.

Beispiele: Kartenzahlung im Internet ohne Einsatz einer mobilen Zahlungslösung

Gegenbeispiele: Online-Zahlungen per App mit hinterlegter Zahlungskarte

Meldepflicht: Kartenemittent (gesendete Transaktionen)

PCP.2.R.r0  Grund für die Durchführung von Transaktionen ohne starke 
Kundenauthentifizierung

Über einen Fernzugang ausgelöste elektronische Kartenzahlungen, die ohne starke Kunden-

authentifizierung durchgeführt wurden, sind nach dem Ausnahmetatbestand weiter auf-

zuschlüsseln. Da sich die Unterkategorien gegenseitig ausschließen, entspricht die Summe der 

Unterkategorien den über einen Fernzugang ausgelösten elektronischen Kartenzahlungen ohne 

starke Kundenauthentifizierung insgesamt. In Fällen, in denen mehr als eine Ausnahme anwend-

bar sein könnte, ist nur die in Anspruch genommene Ausnahme zu melden.

Summe der Positionen: PCP.2.R.r1, PCP.2.R.r4, PCP.2.R.r5, PCP.2.R.r7, PCP.2.R.r8, PCP.2.R.r9, 

PCP.2.R.r10

Meldepflicht: Kartenemittent (gesendete Transaktionen); Acquirer (empfangene Transaktionen; 

für girocard-Zahlungen: Händlerbank, Ausnahme: beim „Treuhandmodell“ der Netzbetreiber)

PCP.2.R.r1  Kleinbetragszahlungen

Über einen Fernzugang ausgelöste elektronische Kartenzahlungen, für welche die in Artikel 16 

der Delegierten Verordnung (EU) 2018/389 der Kommission genannte Ausnahme gilt. (siehe Aus-

führungen S. 11.30)

Meldepflicht: Kartenemittent (gesendete Transaktionen); Acquirer (empfangene Transaktionen; 

für girocard-Zahlungen: Händlerbank, Ausnahme: beim „Treuhandmodell“ der Netzbetreiber)

PCP.2.R.r4  Vertrauenswürdige Empfänger

Über einen Fernzugang ausgelöste elektronische Kartenzahlungen, für welche die in Artikel 13 

der Delegierten Verordnung (EU) 2018/389 der Kommission genannte Ausnahme gilt (siehe Aus-

führungen S. 11.31).

Meldepflicht: Kartenemittent (gesendete Transaktionen)
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PCP.2.R.r5  Wiederkehrende Zahlungsvorgänge

Über einen Fernzugang ausgelöste elektronische Kartenzahlungen, für welche die in Artikel 14 

der Delegierten Verordnung (EU) 2018/389 der Kommission genannte Ausnahme gilt (siehe Aus-

führungen S. 11.31).

Meldepflicht: Kartenemittent (gesendete Transaktionen); Acquirer (empfangene Transaktionen; 

für girocard-Zahlungen: Händlerbank, Ausnahme: beim „Treuhandmodell“ der Netzbetreiber)

PCP.2.R.r7  Von Unternehmen genutzte sichere Zahlungsprozesse und -protokolle

Über einen Fernzugang ausgelöste elektronische Kartenzahlungen, für welche die in Artikel 17 

der Delegierten Verordnung (EU) 2018/389 der Kommission genannte Ausnahme gilt (siehe Aus-

führungen S. 11.32).

Meldepflicht: Kartenemittent (gesendete Transaktionen)

PCP.2.R.r8  Transaktionsrisikoanalyse

Über einen Fernzugang ausgelöste elektronische Kartenzahlungen, für welche die in Artikel 18 

der Delegierten Verordnung (EU) 2018/389 der Kommission genannte Ausnahme gilt (siehe Aus-

führungen S. 11.32).

Meldepflicht: Kartenemittent (gesendete Transaktionen); Acquirer (empfangene Transaktionen; 

für girocard-Zahlungen: Händlerbank, Ausnahme: beim „Treuhandmodell“ der Netzbetreiber)

PCP.2.R.r9  Vom Händler ausgelöste Zahlungsvorgänge

Diese Position umfasst über einen Fernzugang vom Händler ausgelöste elektronische Kartenzah-

lungen, für die Anhang  II Teil C Fußnote 4 der EBA-Leitlinien zur Änderung der Leitlinien EBA/

GL/2018/05 zur Meldung von Betrugsfällen nach der Richtlinie (EU) 2015/2366 (PSD2) (EBA/

GL/2020/01) gilt (siehe Ausführungen S. 11.33).

Meldepflicht: Kartenemittent (gesendete Transaktionen); Acquirer (empfangene Transaktionen; 

für girocard-Zahlungen: Händlerbank, Ausnahme: beim „Treuhandmodell“ der Netzbetreiber)

PCP.2.R.r10  Sonstige

Diese Position umfasst über einen Fernzugang ausgelöste elektronische Kartenzahlungen, die aus 

sonstigen Gründen nicht unter die Pflicht der starken Kundenauthentifizierung fallen (siehe Aus-

führungen S. 11.33).

Beispiele: One-leg-out-Transaktionen; in der Acquirermeldung, wenn der Emittent „vertrauens-

würdige Empfänger“ als Ausnahmegrund gewählt hat.

Meldepflicht: Kartenemittent (gesendete Transaktionen); Acquirer (empfangene Transaktionen; 

für girocard-Zahlungen: Händlerbank, Ausnahme: beim „Treuhandmodell“ der Netzbetreiber)
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PCP.2.NR  Nicht über einen Fernzugang

In dieser Position sind alle nicht als Fernzahlungsvorgang ausgelösten elektronischen Kartenzah-

lungen zu melden. Erläuterungen zu „Fernzahlungsvorgang“ sind im allgemeinen Teil zu ZVS 4 

(S. 11.29) zu finden.

Elektronisch nicht als Fernzahlung ausgelöste Kartenzahlungen sind aufzuschlüsseln nach Karten-

zahlverfahren. Da sich die Kartenzahlverfahren gegenseitig ausschließen, muss die Summe der 

Unterkategorien die elektronisch nicht als Fernzahlung ausgelösten Kartenzahlungen insgesamt 

ergeben.

Ferner wird diese Position nach „an einem physischen EFTPOS-Terminal ausgelöst“, „am Bank-

automaten ausgelöst“ und „Sonstige“ weiter aufgeschlüsselt. Die Auslösemethoden schließen 

sich gegenseitig aus; daher ergibt die Summe der Unterkategorien die nicht über einen Fern-

zugang ausgelösten Kartenzahlungen insgesamt.

Beispiele: Kartenzahlung am POS, kontaktlose Kartenzahlungen am POS, Kartenzahlung am POS 

mit Mobilgerät (Wallet), Kartenzahlungen am POS mit Unterschrift, entweder auf einem Beleg 

oder Unterschriftenpad

Gegenbeispiele: Kartenzahlung im Internet

Meldepflicht: Kartenemittent (gesendete Transaktionen); Acquirer (empfangene Transaktionen; 

für girocard-Zahlungen: Händlerbank, Ausnahme: beim „Treuhandmodell“ der Netzbetreiber)

PCP.2.NR.PCS  Abwicklung durch Kartenzahlverfahren (Kartenscheme)

Elektronische Kartenzahlungen, die nicht als Fernzahlung ausgelöst wurden, sind für jedes 

Kartenzahlverfahren gesondert auszuweisen. „Kartenzahlverfahren“ hat dieselbe Bedeutung wie 

in Artikel 2 Nummer 16 der Verordnung  (EU) 2015/751: „ein einheitliches Regelwerk aus Vor-

schriften, Praktiken, Standards und/oder Leitlinien für die Ausführung von kartengebundenen 

Zahlungsvorgängen, das von jeder Infrastruktur und jedem Zahlungssystem, die/das seinen 

Betrieb unterstützt, getrennt ist und einschließlich eines bestimmten Entscheidungsgremiums, 

einer bestimmten Organisation oder einer bestimmten Stelle, das bzw. die für das Funktionieren 

des Kartenzahlverfahrens verantwortlich ist“.

Zur Liste der Kartenzahlverfahren, der auch der Code zu entnehmen ist, siehe Anhang 2 

(www.bundesbank.de > Service > Meldewesen > Bankenstatistik > Zahlungsverkehrsstatistik)

Für jedes Kartenzahlverfahren werden die Transaktionen nach Kartenfunktion weiter auf-

geschlüsselt sowie danach, ob sie mit oder ohne starke Kundenauthentifizierung durchgeführt 

wurden. Die Transaktionen je Kartenzahlverfahren entsprechen der Summe der verschiedenen, 

sich gegenseitig ausschließenden Kartenfunktionen, die wiederum der Summe der mit oder ohne 

starke Kundenauthentifizierung durchgeführten Transaktionen entspricht.

Beispiele: Kartenzahlung abgewickelt über girocard, Visa, Mastercard, etc. (siehe Anhang 2)

https://www.bundesbank.de/de/service/meldewesen/bankenstatistik/zahlungsverkehrsstatistik-613524
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Meldepflicht: Kartenemittent (gesendete Transaktionen); Acquirer (empfangene Transaktionen; 

für girocard-Zahlungen: Händlerbank, Ausnahme: beim „Treuhandmodell“ der Netzbetreiber)

PCP.2.NR.PCS.1  Mit Debitkarten

In diesen Positionen sind elektronisch nicht als Fernzahlung ausgelöste Kartenzahlungen, die mit 

im Schema ZVS2 gemeldeten Debitkarten (I21) durchgeführt werden, für jedes Kartenzahlver-

fahren einzeln zu melden.

Beispiele: Physische Karten mit der Aufschrift „Debit“, Digitale Debitkarten in einem Wallet; Reine 

Prepaidkarten, die nicht die Definition einer E-Geldkarte erfüllen, Debitkarten mit dem „Brand“ 

einer Kreditkartengesellschaft

Gegenbeispiele: Kundenkarten, mit denen keine Zahlungen, sondern nur Bargeldabhebungen 

möglich sind, reine E-Geldkarten, Prepaidkarten mit limitiertem Einsatzgebiet (Stadionkarten, Gut-

scheinkarten eines Händlers etc.)

Meldepflicht: Kartenemittent (gesendete Transaktionen); Acquirer (empfangene Transaktionen; 

für girocard-Zahlungen: Händlerbank, Ausnahme: beim „Treuhandmodell“ der Netzbetreiber)

Kennung ZVS bis 2021: PCP.2.NR.PCS.1 ist eine Teilmenge der bisherigen Position T1.I121.

PCP.2.NR.PCS.2  Mit Kreditkarten ohne Kreditfunktion

In diesen Positionen sind elektronisch nicht als Fernzahlung ausgelöste Kartenzahlungen, die mit 

im Schema ZVS2 gemeldeten Kreditkarten ohne Kreditfunktion (I22) durchgeführt werden, für 

jedes Kartenzahlverfahren einzeln zu melden.

Beispiele: Charge Cards, Delayed Debit Cards, Kreditkarten ohne Kreditfunktion, die auch mit 

Guthaben aufgeladen werden können

Gegenbeispiele: Reine Prepaidkarten (Bsp. BasicCards), Debitkarten, Kreditkarten mit Kreditfunk-

tion

Meldepflicht: Kartenemittent (gesendete Transaktionen); Acquirer (empfangene Transaktionen)

Kennung ZVS bis 2021: PCP.2.NR.PCS.2 ist eine Teilmenge der bisherigen Position T1.I122.

PCP.2.NR.PCS.3  Mit Kreditkarten mit Kreditfunktion

In diesen Positionen sind elektronisch nicht als Fernzahlung ausgelöste Kartenzahlungen, die mit 

im Schema ZVS2 gemeldeten Kreditkarten mit Kreditfunktion (I23) durchgeführt werden, für jedes 

Kartenzahlverfahren einzeln zu melden.

Beispiele: Kreditkarten mit Kreditfunktion (Revolving Credit Cards), die auch mit Guthaben auf-

geladen werden können

Gegenbeispiele: Charge Cards, Delayed Debit Cards, Debitkarten, reine Prepaidkarten
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Meldepflicht: Kartenemittent (gesendete Transaktionen); Acquirer (empfangene Transaktionen)

Kennung ZVS bis 2021: PCP.2.NR.PCS.3 ist eine Teilmenge der bisherigen Position T1.I123.

PCP.2.NR.PCS.4  Mit starker Kundenauthentifizierung

In diesen Positionen sind elektronisch nicht als Fernzahlung ausgelöste Kartenzahlungen, für die 

die starke Kundenauthentifizierung angewendet wurde, für jedes Kartenzahlverfahren einzeln 

zu melden. Erläuterungen zu starker Kundenauthentifizierung sind im allgemeinen Teil zu ZVS 4 

(S. 11.29) zu finden.

Meldepflicht: Kartenemittent (gesendete Transaktionen); Acquirer (empfangene Transaktionen; 

für girocard-Zahlungen: Händlerbank, Ausnahme: beim „Treuhandmodell“ der Netzbetreiber)

PCP.2.NR.PCS.5  Ohne starke Kundenauthentifizierung

In diesen Positionen sind elektronisch nicht als Fernzahlung ausgelöste Kartenzahlungen, für die 

keine starke Kundenauthentifizierung angewendet wurde, für jedes Kartenzahlverfahren einzeln 

zu melden. Erläuterungen zur Durchführung ohne starke Kundenauthentifizierung sind im all-

gemeinen Teil zu ZVS 4 (S. 11.30) zu finden.

Meldepflicht: Kartenemittent (gesendete Transaktionen); Acquirer (empfangene Transaktionen; 

für girocard-Zahlungen: Händlerbank, Ausnahme: beim „Treuhandmodell“ der Netzbetreiber)

PCP.2.NR.2  An einem physischen EFTPOS-Terminal ausgelöst

In dieser Position sind elektronisch ausgelöste Kartenzahlungen an einem physischen POS-

Terminal, das die elektronische Übertragung von Geldmitteln ermöglicht, zu erfassen. In dieser 

Kategorie werden in der Regel kartengebundene Zahlungsvorgänge mittels elektronischem Geld-

transfer an der Verkaufsstelle (electronic funds transfer at point of sale – EFTPOS) am Standort 

eines Händlers erfasst.

Beispiele: Kartenzahlungen am EFTPOS mit einer physischen Karte oder mit einem Mobilgerät

Gegenbeispiele: Imprinter, E-Geldzahlungen

Meldepflicht: Kartenemittent (gesendete Transaktionen); Acquirer (empfangene Transaktionen; 

für girocard-Zahlungen: Händlerbank, Ausnahme: beim „Treuhandmodell“ der Netzbetreiber)

Kennung ZVS bis 2021: T1.I12.S1

PCP.2.NR.21  Kontaktlose Zahlungen

Diese Position enthält elektronisch ausgelöste Kartenzahlungen, bei denen sich Zahler und Händler 

(und deren Geräte) am selben physischen Standort befinden und die Kommunikation zwischen 

mobilem Gerät und POS mittels kontaktloser Technologie stattfindet.
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Beispiele: Transaktionen mit Wallets auf Mobilgeräten; Transaktionen mit physischen Karten, die 

ans Terminal gehalten werden (NFC); Zahlungen per Bluetooth, W-Lan, durch Scannen eines QR- 

oder Strichcode

Meldepflicht: Kartenemittent (gesendete Transaktionen)

PCP.2.NR.211  NFC-Zahlungen

Hier sind kontaktlose Zahlungen mittels Nahfeldkommunikationstechnik (ISO/IEC-Norm 18092) 

zu melden.

Beispiele: Transaktionen mit Wallets auf Mobilgeräten; Transaktionen mit physischen Karten, die 

ans Terminal gehalten werden

Gegenbeispiele: Zahlungen per Bluetooth, W-Lan, durch Scannen eines QR- oder Strichcode

Meldepflicht: Kartenemittent (gesendete Transaktionen)

PCP.2.NR.3  Am Bankautomaten ausgelöst

In dieser Position sind elektronisch ausgelöste Kartenzahlungen an einem physischen POS-

Terminal, das die elektronische Übertragung von Geldmitteln ermöglicht, zu erfassen.

Beispiele: Aufladen von Handyguthaben am Bankautomaten, sofern es sich um eine Karten-

zahlung handelt.

Gegenbeispiele: Aufladen von E-Geldkarten am Bankautomaten

Meldepflicht: Kartenemittent (gesendete Transaktionen); Acquirer (empfangene Transaktionen)

PCP.2.NR.4  Sonstige

In dieser Position werden alle nicht als Fernzahlung ausgelöste Kartenzahlungen gemeldet, die 

nicht ein EFTPOS-Terminal oder einen Bankautomaten ausgelöst wurden. Für Deutschland ist der-

zeit kein Anwendungsfall bekannt, daher sollte das Feld leer bleiben.

Meldepflicht: Kartenemittent (gesendete Transaktionen); Acquirer (empfangene Transaktionen)

PCP.2.NR.r0  Grund für die Durchführung von Transaktionen ohne starke 
Kundenauthentifizierung

Nicht über einen Fernzugang ausgelöste elektronische Kartenzahlungen, die ohne starke 

Kundenauthentifizierung durchgeführt wurden, sind nach dem Ausnahmetatbestand weiter auf-

zuschlüsseln. Da sich die Unterkategorien gegenseitig ausschließen, entspricht die Summe der 

Unterkategorien den nicht über einen Fernzugang ausgelösten elektronischen Kartenzahlungen 

ohne starke Kundenauthentifizierung insgesamt. In Fällen, in denen mehr als eine Ausnahme 

anwendbar sein könnte, ist nur die in Anspruch genommene Ausnahme zu melden.
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Summe der Positionen: PCP.2.NR.r2, PCP.2.NR.r4, PCP.2.NR.r5, PCP.2.NR.r6, PCP.2.NR.r10

Meldepflicht: Kartenemittent (gesendete Transaktionen); Acquirer (empfangene Transaktionen)

PCP.2.NR.r2  Kontaktlose Kleinbetragszahlungen

Nicht über einen Fernzugang ausgelöste kontaktlose Kartenzahlungen, für die der Artikel 11 der 

Delegierten Verordnung (EU) 2018/389 der Kommission gilt (siehe Ausführungen S. 11.30).

Meldepflicht: Kartenemittent (gesendete Transaktionen); Acquirer (empfangene Transaktionen; 

für girocard-Zahlungen: Händlerbank, Ausnahme: beim „Treuhandmodell“ der Netzbetreiber)

PCP.2.NR.r4  Vertrauenswürdige Empfänger

Nicht über einen Fernzugang ausgelöste elektronische Kartenzahlungen, für welche die in 

Artikel 13 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/389 der Kommission genannte Ausnahme gilt 

(siehe Ausführungen S. 11.31).

Meldepflicht: Kartenemittent (gesendete Transaktionen)

PCP.2.NR.r5  Wiederkehrende Zahlungsvorgänge

Nicht über einen Fernzugang ausgelöste elektronische Kartenzahlungen, für welche die in 

Artikel 14 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/389 der Kommission genannte Ausnahme gilt 

(siehe Ausführungen S. 11.31).

Meldepflicht: Kartenemittent (gesendete Transaktionen); Acquirer (empfangene Transaktionen; 

für girocard-Zahlungen: Händlerbank, Ausnahme: beim „Treuhandmodell“ der Netzbetreiber)

PCP.2.NR.r6  Unbeaufsichtigte Terminals für Verkehrsnutzungsentgelte und 
Parkgebühren

Nicht über einen Fernzugang ausgelöste elektronische Kartenzahlungen, für welche die in 

Artikel 12 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/389 der Kommission genannte Ausnahme gilt 

(siehe Ausführungen S. 11.31).

Beispiele: Kartenzahlung an Parkscheinautomaten, Fahrscheinautomaten

Gegenbeispiele: Kartenzahlung an anderen Automaten, z. B. Getränkeautomaten

Meldepflicht: Kartenemittent (gesendete Transaktionen); Acquirer (empfangene Transaktionen; 

für girocard-Zahlungen: Händlerbank, Ausnahme: beim „Treuhandmodell“ der Netzbetreiber)

PCP.2.NR.r10  Sonstige

Diese Position umfasst nicht über einen Fernzugang ausgelöste elektronische Kartenzahlungen, 

die aus sonstigen Gründen nicht unter die Pflicht der starken Kundenauthentifizierung fallen 

(siehe Ausführungen S. 11.33).
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Beispiele: One-leg-out-Transaktionen; in der Acquirermeldung, wenn der Emittent „vertrauens-

würdige Empfänger“ als Ausnahmegrund gewählt hat.

Meldepflicht: Kartenemittent (gesendete Transaktionen); Acquirer (empfangene Transaktionen; 

für girocard-Zahlungen: Händlerbank, Ausnahme: beim „Treuhandmodell“ der Netzbetreiber)

PCP.2.NR.1  Mobiler Zahlungsvorgang, nicht über einen Fernzugang ausgelöst

In dieser Position sind Kartenzahlungen am POS, die über eine mobile Zahlungslösung ausgelöst 

wurden, zu erfassen. Dabei werden die Zahlungsdaten und -anweisungen mittels Mobilfunk- und 

Datenübertragungstechnik über ein Mobilgerät gesendet und/oder bestätigt. Zu dieser Kategorie 

zählen E-Wallets und andere mobile Zahlungsvorgänge, bei denen P2P-Transaktionen (person-to-

person) und/oder C2B-Transaktionen (consumer-to-business) ausgelöst werden können.

Diese Position ist nur nach Geo1 zu melden (alle Zahlungen weltweit ohne weitere Unterglie-

derung).

Beispiele: über ein Mobilgerät ausgelöste Kartenzahlung an einem POS-Terminal (virtuelle, toke-

nisierte Karte, z. B. in einer Wallet)

Gegenbeispiele: über ein Mobilgerät ausgelöste Zahlung im Fernhandel; Zahlung mit einer 

physischen Karte am POS-Terminal

Meldepflicht: Kartenemittent (gesendete Transaktionen)

 V. Richtlinien zum Meldeschema ZVS 5 „Betrügerische 
  Zahlungsvorgänge, an denen Nicht-Zahlungsdienstleister 
  beteiligt sind“

1.  Im Meldeschema ZVS 5 sind Anzahl und Wert von betrügerischen Transaktionen, an denen 

Nicht-Zahlungsdienstleister beteiligt sind, zu melden. Ausnahmen sind die Positionen „Ver-

luste aufgrund von Betrug je Haftungsträger“ für jedes Instrument; hier ist nur der Wert zu 

melden.

2.  Zusammenhang mit den Erläuterungen zu ZVS 4: Für betrügerische Transaktionen gelten 

die Erläuterungen für Transaktionen in ZVS 4 analog. Die Erläuterungen zu ZVS 5 enthalten 

nur betrugsrelevante Positionen, die in ZVS 4 nicht enthalten sind.

3.  Betrügerischer Zahlungsvorgang: alle betrügerischen Zahlungsvorgänge, die in Leitlinie 1.1 

der EBA-Leitlinien über die Anforderungen an die Meldung von Betrugsfällen gemäß Artikel 96 

Absatz 6 der Richtlinie (EU) 2015/2366 (PSD2) (EBA/GL/2018(05)) aufgeführt sind:

 „a.  Vorgenommene nicht autorisierte Zahlungsvorgänge, auch infolge von Verlust, Diebstahl 

oder missbräuchlicher Verwendung sensibler Zahlungsdaten oder eines Zahlungsinstru-

ments, unabhängig davon, ob sie für den Zahler vor der Zahlung erkennbar waren, durch 
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grobe Fahrlässigkeit des Zahlers herbeigeführt oder ohne Zustimmung des Zahlers durch-

geführt worden sind („nicht autorisierte Zahlungsvorgänge“) und

 b.  Zahlungsvorgänge, die dadurch erfolgen, dass der Betrüger den Zahler mit dem Ziel der 

Erteilung eines Zahlungsauftrags oder der entsprechenden Anweisung an den Zahlungs-

dienstleister manipuliert hat, die Zahlung in gutem Glauben auf ein Zahlungskonto zu 

leisten, das nach seiner Auffassung zu einem rechtmäßigen Zahlungsempfänger gehört 

(„Manipulation des Zahlers“).“

 Es sind also nur tatsächlich durchgeführte Transaktionen als Betrugsfälle zu melden.

4.  Referenzperiode für betrügerische Zahlungsvorgänge: 

 –  für betrügerische Zahlungsvorgänge: Das von den Zahlungsdienstleistern für die Buchung 

von Zahlungsvorgängen und betrügerischen Zahlungsvorgängen zum Zweck dieser 

statistischen Berichterstattung zu berücksichtigende Datum ist der Tag, an dem der 

Zahlungsvorgang gemäß PSD2 ausgeführt wurde. Bei einer Reihe von Vorgängen sollte 

das aufgezeichnete Datum das Datum sein, an dem jeder einzelne Zahlungsvorgang aus-

geführt wurde. (Siehe EBA Leitlinie 6.1)

 –  für den Wert der Verluste aufgrund von Betrug je Haftungsträger: Betrugsverluste werden 

in dem Zeitraum gemeldet, in dem sie in den Büchern des Zahlungsdienstleisters verbucht 

werden. (Siehe EBA Leitlinie 1.6(b))

5.  Zeitpunkt der Meldung: Der Zahlungsdienstleister hat alle betrügerischen Zahlungsvorgänge 

ab dem Zeitpunkt zu melden, zu dem der Betrug aufgrund einer Kundenbeschwerde oder auf 

sonstige Weise festgestellt wurde, unabhängig davon, ob der Fall im Zusammenhang mit 

dem betrügerischen Zahlungsvorgang zum Zeitpunkt der Meldung der Daten bereits geklärt 

wurde. (siehe EBA Leitlinie 6.2)

6.  Revisionen: Der Zahlungsdienstleister meldet Revisionen von Daten eines vorangegangenen 

Berichtszeitraums, wenigstens für alle Berichtszeiträume, die bis zu einem Jahr zurück-

liegen. Die Informationen sind während des nächstmöglichen Berichtsfensters nach Erhalt 

der Information zu melden (siehe EBA Leitlinie 6.3). Es muss nicht jeder Betrugsfall einzeln 

nachgemeldet werden; es ist ausreichend, wenn eine Revision zum nächsten regulären Mel-

determin erfolgt.

7.  „Verluste aufgrund von Betrug je Haftungsträger“ hat dieselbe Bedeutung wie in Leit-

linie 1.6 Buchstabe b der EBA-Leitlinien über die Anforderungen an die Meldung von Betrugs-

fällen gemäß Artikel 96 Absatz 6 der Richtlinie (EU) 2015/2366 (PSD2) (EBA/GL/2018/05): 

„... bezieht sich auf Verluste des meldenden Zahlungsdienstleisters, seiner Zahlungsdienst-

nutzer oder Dritten, und spiegelt die tatsächlichen Auswirkungen des Betrugs auf einer 

Cashflow-Basis wider. Da die Verbuchung der zu tragenden finanziellen Verluste zeitlich von 

den eigentlichen betrügerischen Vorgängen getrennt sein könnte, und zur Vermeidung von 

Revisionen der gemeldeten Daten allein aufgrund dieser immanenten zeitlichen Verzögerung, 

sollten die endgültigen Betrugsverluste in dem Zeitraum gemeldet werden, in dem sie in den 

Büchern des Zahlungsdienstleisters verbucht werden. Bei den endgültigen Zahlen zu Betrugs-
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fällen sollten Erstattungen von Versicherungsunternehmen nicht berücksichtigt werden, da 

sie nicht im Zusammenhang mit der Betrugsprävention im Sinne von PSD2 stehen.“

Verluste aufgrund von Betrug je Haftungsträger sind getrennt nach „berichtspflichtiger Zahlungs-

dienstleister“, „Zahlungsdienstnutzer des berichtspflichtigen Zahlungsdienstleisters“ und „Sons-

tige“ zu melden. Die Summe der Kategorien entspricht jedoch nicht dem Gesamtwert der 

betrügerischen Transaktionen. 

Für diese Position ist nur der Wert gesendeter Transaktionen zu melden.

8.  Betrugsarten:

 1)  Erteilung eines Zahlungsauftrags durch den Betrüger hat dieselbe Bedeutung wie 

in Leitlinie 1.6 Buchstabe d der EBA-Leitlinien über die Anforderungen an die Meldung 

von Betrugsfällen gemäß Artikel 96 Absatz 6 der Richtlinie (EU) 2015/2366 (PSD2) (EBA/

GL/2018/05): „Erteilung eines Zahlungsauftrags durch den Betrüger“ ist eine Art nicht 

autorisierter Zahlungsvorgang im Sinne der Leitlinie 1.1 Buchstabe a und bezieht sich auf 

eine Situation, in der ein gefälschter Zahlungsauftrag vom Betrüger erteilt wird, nachdem 

er die sensiblen Zahlungsdaten des Zahlers/Zahlungsempfängers in betrügerischer Weise 

erhalten hat.“

  i.  Verlust oder Diebstahl einer Karte: Eine Form von Betrug, die sich aus der vom Karten-

inhaber nicht ausdrücklich, stillschweigend oder scheinbar autorisierten Nutzung eines 

verlorenen oder gestohlenen kartengebundenen Zahlungsinstruments (Debitkarte, 

Kreditkarte ohne Kreditfunktion oder Kreditkarte mit Kreditfunktion) ergibt.

  ii.  Karte nicht erhalten: Ein kartengebundenes Zahlungsinstrument, das der Zahler nach 

eigenen Angaben nicht erhalten hat, obwohl der Zahlungsdienstleister des Zahlers 

(Emittent) den Versand an den Zahler (unabhängig von der Lieferart) bestätigt.

  iii.  Kartenfälschung: Die Verwendung eines veränderten oder widerrechtlich 

reproduzierten kartengebundenen Zahlungsinstruments, einschließlich Nachbildung 

oder Änderung des Magnetstreifens oder der Prägung.

    Beispiel: Karteninformationen werden kopiert, indem ein Kartenlesegerät verwendet 

wird, das in betrügerischer Weise an einen Geldautomaten angeschlossen ist. Diese 

gestohlenen Informationen werden dann zur Herstellung einer gefälschten Karte ver-

wendet.

  iv.  Diebstahl von Kartendaten: Der Diebstahl sensibler Zahlungsdaten im Sinne von 

Artikel 4 Nummer 32 der Richtlinie (EU) 2015/2366: „Daten, einschließlich personali-

sierter Sicherheitsmerkmale, die für betrügerische Handlungen verwendet werden 

können.“ Sensible Zahlungsdaten sind in diesem Fall die Daten, die sich auf einem 

kartengebundenen Zahlungsinstrument befinden. 

    Beispiel: Ein Händler erstellt einen betrügerischen Zahlungsvorgang mit Kartendaten, 

die von einer vorherigen Transaktion gespeichert wurden.
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 2)  Änderung eines Zahlungsauftrags durch den Betrüger hat dieselbe Bedeutung 

wie in Leitlinie 1.6 Buchstabe c der EBA-Leitlinien über die Anforderungen an die Mel-

dung von Betrugsfällen gemäß Artikel 96 Absatz 6 der Richtlinie (EU) 2015/2366 (PSD2) 

(EBA/GL/2018/05): „eine Art nicht autorisierter Zahlungsvorgang im Sinne der Leitlinie 

1.1 Buchstabe a und bezieht sich auf eine Situation, in der der Betrüger während der 

elektronischen Kommunikation zwischen dem Gerät des Zahlers und dem Zahlungs-

dienstleister (z. B. durch Schadprogramme oder Angriffe, durch welche die Angreifer die 

Kommunikation zwischen zwei rechtmäßig kommunizierenden Hosts abhören können 

(Man-in-the-Middle-Angriffe)) einen rechtmäßigen Zahlungsauftrag abfängt und ändert 

oder den Zahlungsauftrag im System des Zahlungsdienstleisters ändert, bevor der 

Zahlungsauftrag freigegeben und durchgeführt wird.

  Beispiele:

  – Betrüger ändert den Zahlungsbetrag eines Zahlungsauftrags vor dessen Ausführung

  – Betrüger ändert den Begünstigten eines Zahlungsauftrags vor dessen Ausführung

 3)  Manipulation des Zahlers hat dieselbe Bedeutung wie in Leitlinie 1.1 Buchstabe b der 

EBA-Leitlinien über die Anforderungen an die Meldung von Betrugsfällen gemäß Artikel 96 

Absatz 6 der Richtlinie (EU) 2015/2366 (PSD2) (EBA/GL/2018/05): Zahlungsvorgänge, die 

dadurch erfolgen, dass der Betrüger den Zahler mit dem Ziel der Erteilung eines Zahlungs-

auftrags oder der entsprechenden Anweisung an den Zahlungsdienstleister manipuliert 

hat, die Zahlung in gutem Glauben auf ein Zahlungskonto zu leisten, das nach seiner 

Auffassung zu einem rechtmäßigen Zahlungsempfänger gehört („Manipulation des Zah-

lers“).“

  Beispiele:

  –  Betrüger gibt sich als Bankmitarbeiter aus und manipuliert den Kunden dazu, eine 

Überweisung im Onlinebanking auszuführen.

  –  CEO-Fraud: Betrüger gibt sich als Geschäftsführer aus und überzeugt einen Sach-

bearbeiter einen Zahlungsauftrag zu erteilen.

  Gegenbeispiele:

  –  Warenbetrug, Verkauf von fiktiven Waren ohne direkten Eingriff in den Zahlungs-

prozess

  –  Betrug im Grundgeschäft (z. B. Erschleichen von Corona-Hilfen)

 4)  Nicht autorisierter Zahlungsvorgang hat dieselbe Bedeutung wie in Leitlinie 1.1 Buch-

stabe  a der Leitlinien EBA/GL/2018/05 über die Anforderungen an die Meldung von 

Betrugsfällen gemäß Artikel  96 Absatz  6 der Richtlinie (EU) 2015/2366 (PSD2) (EBA/

GL/2018/05): „a. Vorgenommene nicht autorisierte Zahlungsvorgänge, auch infolge von 

Verlust, Diebstahl oder missbräuchlicher Verwendung sensibler Zahlungsdaten oder eines 

Zahlungsinstruments, unabhängig davon, ob sie für den Zahler vor der Zahlung erkenn-
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bar waren, durch grobe Fahrlässigkeit des Zahlers herbeigeführt oder ohne Zustimmung 

des Zahlers durchgeführt worden sind;...“

   Beispiel: Betrüger gelangt in den Besitz einer IBAN und fälscht ein Lastschriftmandat zur 

Zahlung eigener Rechnungen

9.  Betrügerische Handlungen des Zahlers (First Party Fraud) oder Begünstigten sind kein 

melderelevanter Tatbestand.

 Beispiele:

 –  Erschleichen von Corona-Hilfen; 

 –  ein Händler, der absichtlich Rückerstattungen auf seiner eigenen Karte beantragt. Die 

Rückerstattungen werden vom Aussteller bearbeitet, der dann vom Acquirer eine Rück-

belastung verlangt. Letztendlich kann der Acquirer die Gelder beim Händler nicht ein-

ziehen;

 –  Warenbetrug, Verkauf von fiktiven Waren ohne direkten Eingriff in den Zahlungsprozess 

 VI. Richtlinien zu den einzelnen Positionen des Meldeschemas 
  ZVS 6 „Zahlungsvorgänge, an denen Nicht-Zahlungs- 
  dienstleister beteiligt sind, nach Art des Terminals“

1.  Im Meldeschema ZVS 6 sind Anzahl und Wert von Transaktionen an Terminals, an denen 

Nicht-Zahlungsdienstleister beteiligt sind, untergliedert nach Art des Terminals, zu melden.

2.  Zusammenhang mit den Erläuterungen zu ZVS 4: Es gelten die allgemeinen Erläuterungen 

zu ZVS 4, soweit anwendbar. Dies betrifft die Punkte 2-8 sowie 10-11.

3.  Physischer Terminal: Alle Indikatoren in dieser Tabelle beziehen sich auf Zahlungsvor-

gänge, die an einem physischen (nicht virtuellen) Terminal ausgeführt werden. Es sind also 

nur Transaktionen an bedienten oder unbedienten Terminals (z. B. Händlerkasse; Fahrkarten- 

und Parkautomat) im Präsenzhandel zu melden, nicht jedoch Zahlungen im Fernabsatz (z. B. 

im Versand- oder Internethandel). Dabei können die Transaktionen mit kartengebundenen 

Zahlungsinstrumenten oder anderen Mitteln (z. B. durch eine App generierte QR- oder Strich-

codes) ausgelöst werden.

4.  Untergliederung und Meldepflicht: Nach Art des Terminals aufgeschlüsselte Transaktionen 

sind der Gebietsansässigkeit des Zahlungsdienstleisters entsprechend in drei verschiedene 

Kategorien aufzuschlüsseln: 

 1.  Zahlungsvorgänge an Terminals, an denen Transaktionen von inländischen Zahlungs-

dienstleistern angenommen und abgerechnet werden, die mit von inländischen Zahlungs-

dienstleistern ausgegebenen Karten durchgeführt werden, sind vom Acquirer zu melden.
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 2.  Zahlungsvorgänge an Terminals, an denen Transaktionen von inländischen Zahlungs-

dienstleistern angenommen und abgerechnet werden, die mit von ausländischen 

Zahlungsdienstleistern ausgegebenen Karten durchgeführt werden, sind vom Acquirer zu 

melden.

 3.  Zahlungsvorgänge an Terminals, an denen Transaktionen von ausländischen Zahlungs-

dienstleistern angenommen und abgerechnet werden, die mit von inländischen 

Zahlungsdienstleistern ausgegebenen Karten durchgeführt werden, sind vom Emittenten 

zu melden.

5.  Ländergliederung: In dieser Tabelle beruht die geografische Untergliederung auf dem Stand-

ort des Terminals. In der Spalte „insgesamt“ (W0) sind alle Zahlungsvorgänge im Berichts-

zeitraum nach Art des Terminals aufzuführen. In den folgenden Spalten ist diese Gesamtzahl 

bzw. dieser Gesamtwert dann nach allen einzelnen Ländern des europäischen Wirtschafts-

raums (EWR) und einer Ländergruppensumme (G1) für die übrige Welt außerhalb des EWR zu 

untergliedern.

6.  Bargeld: Zu melden sind Bargeldtransaktionen und bargeldlose Zahlungsvorgänge. Unter 

Bargeld sind Banknoten und Münzen zu fassen. Sammlermünzen, die üblicherweise nicht zur 

Abwicklung des Zahlungsverkehrs verwendet werden, sind nicht enthalten.

1.PTT  Transaktionen an von inländischen Zahlungsdienstleistern abgerechneten 
Terminals mit von inländischen Zahlungsdienstleistern ausgegebenen Karten

Diese Position enthält Zahlungsvorgänge mit von inländischen Zahlungsdienstleistern aus-

gegebenen Karten oder anderen Mitteln an Terminals, die von inländischen Zahlungsdienstleistern 

angenommen und abgerechnet werden. Die geografische Gliederung bezieht sich auf das Land, 

in dem sich das Terminal befindet.

Summe aus: 1.PCW, 1.PCD, 1.OTR, 1.POS, 1.LEM und 1.PEM

Meldepflicht: Acquirer (Meldepflichtiger bei girocard: Händlerbank bzw. Netzbetreiber beim Treu-

handmodell)

Kennung ZVS bis 2021: A.T0.S1, der Inhalt hat sich geändert (inkl. andere Mittel als Karte)

1.PCW  Bargeldabhebungen am Bankautomaten (ohne E-Geld-Transaktionen)

In dieser Position sind Bargeldabhebungen zu melden, die an einem Bankautomaten ohne 

manuellen Eingriff eines Bankangestellten mit einem von inländischen ZDL ausgegebenen karten-

gebundenen Zahlungsinstrument (oder anderem Mittel) durchgeführt werden.

Beispiele: Bargeldabhebungen am Geldausgabeautomat mit Debitkarte oder Kreditkarte, QR-

Code-basierte Bargeldabhebungen (z. B. VR-mobileCash), Bargeldauszahlungen an POS-Terminals 

ohne Verbindung zu einem Einkauf, mit Karte oder QR-Code
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Gegenbeispiele: Bargeldauszahlungen an POS-Terminals in Verbindung mit einem Zahlungsvor-

gang zum Kauf von Waren oder Dienstleistungen (sog. „Cash Back“), Bargeldauszahlung mit am 

Schalter ausgegebener Karte für einmalige Auszahlung

Meldepflicht: Acquirer

Kennung ZVS bis 2021: A.T41.S111, der Inhalt hat sich geändert (inkl. andere Mittel als Karte)

1.PCD  Bargeldeinzahlungen am Bankautomaten (ohne E-Geld-Transaktionen)

In dieser Position sind Bargeldeinzahlungen zu melden, die an einem Bankautomaten ohne 

manuellen Eingriff eines Bankangestellten mit einem von inländischen ZDL ausgegebenen karten-

gebundenen Zahlungsinstrument (oder anderem Mittel) durchgeführt werden.

Beispiele: Bargeldeinzahlungen am Recycler, Bargeldeinzahlungen an reinen Einzahlungsterminals, 

Bargeldeinzahlungen an POS-Terminals

Meldepflicht: Acquirer

Kennung ZVS bis 2021: A.T42.S111, der Inhalt hat sich geändert (inkl. andere Mittel als Karte)

1.OTR  Sonstige Transaktionen am Bankautomaten (ohne E-Geld-Transaktionen)

In dieser Position sind sonstige Transaktionen, die an einem Bankautomaten mit einem von 

inländischen ZDL ausgegebenen kartengebundenen Zahlungsinstrument (oder anderem Mittel) 

durchgeführt werden und nicht unter 1.PCW oder 1.PCD fallen, zu melden.

Beispiele: Aufladen von Handyguthaben am Geldautomaten

Gegenbeispiele: Aufladen der GeldKarte am Geldautomaten ( 1.LEM)

Meldepflicht: Acquirer

1.POS  POS-Transaktionen (ohne E-Geld-Transaktionen)

In dieser Position sind Zahlungen, die an einem POS-Terminal mit von einem inländischen Emit-

tenten ausgegebenen Karten oder anderen Mitteln durchgeführt werden, zu melden.

Beispiele: Zahlungen mit Karte an der Händlerkasse, Zahlungen mit app-basierten QR-/Strichcodes 

an der Händlerkasse, Zahlungen an Fahrkarten- und Parkautomaten, falls Karten als Zahlungs-

mittel akzeptiert werden, Aufladen von Guthaben auf ein Prepaid-Mobiltelefon an der Super-

marktkasse, Bargeldauszahlungen an POS-Terminals („Cash-Back“), sofern sie nicht vom Einkauf 

unterschieden werden können

Gegenbeispiele: Zahlungen an virtuellen Terminals, E-Geld-Zahlungen ( 1.PEM), Bargeldauszah-

lungen an POS-Terminals
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Meldepflicht: Acquirer (Meldepflichtiger bei girocard: Händlerbank bzw. Netzbetreiber beim Treu-

handmodell)

Kennung ZVS bis 2021: A.T1.S12, der Inhalt hat sich geändert (inkl. andere Mittel als Karte)

1.LEM  Aufladen und Entladen von E-Geld-Karten

In dieser Position werden Transaktionen gemeldet, bei denen an einem Terminal elektronisches 

Geld eines E-Geld-Emittenten auf eine von einem inländischen ZDL ausgegebenen Karte mit 

E-Geldfunktion übertragen oder von dieser entladen wird. Alle Transaktionen werden auf-

summiert. Es erfolgt keine Saldierung von Auf- und Entladetransaktionen.

Beispiele: Aufladen der GeldKarte am Bankautomaten

Gegenbeispiele: Aufladen von Guthaben auf ein Prepaid-Mobiltelefon an der Supermarktkasse 

( 1.POS)

Meldepflicht: Acquirer

Kennung ZVS bis 2021: A.T3.S131, der Inhalt ist gleich.

1.PEM  E-Geld-Zahlungsvorgänge mit Karten mit E-Geldfunktion

In dieser Position sind E-Geldzahlungen, die an einem Terminal mit einer von einem inländischen 

Emittenten ausgegebenen E-Geldkarte durchgeführt werden, zu melden. Dies umfasst sowohl 

Transaktionen mit einer Karte, auf der E-Geld direkt gespeichert werden kann als auch Trans-

aktionen

mit Karten mit Zugang zu einem E-Geld-Konto.

Beispiele: Zahlung mit E-Geld-Karte an der Supermarktkasse

Gegenbeispiele: Zahlungen mit Prepaidkarten, die kein E-Geld sind

Meldepflicht: Acquirer

Kennung ZVS bis 2021: A.T3.S132, der Inhalt ist gleich

2.PTT  Transaktionen an von inländischen Zahlungsdienstleistern abgerechneten 
Terminals mit von ausländischen Zahlungsdienstleistern ausgegebenen Karten

Diese Position enthält Zahlungsvorgänge mit von ausländischen Zahlungsdienstleistern aus-

gegebenen Karten oder anderen Mitteln an Terminals, die von inländischen Zahlungsdienstleistern 

angenommen und abgerechnet werden. Die geografische Gliederung bezieht sich auf das Land, 

in dem sich das Terminal befindet.

Summe aus: 2.PCW, 2.PCD, 2.OTR, 2.POS, 2.LEM und 2.PEM
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Meldepflicht: Acquirer

Kennung ZVS bis 2021: B.T0.S1, der Inhalt hat sich geändert (inkl. andere Mittel als Karte)

2.PCW  Bargeldabhebungen am Bankautomaten (ohne E-Geld-Transaktionen)

In dieser Position sind Bargeldabhebungen zu melden, die an einem Bankautomaten ohne 

manuellen Eingriff eines Bankangestellten mit einem von ausländischen ZDL ausgegebenem 

kartengebundenen Zahlungsinstrument (oder anderem Mittel) durchgeführt werden,

Beispiele: Bargeldabhebungen am Geldausgabeautomat mit Debitkarte oder Kreditkarte, QR-

Code-basierte Bargeldabhebungen, Bargeldauszahlungen an POS-Terminals ohne Verbindung zu 

einem Einkauf, mit Karte oder QR-Code

Gegenbeispiele: Bargeldauszahlungen an POS-Terminals in Verbindung mit einem Zahlungsvor-

gang zum Kauf von Waren oder Dienstleistungen (sog. „Cash Back“)

Meldepflicht: Acquirer

Kennung ZVS bis 2021: B.T41.S111, der Inhalt hat sich geändert (inkl. andere Mittel als Karte)

2.PCD  Bargeldeinzahlungen am Bankautomaten (ohne E-Geld-Transaktionen)

In dieser Position sind Bargeldeinzahlungen zu melden, die an einem Bankautomaten ohne 

manuellen Eingriff eines Bankangestellten mit einem von ausländischen ZDL ausgegebenen 

kartengebundenen Zahlungsinstrument (oder anderem Mittel) durchgeführt werden.

Beispiele: Bargeldeinzahlungen am Recycler, Bargeldeinzahlungen an reinen Einzahlungsterminals, 

Bargeldeinzahlungen an POS-Terminals

Meldepflicht: Acquirer

Kennung ZVS bis 2021: B.T42.S111, der Inhalt hat sich geändert (inkl. andere Mittel als Karte)

2.OTR  Sonstige Transaktionen am Bankautomaten (ohne E-Geld-Transaktionen)

In dieser Position sind sonstige Transaktionen, die an einem Bankautomaten mit einem von aus-

ländischen ZDL ausgegebenen kartengebundenen Zahlungsinstrument (oder anderem Mittel) 

durchgeführt werden und nicht unter 2.PCW oder 2.PCD fallen, zu melden.

Beispiele: Aufladen von Handyguthaben am Geldautomaten

Meldepflicht: Acquirer

2.POS  POS-Transaktionen (ohne E-Geld-Transaktionen)

In dieser Position sind Zahlungen, die an einem POS-Terminal mit von einem ausländischen Emit-

tenten ausgegebenen Karten oder anderen Mitteln durchgeführt werden, zu melden.
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Beispiele: Zahlungen mit Karte an der Händlerkasse, Zahlungen mit app-basierten QR-/Strichcodes 

an der Händlerkasse, Zahlungen an Fahrkarten- und Parkautomaten, falls Karten als Zahlungs-

mittel akzeptiert werden, Aufladen von Guthaben auf ein Prepaid-Mobiltelefon an der Super-

marktkasse, Bargeldauszahlungen an POS-Terminals („Cash-Back“, sofern sie nicht vom Einkauf 

unterschieden werden können

Gegenbeispiele: Zahlungen an virtuellen Terminals, E-Geld-Zahlungen ( 1.PEM), Bargeldauszah-

lungen an POS-Terminals

Meldepflicht: Acquirer

Kennung ZVS bis 2021: B.T1.S12, der Inhalt hat sich geändert (inkl. andere Mittel als Karte)

2.LEM  Aufladen und Entladen von E-Geld-Karten

In dieser Position werden Transaktionen gemeldet, bei denen an einem Terminal elektronisches 

Geld eines E-Geld-Emittenten auf eine von einem ausländischen ZDL ausgegebenen Karte mit 

E-Geldfunktion übertragen oder von dieser entladen wird. Alle Transaktionen werden auf-

summiert. Es erfolgt keine Saldierung von Auf- und Entladetransaktionen.

Beispiele: Aufladen einer E-Geldkarte am Bankautomaten

Gegenbeispiele: Aufladen von Guthaben auf ein Prepaid-Mobiltelefon an der Supermarktkasse 

( 1.POS)

Meldepflicht: Acquirer

Kennung ZVS bis 2021: B.T3.S131, der Inhalt ist gleich.

2.PEM  E-Geld-Zahlungsvorgänge mit Karten mit E-Geldfunktion

In dieser Position sind E-Geldzahlungen, die an einem Terminal mit einer von einem ausländischen 

Emittenten ausgegebenen E-Geldkarte durchgeführt werden, zu melden. Dies umfasst sowohl 

Transaktionen mit einer Karte, auf der E-Geld direkt gespeichert werden kann, als auch Trans-

aktionen

mit Karten mit Zugang zu einem E-Geld-Konto.

Beispiele: Zahlung mit E-Geld-Karte an der Supermarktkasse

Gegenbeispiele: Zahlungen mit Prepaidkarten, die kein E-Geld sind

Meldepflicht: Acquirer

Kennung ZVS bis 2021: B.T3.S132, der Inhalt ist gleich
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3.PTT  Transaktionen an von ausländischen Zahlungsdienstleistern abgerechneten 
Terminals mit von inländischen Zahlungsdienstleistern ausgegebenen Karten

Diese Position enthält Zahlungsvorgänge mit von inländischen Zahlungsdienstleistern aus-

gegebenen Karten oder anderen Mitteln an Terminals, die von ausländischen Zahlungsdienstleis-

tern angenommen und abgerechnet werden. Die geografische Gliederung bezieht sich auf das 

Land, in dem sich das Terminal befindet.

Summe aus: 3.PCW, 3.PCD, 3.OTR, 3.POS, 3.LEM und 3.PEM

Meldepflicht: Emittent

Kennung ZVS bis 2021: C.T0.S1, der Inhalt hat sich geändert (inkl. andere Mittel als Karte)

3.PCW  Bargeldabhebungen am Bankautomaten (ohne E-Geld-Transaktionen)

In dieser Position sind Bargeldabhebungen zu melden, die an einem von ausländischen ZDL abge-

rechneten Bankautomaten ohne Eingriff eines Bankangestellten mit einem kartengebundenen 

Zahlungsinstrument (oder anderem Mittel) durchgeführt werden.

Beispiele: Bargeldabhebungen am Geldausgabeautomat mit Debitkarte oder Kreditkarte, QR-

Code-basierte Bargeldabhebungen, Bargeldauszahlungen an POS-Terminals eines ausländischen 

ZDL ohne Verbindung zu einem Einkauf, mit Karte oder QR-Code

Gegenbeispiele: Bargeldauszahlungen an POS-Terminals in Verbindung mit einem Zahlungsvor-

gang zum Kauf von Waren oder Dienstleistungen (sog. „Cash Back“)

Meldepflicht: Emittent

Kennung ZVS bis 2021: C.T41.S111, der Inhalt hat sich geändert (inkl. andere Mittel als Karte)

3.PCD  Bargeldeinzahlungen am Bankautomaten (ohne E-Geld-Transaktionen)

In dieser Position sind Bargeldeinzahlungen zu melden, die an einem von ausländischen ZDL abge-

rechneten Bankautomaten ohne manuellen Eingriff eines Bankangestellten mit einem karten-

gebundenen Zahlungsinstrument (oder anderem Mittel) durchgeführt werden.

Beispiele: Bargeldeinzahlungen am Recycler, Bargeldeinzahlungen an reinen Einzahlungsterminals, 

Bargeldeinzahlungen an POS-Terminals

Meldepflicht: Emittent

Kennung ZVS bis 2021: C.T42.S111, der Inhalt hat sich geändert (inkl. andere Mittel als Karte)
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3.OTR  Sonstige Transaktionen am Bankautomaten (ohne E-Geld-Transaktionen)

In dieser Position sind sonstige Transaktionen, die an einem von ausländischen ZDL abgerech-

neten Bankautomaten mit einem kartengebundenen Zahlungsinstrument (oder anderem Mittel) 

durchgeführt werden und nicht unter 3.PCW oder 3.PCD fallen, zu melden.

Beispiele: Aufladen von Handyguthaben am Geldautomaten

Meldepflicht: Emittent

3.POS  POS-Transaktionen (ohne E-Geld-Transaktionen)

In dieser Position sind Zahlungen, die an einem von einem ausländischen Acquirer abgerechneten 

POS-Terminal mit Karten oder anderen Mitteln durchgeführt werden, zu melden.

Beispiele: Zahlungen mit Karte an der Händlerkasse, Zahlungen mit app-basierten QR-/Strichcodes 

an der Händlerkasse, Zahlungen an Fahrkarten- und Parkautomaten, falls Karten als Zahlungs-

mittel akzeptiert werden, Aufladen von Guthaben auf ein Prepaid-Mobiltelefon an der Super-

marktkasse, Bargeldauszahlungen an POS-Terminals („Cash-Back“, sofern sie nicht vom Einkauf 

unterschieden werden können

Gegenbeispiele: Zahlungen an virtuellen Terminals, E-Geld-Zahlungen ( 3.PEM), , Bargeldauszah-

lungen an POS-Terminals

Meldepflicht: Emittent

Kennung ZVS bis 2021: C.T1.S12, der Inhalt hat sich geändert (inkl. andere Mittel als Karte)

3.LEM  Aufladen und Entladen von E-Geld-Karten

In dieser Position werden Transaktionen gemeldet, bei denen an einem von einem ausländischen 

Acquirer abgerechneten Terminal elektronisches Geld eines E-Geld-Emittenten auf eine Karte 

mit E-Geldfunktion übertragen oder von dieser entladen wird. Alle Transaktionen werden auf-

summiert. Es erfolgt keine Saldierung von Auf- und Entladetransaktionen.

Beispiele: Aufladen einer E-Geldkarte am Bankautomaten

Gegenbeispiele: Aufladen von Guthaben auf ein Prepaid-Mobiltelefon an der Supermarktkasse 

( 3.POS)

Meldepflicht: Emittent

Kennung ZVS bis 2021: C.T3.S131, der Inhalt ist gleich.

3.PEM  E-Geld-Zahlungsvorgänge mit Karten mit E-Geldfunktion

In dieser Position sind E-Geldzahlungen, die an einem von einem ausländischen Acquirer abge-

rechneten Terminal mit einer E-Geld-Karte durchgeführt werden, zu melden. Dies umfasst sowohl 
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Transaktionen mit einer Karte, auf der E-Geld direkt gespeichert werden kann, als auch Trans-

aktionen mit Karten mit Zugang zu einem E-Geld-Konto.

Beispiele: Zahlung mit E-Geld-Karte an der Supermarktkasse

Gegenbeispiele: Zahlungen mit Prepaidkarten, die kein E-Geld sind

Meldepflicht: Emittent

Kennung ZVS bis 2021: C.T3.S132, der Inhalt ist gleich

4.OTCW  Bargeldauszahlungen am Schalter

Eine Bargeldauszahlung mittels Formular von einem Konto. Hierzu zählen auch Bargeldauszah-

lungen, bei denen eine Karte nur zur Identifizierung des Zahlungsempfängers genutzt wird. Hier 

sind nur Bargeldauszahlungen von Konten, die der meldende Zahlungsdienstleister führt, zu 

melden (= reine Umwandlung von Buchgeld in Bargeld).

Beispiele: Bargeldabhebung am Schalter, automatische Kassentresore, am Schalter ausgegebene 

Karten für die einmalige Auszahlung, Sortenverkauf (Verkauf von Fremdwährung in bar mit 

Belastung des Kundenkontos)

Gegenbeispiele: Bargeldentsorgung bei der Bundesbank, Bargeldauszahlungen am Terminal 

(  1.PCW, 2.PCW, 3.PCW), Bargeldauszahlungen von Konten bei Fremdinstituten ( PMR 

(empf.))

Meldepflicht: Kontoführendes Institut, das den Schalter betreibt

Kennung ZVS bis 2021: ZVS 8: T41.S2, der Inhalt ist gleich.

4.OTCD  Bargeldeinzahlungen am Schalter

Eine Bargeldeinzahlung mittels Formular auf ein Konto. Hierzu zählen auch Bargeldeinzahlungen, 

bei denen eine Karte nur zur Identifizierung des Zahlers genutzt wird. Hier sind nur Bargeldeinzah-

lungen auf Konten, die der meldende Zahlungsdienstleister führt, zu melden (= reine Umwandlung 

von Bargeld in Buchgeld). 

Beispiele: Bareinzahlungen auf Sparkonten am Schalter, Nachttresoreinzahlungen, Sortenankauf 

(Ankauf von Fremdwährung in bar mit Gutschrift auf Konto des Kunden)

Gegenbeispiele: Befüllung eines Geldautomaten, Lieferung von Bargeld von der Bundesbank, 

Bargeldeinzahlungen am Terminal ( 1.PCD, 2.PCD, 3.PCD), „Drehscheiben-Modell“ für Einzah-

lungen von Geldern eigener Kunden bei der BBk, Bargeldeinzahlungen auf Konten bei Fremd-

instituten ( PMR)

Meldepflicht: Kontoführendes Institut, das den Schalter betreibt

Kennung ZVS bis 2021: ZVS 8: T42.S2, der Inhalt ist gleich.
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4.CADV  Bargeldauszahlungen an POS-Terminals

Transaktionen, bei denen der Karteninhaber in Verbindung mit einem Zahlungsvorgang zum Kauf 

von Waren oder Dienstleistungen mit Karte oder einem anderen Mittel an einem POS-Terminal 

Bargeld abheben kann (üblicherweise als 2Cash Back“ bezeichnet). Wenn Daten über Bargeld-

auszahlungen an POS-Terminals nicht von den Zahlungsinformationen für Waren oder Dienstleis-

tungen unterschieden werden können, werden diese als 2POS-Transaktionen (ohne E-Geld-Trans-

aktionen)“ (1.POS, 2.POS) gemeldet.

Beispiele: Barauszahlung an der Supermarktkasse („Cashback“)

Gegenbeispiele: Barauszahlung am POS-Terminal ohne Verbindung zu einem Einkauf,

Bargeldauszahlungen an POS-Terminals („Cash-Back“), sofern sie nicht vom Einkauf unterschieden 

werden können

Meldepflicht: Acquirer (für girocard: Händlerbank; Ausnahme: Netzbetreiber beim „Treuhand-

modell“)

Kennung ZVS bis 2021: ZVS 8: T41.S12, der Inhalt ist gleich.

 VII. Richtlinien zu den einzelnen Positionen des Meldeschemas 
  ZVS 9 „Transaktionen nach Instrument (gesendet)“

7.  Im Meldeschema ZVS 9 sind Anzahl und Wert von vierteljährlich gesendeten Transaktionen 

mit Nicht-Zahlungsdienstleistern zu melden.

8.  Zusammenhang mit ZVS 4: Es gelten die allgemeinen Erläuterungen zu ZVS 4.1 und 4.2, 

soweit anwendbar. Dies betrifft die Punkte 2-8 sowie 10-12.

9.  Zusammenhang mit Halbjahresdaten: Für alle Positionen, die auch in ZVS 4 enthalten sind, 

gilt, dass die Summe des 1. und 2. Quartals dem ersten Halbjahr entsprechen muss und die 

Summe des 3. und 4. Quartals der Summe des zweiten Halbjahres.

10.  Länderuntergliederung: Alle Transaktionen sind in einer Geo6-Ländergliederung, d. h. für 

jedes Land der Welt separat, zu melden. Eine Liste der Geo6-Länder ist in Anhang 1 zu den 

Meldeschemata zu finden. Der Anhang wird einmal jährlich aktualisiert. Die Liste weicht 

insofern vom ISO-Standard 3166 ab, als dass bestimmte Territorien nicht separat gemeldet 

werden, sondern den Ländern zugeordnet sind. Für kartengebundene Zahlungsvorgänge ist 

der Terminalstandort bzw. das Land der Verkaufsstelle zu melden.

11.  Händlerkategoriencode (MCC): Der Händlerkategoriencode (Merchant Category Code, 

MCC) ist eine vierstellige Nummer, die in ISO 18245 für Finanzdienstleistungen für Privat-

kunden genannt ist. Der Händlerkategoriencode dient zur Einstufung von Unternehmen nach 

Art der angebotenen Waren oder Dienstleistungen.
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  In der Untergliederung nach MCC sind Transaktionen für jeden MCC separat zu melden, 

sofern dieser dem Meldepflichtigen bekannt ist. Ist der MCC nicht bekannt, wird er nicht 

gemeldet. Die Liste der derzeit gültigen MCC ist in Anhang 2 zu den Meldeschemata zu 

finden. Die MCCs für Fluggesellschaften, Autovermietungen und Hotels werden in drei 

Sammelcodes zusammengefasst. So sind alle Transaktionen mit MCCs zwischen 3000 und 

3350 im Sammelcode G300 „Fluggesellschaften“, zwischen 3351 und 3500 im Sammelcode 

G335 „Autovermietungen“ und zwischen 3501 und 3999 im Sammelcode G350 „Hotels“ zu 

melden.

  Anhang 2 wird halbjährlich aktualisiert. Transaktionen für MCCs, die (noch) nicht in Anhang 

2 aufgeführt sind, sind unter dem Platzhaltercode „R999“ zu melden.

PCT  Überweisungen 

„Überweisung“ hat dieselbe Bedeutung wie in Artikel 4 Nummer 24 der Richtlinie (EU) 2015/2366 

(PSD2): ein „auf Aufforderung des Zahlers ausgelöster Zahlungsdienst zur Erteilung einer Gut-

schrift auf das Zahlungskonto des Zahlungsempfängers zulasten des Zahlungskontos des Zah-

lers in Ausführung eines oder mehrerer Zahlungsvorgänge durch den Zahlungsdienstleister, der 

das Zahlungskonto des Zahlers führt“. Überweisungen beinhalten sowohl alle SEPA (Single Euro 

Payments Area) -Überweisungen als auch alle Nicht-SEPA-Überweisungen.

Beispiele: Überweisung am Schalter, Überweisung im Online-Banking, Überweisung an Über-

weisungsterminals, Kauf von Fremdwährung mit Gutschrift auf einem Devisenkonto, Über-

weisungen von E-Geldkonten auf Konten mit IBAN, Überweisungen zur Verrechnung ausstehender 

Forderungen aus Transaktionen mit Kreditkarten (mit oder ohne Kreditfunktion), Überweisungen 

auf eigene Rechnung (Gehälter, Handwerkerrechnungen, Mieten), Cash Pooling / Cash Concen-

tration, Kontoüberträge

Gegenbeispiele: Kontogutschriften durch einfache Buchungen, An- / Verkauf von Fremdwährung 

in bar (Sorten) mit Belastung / Gutschrift auf Konto, Target2-Transaktionen, wenn sie nicht im 

Auftrag eines Nicht-ZDL getätigt werden, Bareinzahlungen auf ein Konto unter Verwendung eines 

Bankformulars, Überweisungen eines ZDLs auf das eigene Bundesbankkonto

Meldepflicht: Überweisung auslösendes Institut; Ausnahme für über Zahlungsauslösedienste aus-

gelöste Überweisungen: kontoführendes Institut

Kennung ZVS bis 2021: T2.I21; der Inhalt ist gleich.

PCT.2  Elektronisch ausgelöst

Jede Überweisung, die der Zahler elektronisch in Auftrag gibt und die damit den Bestimmungen 

der Richtlinie  (EU) 2015/2366 (PSD2) zu elektronischen Zahlungsvorgängen unterliegen, z. B. 

grundsätzliche Pflicht zur starken Kundenauthentifizierung.

Elektronisch ausgelöste Überweisungen sind weiter danach aufzuschlüsseln, ob sie über einen 

Fernzugang (PCT.2.R) oder nicht über einen Fernzugang (PCT.2.NR) ausgelöst wurden. Da sich die 

Unterkategorien gegenseitig ausschließen, entspricht die Summe der Unterkategorien den elek-

tronischen Überweisungen insgesamt.
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Summe der Positionen: PCT.2.R, PCT.2.NR

Gegenbeispiele: eingereichte Datenträger mit unterschriebenem Auftrag, Überweisung per Tele-

fon oder Brief (MOTO), Überweisung per Telefon mit Interactive Voice Reception

Meldepflicht: Überweisung auslösendes Institut; Ausnahme für über Zahlungsauslösedienste aus-

gelöste Überweisungen: kontoführendes Institut

Kennung ZVS bis 2021: T2.I212; der Inhalt hat sich geändert.

PCT.2.R  Über einen Fernzugang

In dieser Kategorie enthalten sind alle als Fernzahlungsvorgang ausgelösten elektronischen Über-

weisungen. Erläuterungen zu „Fernzahlungsvorgang“ sind im allgemeinen Teil zu ZVS 4 (S. 11.29) 

zu finden.

Beispiele: initiiert über das Onlinebanking im Webbrowser, initiiert per Banking App des Zahlungs-

dienstleisters auf einem Mobilgerät, von Zahlungsauslösediensten über das Onlinebanking des 

Kunden ausgelöste Überweisungen, Überweisungen eines Zahlungsdienstleisters im eigenen 

Namen, über mobile Zahlungslösungen ausgelöste Überweisungen (z. B. GooglePay, ApplePay, 

Payback, giropay X/ Paydirekt...)

Gegenbeispiele: Überweisungsauftrag an einem Überweisungsterminal, am POS-Terminal aus-

gelöste Überweisung

Meldepflicht: Überweisung auslösendes Institut; Ausnahme für über Zahlungsauslösedienste aus-

gelöste Überweisungen: kontoführendes Institut

PCT.2.NR  Nicht über einen Fernzugang

In dieser Kategorie sind alle elektronischen Überweisungen enthalten, die nicht als Fernzahlung 

ausgelöst wurden. Erläuterungen zu „Fernzahlungsvorgang“ sind im allgemeinen Teil zu ZVS 4 

(S. 11.29) zu finden.

Beispiele: Überweisungsauftrag an einem Überweisungsterminal, am POS-Terminal ausgelöste 

Überweisung

Gegenbeispiele: QR-Code-basierte Überweisung

Meldepflicht: Überweisung auslösendes Institut

PDD  Lastschriften

„Lastschrift“ hat dieselbe Bedeutung wie in Artikel 4 Nummer 23 der Richtlinie (EU) 2015/2366 

(PSD2): ein „Zahlungsdienst zur Belastung des Zahlungskontos des Zahlers, wenn ein Zahlungsvor-

gang vom Zahlungsempfänger aufgrund der Zustimmung des Zahlers gegenüber dem Zahlungs-

empfänger, dessen Zahlungsdienstleister oder seinem eigenen Zahlungsdienstleister ausgelöst 

wird“.



Deutsche Bundesbank
Statistik Richtlinien

Januar 2024
11.89

Zahlungs-
verkehrs-
statistik

Sowohl einmalige als auch wiederkehrende Lastschriften sind zu erfassen. Bei wiederkehrenden 

Lastschriften wird jede einzelne Lastschrift als eine Transaktion gezählt. 

Beispiele: Einzug von Versicherungsbeiträgen, Energieversorgerrechnung, Telefonrechnung; Zah-

lungen zur Abwicklung von Abrechnungen von Kreditkarten mit und ohne Kreditfunktion, karten-

induzierte Lastschriften (EuroELV), Lastschriften zur Verrechnung ausstehender Forderungen aus 

Transaktionen mit Kreditkarten (mit und ohne Kreditfunktion)

Gegenbeispiele: Kontobelastungen durch einfache Buchungen, Barauszahlungen von einem 

Konto unter Verwendung eines Bankformulars

Meldepflicht: erste Inkassostelle (ZDL des Zahlungsempfängers, der die Lastschrift einreicht), bzw. 

erster ZDL in der Transaktionskette

Kennung ZVS bis 2021: T2.I22; der Inhalt ist gleich.

PCP  Kartengebundene Zahlungsvorgänge mit von inländischen Zahlungsdienstleistern 
ausgegebenen kartengebundenen Zahlungsinstrumenten (ohne Karten, die nur 
eine E-Geldfunktion bieten)]

„Kartengebundener Zahlungsvorgang“ hat dieselbe Bedeutung wie in Artikel 2 Nummer 7 der Ver-

ordnung (EU) 2015/751: „eine Dienstleistung, die auf der Infrastruktur und den Geschäftsregeln 

eines Kartenzahlverfahrens beruht, um mit Hilfe einer Karte oder eines Telekommunikations-, 

Digital- oder IT-Geräts oder einer entsprechenden Software eine Zahlung auszuführen, wenn sich 

daraus eine Debit- oder eine Kreditkartentransaktion ergibt. Nicht als kartengebundene Zahlungs-

vorgänge zu betrachten sind Vorgänge, die an andere Arten von Zahlungsdiensten geknüpft sind“.

Alle mit einem kartengebundenen Zahlungsinstrument ausgelösten Zahlungsvorgänge werden 

hier erfasst, d. h.

–  alle Transaktionen, bei denen Acquirer und Emittent des kartengebundenen Zahlungsinstru-

ments/-vorgangs verschiedene Stellen sind und

–  alle Transaktionen, bei denen Acquirer und Emittent des kartengebundenen Zahlungsinstru-

ments/-vorgangs dieselbe Stelle sind. 

Für die Ländergliederung ist das Land der Verkaufsstelle bzw. der Terminalstandort ausschlag-

gebend.

Beispiele: Enthält PCP.2; telefonische oder postalische Bezahlung im Versandhandel, Imprinter, 

„paper voucher“ als Kartenersatz

Gegenbeispiele: E-Geld-Zahlungsvorgänge mit Karte; Bargeldabhebungen und -einzahlungen am 

Geldautomaten, Überweisungen am Bankautomaten und Bargeldauszahlungen an POS-Terminals 

(„Cashback“), bei denen sich der Kunde mit Karte authentifiziert hat, Kartengutschriften (nur halb-

jährlich zu melden unter ZVS 4.1 POT)

Meldepflicht: Kartenemittent
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Kennung ZVS bis 2021: T1.I12; der Inhalt ist gleich.

PCP.2  Elektronisch ausgelöst

Kartenzahlungen, die an einem EFTPOS-Terminal, Bankautomaten oder anderen physischen 

Terminal, das eine elektronische Zahlungsauslösung ermöglicht, oder durch elektronische Daten-

übermittlung über einen Fernzugang ausgelöst werden.

Diese Position ist nach der Auslösemethode „über einen Fernzugang“ oder „nicht über einen Fern-

zugang“ weiter aufzuschlüsseln.

Summe der Positionen: PCP.2.R, PCP.2.NR

Gegenbeispiele: Kartenzahlungen mit Imprinter; telefonische oder postalische im Versandhandel, 

karteninduzierte Lastschrift (EuroELV)

Meldepflicht: Kartenemittent

PCP.2.R  Über einen Fernzugang

In dieser Position sind alle als Fernzahlungsvorgang ausgelösten elektronischen Kartenzahlungen 

zu melden. Erläuterungen zu „Fernzahlungsvorgang“ sind im allgemeinen Teil zu ZVS 4 (S. 11.29) 

zu finden.

Beispiele: Kartenzahlung im Internet

Gegenbeispiele: Kartenzahlung am POS, kontaktlose Kartenzahlungen am POS, Kartenzahlung 

am POS mit Mobilgerät (Wallet), Kartenzahlungen am POS mit Unterschrift, entweder auf einem 

Beleg oder Unterschriftenpad

Meldepflicht: Kartenemittent 

Kennung ZVS bis 2021: PCP.2.R ist eine Teilmenge der bisherigen Position T1.I12.S3.

PCP.2.R.MCC  Händlerkategoriencode (MCC)

Die als Fernzahlung ausgelösten Kartenzahlungen sind, sofern verfügbar, nach Händlerkategorien-

code (MCC) zu gliedern. Erläuterungen zu MCC sind im allgemeinen Teil zu ZVS 9 zu finden.

Gegenbeispiele: Kartenzahlungen, bei denen kein MCC enthalten/ verfügbar ist

Meldepflicht: Kartenemittent

PCP.2.NR  Nicht über einen Fernzugang

In dieser Position sind alle nicht als Fernzahlungsvorgang ausgelösten elektronischen Kartenzah-

lungen zu melden. Erläuterungen zu „Fernzahlungsvorgang“ sind im allgemeinen Teil zu ZVS 4 

(S. 11.29) zu finden.
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Beispiele: Kartenzahlung am POS, kontaktlose Kartenzahlungen am POS, Kartenzahlung am POS 

mit Mobilgerät (Wallet), Kartenzahlungen am POS mit Unterschrift, entweder auf einem Beleg 

oder Unterschriftenpad

Gegenbeispiele: Kartenzahlung im Internet

Meldepflicht: Kartenemittent

PCP.2.NR.MCC  Händlerkategoriencode (MCC)

Die nicht über einen Fernzugang ausgelösten Kartenzahlungen sind, sofern verfügbar, nach Händ-

lerkategoriencode (MCC) zu gliedern. Erläuterungen zu MCC sind im allgemeinen Teil zu ZVS 9 

zu finden.

Gegenbeispiele: Kartenzahlungen, bei denen kein MCC enthalten/verfügbar ist; Bargeldabhe bun-

gen (bspw. in MCC 6010 und 6011 enthalten)

Meldepflicht: Kartenemittent

PEM  E-Geld-Zahlungsvorgänge mit von inländischen Zahlungsdienstleistern 
ausgegebenem E-Geld

Diese Position umfasst Zahlungsvorgänge, die mit E-Geld durchgeführt werden. Der Begriff 

„E-Geld“ hat dieselbe Bedeutung wie in Artikel  2 Nummer  2 der Richtlinie  2009/110/EG und 

bezeichnet einen elektronisch, darunter auch magnetisch, gespeicherten monetären Wert in Form 

einer Forderung gegenüber dem Emittenten, der gegen Zahlung eines Geldbetrages ausgestellt 

wird, um damit Zahlungsvorgänge durchzuführen und der auch von anderen natürlichen oder 

juristischen Personen als dem E-Geld-Emittenten angenommen wird.

Beispiele: Zahlungen mit Prepaidkarten, bei denen das Guthaben als E-Geld gilt, z. B. BasicCards

Gegenbeispiele: Überweisungen und Lastschriften, die von einem E-Geldkonto ausgehen, aber in 

Form von Buchgeld beim Empfänger ankommen.

Meldepflicht: ZDL des Zahlungspflichtigen/-empfängers, der die E-Geldzahlung ausgelöst hat

Kennung ZVS bis 2021: T3; der Inhalt ist gleich.

PCH  Schecks

Hier sind alle Schecks im Sinne des Scheckgesetzes (einschl. Bankschecks sowie sonstiger Bar-

schecks) aufzuführen. Gesendete Schecktransaktionen werden auf der Seite des Zahlungsemp-

fängers gezählt; sie werden also vom erstbeauftragten Zahlungsdienstleister (in der Regel erste 

Inkassostelle) erfasst, der den Einzug in die Wege leitet.

Beispiele: Bankschecks, Bargeldabhebungen gegen Scheckvorlage
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Gegenbeispiele: ausgegebene Schecks, die nicht eingelöst wurden; Bargeldabhebungen unter 

Verwendung von Formularen

Meldepflicht: Kontoführende Stelle des Begünstigten

Kennung ZVS bis 2021: T0.I23; der Inhalt ist gleich.
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Name des Zahlungsdienstleisters1 (ZDL):
Art des ZDL's:

Ort:

Leitzahl:

Ansprechperson:

Telefon:

E-Mail:

Meldeperiode:

Angaben zum Meldeinstitut

2 „Kreditinstitut“ hat dieselbe Bedeutung wie in Artikel 1 (1) a) der Richtlinie (EU) 2015/2366.

Kreditinstitut2

1 „Zahlungsdienstleister“ hat dieselbe Bedeutung wie in Artikel 1 (1) a) bis f) der Richtlinie (EU) 2015/2366.

Viertel- und Halbjährliche Zahlungsverkehrsstatistik

gemäß Anordnung der Deutschen Bundesbank vom 27. April 2021

(Bundesbank-Mitteilung Nr. 8001/2021, Veröffentlichung

im Bundesanzeiger (Amtlicher Teil) vom 16. Juni 2021)
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AT Österreich
BE Belgien
BG Bulgarien
CY Zypern
CZ Tschechien
DE Deutschland
DK Dänemark
EE Estland
ES Spanien
FI Finnland (inkl. Aland (AX))

FR

Frankreich (inkl. Saint-Barthélemy (BL), Französisch-Guayana (GF), 
Guadeloupe (GP), Monaco (MC), Saint-Martin ( französischer Teil) (MF), 
Martinique (MQ), Saint-Pierre und Miquelon (PM), Réunion (RE) und 
Mayotte (YT))

GR Griechenland
HR Kroatien
HU Ungarn
IE Irland
IS Island
IT Italien
LI Liechtenstein
LT Litauen
LU Luxemburg
LV Lettland
MT Malta
NL Niederlande
NO Norwegen
PL Polen
PT Portugal
RO Rumänien
SE Schweden
SI Slowenien
SK Slowakische Republik

W0 Sammelposition Welt insgesamt
G1 Sammelposition Länder außerhalb des EWR

Länder des EWR

Geographische Untergliederung (Stand 25.01.2022)

Anhang 1.1 Viertel- und Halbjährliche 
 Zahlungsverkehrsstatistik



AD Andorra
AE Vereinigte Arabische Emirate
AF Afghanistan
AG Antigua und Barbuda
AI Anguilla
AL Albanien
AM Armenien
AO Angola
AQ Antarktis
AR Argentinien
AS Amerikanisch-Samoa
AU Australien
AW Aruba
AZ Aserbaidschan
BA Bosnien und Herzegowina
BB Barbados
BD Bangladesch
BF Burkina Faso
BH Bahrain
BI Burundi
BJ Benin
BM Bermuda
BN Brunei
BO Bolivien
BQ Bonaire, Saba, Sint Eustatius
BR Brasilien
BS Bahamas
BT Bhutan
BV Bouvetinsel
BW Botswana
BY Weißrussland (Belarus)
BZ Belize
CA Kanada
CC Kokosinseln
CD Demokratische Republik Kongo
CF Zentralafrikanische Republik
CG Republik Kongo
CH Schweiz
CI Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire)
CK Cookinseln
CL Chile
CM Kamerun
CN Volksrepublik China
CO Kolumbien
CR Costa Rica
CU Kuba
CV Kap Verde (Cabo Verde)
CW Curaçao
CX Weihnachtsinsel
DJ Dschibuti
DM  Dominica
DO Dominikanische Republik
DZ Algerien
EC Ecuador
EG Ägypten
EH Westsahara

Länder außerhalb des EWR

Geographische Untergliederung (Stand 25.01.2022)

Anhang 1.2 Vierteljährliche 
 Zahlungsverkehrsstatistik



ER Eritrea
ET Äthiopien
FJ Fidschi
FK Falklandinseln
FM Mikronesien
FO Färöer
GA Gabun
GB Vereinigtes Konigreich (Großbritannien und Nordirland)
GD Grenada
GE Georgien
GG Guernsey (Kanalinsel)
GH Ghana
GI Gibraltar
GL Grönland
GM Gambia
GN Guinea
GQ Äquatorialguinea
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln
GT Guatemala
GU Guam
GW Guinea-Bissau
GY Guyana
HK Hongkong
HM Heard und McDonaldinseln
HN Honduras
HT Haiti
ID Indonesien
IL Israel
IM Isle of Man
IN Indien
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean
IQ Irak
IR Iran
JE Jersey (Kanalinsel)
JM Jamaika
JO Jordanien
JP Japan
KE Kenia
KG Kirgisistan
KH Kambodscha
KI Kiribati
KM Komoren
KN St. Kitts und Nevis
KP Nordkorea
KR Südkorea
KW Kuwait
KY Cayman Islands (Kaimaninseln)
KZ Kasachstan
LA Laos
LB Libanon
LC St. Lucia
LK Sri Lanka
LR Liberia
LS Lesotho
LY Libyen
MA Marokko
MD Moldau (Moldawien)
ME Montenegro
MG Madagaskar
MH Marshallinseln



MK Nordmazedonien
ML Mali
MM Myanmar (Burma)
MN Mongolei
MO Macau
MP Nördliche Marianen
MR Mauretanien
MS Montserrat
MU Mauritius
MV Malediven
MW Malawi
MX Mexiko
MY Malaysia
MZ Mosambik
NA Namibia
NC Neukaledonien
NE Niger
NF Norfolkinsel
NG Nigeria
NI Nicaragua
NP Nepal
NR Nauru
NU Niue
NZ Neuseeland
OM Oman
PA Panama
PE Peru
PF Franzosisch-Polynesien
PG Papua-Neuguinea
PH Philippinen
PK Pakistan
PN Pitcairninseln
PS Palästina
PW Palau
PY Paraguay
QA Katar
RS Serbien (inkl.Kosovo)
RU Russland
RW Ruanda
SA Saudi-Arabien
SB Salomonen
SC Seychellen
SD Sudan
SG Singapur
SH St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha
SJ Spitzbergen und Jan Mayen
SL Sierra Leone
SM San Marino
SN Senegal
SO Somalia
SR Suriname
SS Südsudan
ST São Tomé und Príncipe
SV El Salvador
SX Sint Maarten
SY Syrien
SZ Eswatini
TC Turks- und Caicosinseln
TD Tschad
TF Französische Süd- und Antarktisgebiete



TG Togo
TH Thailand
TJ Tadschikistan
TK Tokelau
TL Timor-Leste
TM Turkmenistan
TN Tunesien
TO Tonga
TR Türkei
TT Trinidad und Tobago
TV Tuvalu
TW Taiwan
TZ Tansania
UA Ukraine
UG Uganda
UM United States Minor Outlying Islands
US Vereinigte Staaten von Amerika (inkl. Puerto Rico (PR))
UY Uruguay
UZ Usbekistan
VA Vatikanstadt
VC St. Vincent und die Grenadinen
VE Venezuela
VG Britische Jungferninseln
VI Amerikanische Jungferninseln
VN Vietnam
VU Vanuatu
WF Wallis und Futuna
WS Samoa
YE Jemen
ZA Südafrika
ZM Sambia
ZW Simbabwe



Anhang 2.1 Halbjährliche
Zahlungsverkehrsstatistik

S. 1/15

Code Name

_Z Ohne Zuordnung, verwendetes System unbekannt, nicht-SEPA Transaktionen 
(Überweisungen oder Lastschriften, inkl. Target2, Kartenzahlungen)

ONUS alle internen Übertragungen (Überweisungen oder Lastschriften, ohne 
Verwendung eines externen Zahlungssystems)

CTS_ALL Überweisungen
CTS_SEPA SEPA Überweisungen
CTS_SEPAI SEPA Instant Überweisungen

DDS_ALL Lastschriften
DDS_SEPAC SEPA Core Lastschriften
DDS_SEPAB SEPA B2B Lastschriften

PCS_ALL Kartenzahlungen
PCS_VISA Kartenscheme VISA (inkl. V PAY)

PCS_MCRD Kartenscheme MASTERCARD (inkl. Maestro)
PCS_DINE Kartenscheme Diners
PCS_AMEX Kartenscheme American Express
PCS_CUP Kartenscheme China Union Pay
PCS_DISC Kartenscheme Discover
PCS_JCB Kartenscheme JCB
PCS_DE_1 Kartenscheme girocard
PCS_BE_1 Bancontact
PCS_IT_1 BANCOMAT
PCS_MT_1 Cashlink MALTA
PCS_PT_1 MB
PCS_PT_2 Rede privada
PCS_SI_1 KARANTA

… noch zu ergänzen

* Fehlende Zahlungssysteme oder Kartenschemes bitte an ZVStatistik@Bundesbank.de melden.

Zahlungssysteme und Kartenschemes (Stand 25.01.2022) *

Anhang 2.1 Halbjährliche 
 Zahlungsverkehrsstatistik
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S. 1/15

Code Name

_Z Ohne Zuordnung, verwendetes System unbekannt, nicht-SEPA Transaktionen 
(Überweisungen oder Lastschriften, inkl. Target2, Kartenzahlungen)

ONUS alle internen Übertragungen (Überweisungen oder Lastschriften, ohne 
Verwendung eines externen Zahlungssystems)

CTS_ALL Überweisungen
CTS_SEPA SEPA Überweisungen
CTS_SEPAI SEPA Instant Überweisungen

DDS_ALL Lastschriften
DDS_SEPAC SEPA Core Lastschriften
DDS_SEPAB SEPA B2B Lastschriften

PCS_ALL Kartenzahlungen
PCS_VISA Kartenscheme VISA (inkl. V PAY)

PCS_MCRD Kartenscheme MASTERCARD (inkl. Maestro)
PCS_DINE Kartenscheme Diners
PCS_AMEX Kartenscheme American Express
PCS_CUP Kartenscheme China Union Pay
PCS_DISC Kartenscheme Discover
PCS_JCB Kartenscheme JCB
PCS_DE_1 Kartenscheme girocard
PCS_BE_1 Bancontact
PCS_IT_1 BANCOMAT
PCS_MT_1 Cashlink MALTA
PCS_PT_1 MB
PCS_PT_2 Rede privada
PCS_SI_1 KARANTA

… noch zu ergänzen

* Fehlende Zahlungssysteme oder Kartenschemes bitte an ZVStatistik@Bundesbank.de melden.

Zahlungssysteme und Kartenschemes (Stand 25.01.2022) *

Annex 2.2 Quarterly
payments statistics

Code Beschreibung
G300 Airlines (codes between 3000 and 3350)
G335 Car rentals (codes between 3351 and 3500)
G350 Hotels (codes between 3501 and 3999)
R999 MCCs, not listed separately nor included in the groupcodes
742 Veterinary services
743 Wine producers
744 Champagne producers
763 Agricultural Cooperatives
780 Landscaping and horticultural services
1353 Dia (Spain)-Hypermarkets of Food
1406 H&M Moda (Spain)-Retail Merchants
1520 General contractors — residential and commercial
1711 Heating, plumbing and air-conditioning contractors
1731 Electrical contractors
1740 Masonry, stonework, tile setting, plastering and insulation contractors
1750 Carpentry contractors
1761 Roofing, siding and sheet metal work contractors
1771 Concrete work contractors
1799 Special trade contractors — not elsewhere classified
2741 Miscellaneous publishing and printing services
2791 Typesetting, platemaking and related services
2842 Speciality cleaning, polishing and sanitation preparations
4011 Railroads
4111 Local and suburban commuter passenger transportation, including ferries
4112 Passenger railways
4119 Ambulance Services
4121 Taxi-cabs and limousines
4131 Bus Lines
4214 Motor freight carriers and trucking — local and long distance, moving and storage companies 

and local delivery
4215 Courier services — air and ground and freight forwarders
4225 Public warehousing and storage — farm products, refrigerated goods and household goods
4411 Steamships and cruise lines
4457 Boat Rentals and Leasing
4468 Marinas, marine service and supplies
4511 Airlines and Air Carriers (Not Elsewhere Classified)
4582 Airports, Flying Fields, and Airport Terminals
4722 Travel agencies and tour operators
4723 Package Tour Operators – Germany Only
4784 Tolls and bridge fees
4789 Transportation services — not elsewhere classified
4812 Telecommunication equipment and telephone sales
4813 Key-entry Telecom Merchant providing single local and long-distance phone calls using a central 

access number in a non–face-to-face environment using key entry
4814 Telecommunication services, including local and long distance calls, credit card calls, calls 

through use of magnetic stripe reading telephones and faxes
4815 Monthly summary telephone charges
4816 Computer network/information services
4821 Telegraph services
4829 Wire transfers and money orders

Merchant Category Codes (MCC) (Stand 25.01.2022)
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Annex 2.2 Quarterly
payments statistics

4899 Cable and other pay television services
4900 Utilities — electric, gas, water and sanitary
5013 Motor vehicle supplies and new parts
5021 Office and commercial furniture
5039 Construction materials — not elsewhere classified
5044 Office, photographic, photocopy and microfilm equipment
5045 Computers, computer peripheral equipment — not elsewhere classified
5046 Commercial equipment — not elsewhere classified
5047 Dental/laboratory/medical/ophthalmic hospital equipment and supplies
5051 Metal service centres and offices
5065 Electrical parts and equipment
5072 Hardware equipment and supplies
5074 Plumbing and heating equipment and supplies
5085 Industrial supplies — not elsewhere classified
5094 Precious stones and metals, watches and jewellery
5099 Durable goods — not elsewhere classified
5111 Stationery, office supplies and printing and writing paper
5122 Drugs, drug proprietors
5131 Piece goods, notions and other dry goods
5137 Men’s, women’s and children’s uniforms and commercial clothing
5139 Commercial footwear
5169 Chemicals and allied products — not elsewhere classified
5172 Petroleum and petroleum products
5192 Books, Periodicals and Newspapers
5193 Florists’ supplies, nursery stock and flowers
5198 Paints, varnishes and supplies
5199 Non-durable goods — not elsewhere classified
5200 Home supply warehouse outlets
5211 Lumber and building materials outlets
5231 Glass, paint and wallpaper shops
5251 Hardware shops
5261 Lawn and garden supply outlets, including nurseries
5271 Mobile home dealers
5299 Warehouse Club Gas
5300 Wholesale clubs
5309 Duty-free shops
5310 Discount shops
5311 Department stores
5331 Variety stores
5333 Hypermarkets of food
5399 Miscellaneous general merchandise
5411 Groceries and supermarkets
5422 Freezer and locker meat provisioners
5441 Candy, nut and confectionery shops
5451 Dairies
5462 Bakeries
5499 Miscellaneous food shops — convenience and speciality retail outlets
5511 Car and truck dealers (new and used) sales, services, repairs, parts and leasing
5521 Car and truck dealers (used only) sales, service, repairs, parts and leasing
5531 Auto Store
5532 Automotive Tire Stores
5533 Automotive Parts and Accessories Stores
5541 Service stations (with or without ancillary services)
5542 Automated Fuel Dispensers
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Annex 2.2 Quarterly
payments statistics

4899 Cable and other pay television services
4900 Utilities — electric, gas, water and sanitary
5013 Motor vehicle supplies and new parts
5021 Office and commercial furniture
5039 Construction materials — not elsewhere classified
5044 Office, photographic, photocopy and microfilm equipment
5045 Computers, computer peripheral equipment — not elsewhere classified
5046 Commercial equipment — not elsewhere classified
5047 Dental/laboratory/medical/ophthalmic hospital equipment and supplies
5051 Metal service centres and offices
5065 Electrical parts and equipment
5072 Hardware equipment and supplies
5074 Plumbing and heating equipment and supplies
5085 Industrial supplies — not elsewhere classified
5094 Precious stones and metals, watches and jewellery
5099 Durable goods — not elsewhere classified
5111 Stationery, office supplies and printing and writing paper
5122 Drugs, drug proprietors
5131 Piece goods, notions and other dry goods
5137 Men’s, women’s and children’s uniforms and commercial clothing
5139 Commercial footwear
5169 Chemicals and allied products — not elsewhere classified
5172 Petroleum and petroleum products
5192 Books, Periodicals and Newspapers
5193 Florists’ supplies, nursery stock and flowers
5198 Paints, varnishes and supplies
5199 Non-durable goods — not elsewhere classified
5200 Home supply warehouse outlets
5211 Lumber and building materials outlets
5231 Glass, paint and wallpaper shops
5251 Hardware shops
5261 Lawn and garden supply outlets, including nurseries
5271 Mobile home dealers
5299 Warehouse Club Gas
5300 Wholesale clubs
5309 Duty-free shops
5310 Discount shops
5311 Department stores
5331 Variety stores
5333 Hypermarkets of food
5399 Miscellaneous general merchandise
5411 Groceries and supermarkets
5422 Freezer and locker meat provisioners
5441 Candy, nut and confectionery shops
5451 Dairies
5462 Bakeries
5499 Miscellaneous food shops — convenience and speciality retail outlets
5511 Car and truck dealers (new and used) sales, services, repairs, parts and leasing
5521 Car and truck dealers (used only) sales, service, repairs, parts and leasing
5531 Auto Store
5532 Automotive Tire Stores
5533 Automotive Parts and Accessories Stores
5541 Service stations (with or without ancillary services)
5542 Automated Fuel Dispensers

Annex 2.2 Quarterly
payments statistics

5551 Boat Dealers
5552 Electric Vehicle Charging
5561 Camper, recreational and utility trailer dealers
5571 Motorcycle shops and dealers
5592 Motor home dealers
5598 Snowmobile dealers
5599 Miscellaneous automotive, aircraft and farm equipment dealers — not elsewhere classified
5611 Men’s and boys’ clothing and accessory shops
5621 Women’s ready-to-wear shops
5631 Women’s accessory and speciality shops
5641 Children’s and infants’ wear shops
5651 Family clothing shops
5655 Sports and riding apparel shops
5661 Shoe shops
5681 Furriers and fur shops
5691 Men’s and women’s clothing shops
5697 Tailors, seamstresses, mending and alterations
5698 Wig and toupee shops
5699 Miscellaneous apparel and accessory shops
5712 Furniture, home furnishings and equipment shops and manufacturers, except appliances
5713 Floor covering services
5714 Drapery, window covering and upholstery shops
5715 Alcoholic beverage wholesalers
5718 Fireplaces, fireplace screens and accessories shops
5719 Miscellaneous home furnishing speciality shops
5722 Household appliance shops
5732 Electronics shops
5733 Music shops — musical instruments, pianos and sheet music
5734 Computer software outlets
5735 Record shops
5811 Caterers
5812 Eating places and restaurants
5813 Drinking places (alcoholic beverages) — bars, taverns, night-clubs, cocktail lounges and 

discothèques
5814 Fast food restaurants
5815 Digital Goods Media – Books, Movies, Music
5816 Digital Goods – Games
5817 Digital Goods – Applications (Excludes Games)
5818 Digital Goods – Large Digital Goods Merchant
5912 Drug stores and pharmacies
5921 Package shops — beer, wine and liquor
5931 Used merchandise and second-hand shops
5932 Antique Shops – Sales, Repairs, and Restoration Services
5933 Pawn shops
5935 Wrecking and salvage yards
5937 Antique Reproductions
5940 Bicycle Shops – Sales and Service
5941 Sporting goods shops
5942 Book Stores
5943 Stationery, office and school supply shops
5944 Jewellery, watch, clock and silverware shops
5945 Hobby, toy and game shops
5946 Camera and photographic supply shops
5947 Gift, card, novelty and souvenir shops
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Annex 2.2 Quarterly
payments statistics

5948 Luggage and leather goods shops
5949 Sewing, needlework, fabric and piece goods shops
5950 Glassware and crystal shops
5960 Direct marketing — insurance services
5961 Mail Order Houses Including Catalog Order Stores
5962 Telemarketing — travel-related arrangement services
5963 Door-to-door sales
5964 Direct marketing — catalogue merchants
5965 Direct marketing — combination catalogue and retail merchants
5966 Direct marketing — outbound telemarketing merchants
5967 Direct marketing — inbound telemarketing merchants
5968 Direct marketing — continuity/subscription merchants
5969 Direct marketing/direct marketers — not elsewhere classified
5970 Artist’s Supply and Craft Shops
5971 Art Dealers and Galleries
5972 Stamp and coin shops
5973 Religious goods and shops
5974 Rubber Stamp Store
5975 Hearing aids — sales, service and supplies
5976 Orthopaedic goods and prosthetic devices
5977 Cosmetic Stores
5978 Typewriter outlets — sales, service and rentals
5983 Fuel dealers — fuel oil, wood, coal and liquefied petroleum
5992 Florists
5993 Cigar shops and stands
5994 Newsagents and news-stands
5995 Pet shops, pet food and supplies
5996 Swimming pools — sales, supplies and services
5997 Electric razor outlets — sales and service
5998 Tent and awning shops
5999 Miscellaneous and speciality retail outlets
6010 Financial institutions — manual cash disbursements
6011 Financial institutions — automated cash disbursements
6012 Financial institutions — merchandise and services
6050 Quasi Cash—Customer Financial Institution
6051 Non-financial institutions — foreign currency, money orders (not wire transfer), scrip and 

travellers’ checks
6211 Securities — brokers and dealers
6300 Insurance sales, underwriting and premiums
6381 Insurance–Premiums
6399 Insurance, Not Elsewhere Classified ( no longer valid for first presentment work)
6513 Real Estate Agents and Managers
6529 Remote Stored Value Load — Member Financial Institution
6530 Remove Stored Value Load — Merchant
6532 Payment Transaction—Customer Financial Institution
6533 Payment Transaction—Merchant
6535 Value Purchase–Member Financial Institution
6536 MoneySend Intracountry
6537 MoneySend Intercountry
6538 MoneySend Funding
6539 Funding Transaction (Excluding MoneySend)
6540 Non-Financial Institutions – Stored Value Card Purchase/Load
6611 Overpayments
6760 Savings Bonds
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Annex 2.2 Quarterly
payments statistics

7011 Lodging — hotels, motels and resorts
7012 Timeshares
7032 Sporting and recreational camps
7033 Trailer parks and camp-sites
7210 Laundry, cleaning and garment services
7211 Laundry services — family and commercial
7216 Dry cleaners
7217 Carpet and upholstery cleaning
7221 Photographic studios
7230 Barber and Beauty Shops
7251 Shoe repair shops, shoe shine parlours and hat cleaning shops
7261 Funeral services and crematoriums
7273 Dating and escort services
7276 Tax preparation services
7277 Counselling services — debt, marriage and personal
7278 Buying and shopping services and clubs
7280 Hospital Patient-Personal Funds Withdrawal
7295 Babysitting Services
7296 Clothing rentals — costumes, uniforms and formal wear
7297 Massage parlours
7298 Health and beauty spas
7299 Miscellaneous personal services — not elsewhere classified
7311 Advertising Services
7321 Consumer credit reporting agencies
7322 Debt collection agencies
7332 Blueprinting and Photocopying Services
7333 Commercial photography, art and graphics
7338 Quick copy, reproduction and blueprinting services
7339 Stenographic and secretarial support services
7342 Exterminating and disinfecting services
7349 Cleaning, maintenance and janitorial services
7361 Employment agencies and temporary help services
7372 Computer programming, data processing and integrated systems design services
7375 Information retrieval services
7379 Computer maintenance and repair services — not elsewhere classified
7392 Management, consulting and public relations services
7393 Detective  agencies,  protective  agencies  and  security  services,  including  armoured  cars  

and guard dogs
7394 Equipment, tool, furniture and appliance rentals and leasing
7395 Photofinishing laboratories and photo developing
7399 Business services — not elsewhere classified
7511 Truck Stop
7512 Automobile Rental Agency—not elsewhere classified
7513 Truck and utility trailer rentals
7519 Motor home and recreational vehicle rentals
7523 Parking lots and garages
7524 Express Payment Service Merchants–Parking Lots and Garages
7531 Automotive Body Repair Shops
7534 Tyre retreading and repair shops
7535 Automotive Paint Shops
7538 Automotive Service Shops (Non-Dealer)
7539 Automotive Service Shops (Spain) - Other Merchant Categories
7542 Car washes
7549 Towing services
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Annex 2.2 Quarterly
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7622 Electronics repair shops
7623 Air Conditioning and Refrigeration Repair Shops
7629 Electrical and small appliance repair shops
7631 Watch, clock and jewellery repair shops
7641 Furniture reupholstery, repair and refinishing
7692 Welding services
7699 Miscellaneous repair shops and related services
7800 Government-Owned Lotteries (US Region only)
7801 Government Licensed On-Line Casinos (On-Line Gambling) (US Region only)
7802 Government-Licensed Horse/Dog Racing (US Region only)
7829 Motion picture and video tape production and distribution
7832 Motion picture theatres
7833 Express Payment Service — Motion Picture Theater
7841 Video tape rentals
7911 Dance halls, studios and schools
7922 Theatrical producers (except motion pictures) and ticket agencies
7929 Bands, Orchestras, and Miscellaneous Entertainers (Not Elsewhere Classified)
7932 Billiard and Pool Establishments
7933 Bowling Alleys
7941 Commercial sports, professional sports clubs, athletic fields and sports promoters
7991 Tourist attractions and exhibits
7992 Public golf courses
7993 Video amusement game supplies
7994 Video game arcades and establishments
7995 Betting, including Lottery Tickets, Casino Gaming Chips, Off-Track Betting, and Wagers at Race 

Tracks
7996 Amusement Parks, Circuses, Carnivals, and Fortune Tellers
7997 Membership clubs (sports, recreation, athletic), country clubs and private golf courses
7998 Aquariums, Seaquariums, Dolphinariums, and Zoos
7999 Recreation services — not elsewhere classified
8011 Doctors and physicians — not elsewhere classified
8021 Dentists and orthodontists
8031 Osteopaths
8041 Chiropractors
8042 Optometrists and ophthalmologists
8043 Opticians, optical goods and eyeglasses
8044 Optical Goods and Eyeglasses
8049 Podiatrists and chiropodists
8050 Nursing and personal care facilities
8062 Hospitals
8071 Medical and dental laboratories
8099 Medical services and health practitioners — not elsewhere classified
8111 Legal services and attorneys
8211 Elementary and secondary schools
8220 Colleges, universities, professional schools and junior colleges
8241 Correspondence schools
8244 Business and secretarial schools
8249 Trade and vocational schools
8299 Schools and educational services — not elsewhere classified
8351 Child care services
8398 Charitable and social service organizations
8641 Civic, social and fraternal associations
8651 Political organizations
8661 Religious organizations
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8675 Automobile Associations
8699 Membership organization — not elsewhere classified
8734 Testing laboratories (non-medical)
8911 Architectural, Engineering, and Surveying Services
8931 Accounting, Auditing, and Bookkeeping Services
8999 Professional services — not elsewhere classified
9034 I-Purchasing Pilot
9211 Court costs, including alimony and child support
9222 Fines
9223 Bail and Bond Payments
9311 Tax payments
9399 Government services — not elsewhere classified
9402 Postal services — government only
9405 U.S. Federal Government Agencies or Departments
9406 Government-Owned Lotteries (Non-U.S. region)
9700 Automated Referral Service
9701 Visa Credential Server
9702 Emergency Services (GCAS) (Visa use only)
9751 UK Supermarkets, Electronic Hot File
9752 UK Petrol Stations, Electronic Hot File
9754 Gambling-Horse, Dog Racing, State Lottery
9950 Intra-Company Purchases
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Meldeschema: ZVS1 Halbjährliche
Zahlungsverkehrsstatistik

Länderuntergliederung: Geo0, sofern nicht anders angegeben
Stand am Ende des Berichtszeitraums; tatsächliche Anzahl von Einheiten; Wert in EUR

nur die grau hinterlegten Felder sind zu melden

Anzahl Wert
D1 Anzahl der Konten mit täglich fälligen Einlagen

darunter:
D11 Anzahl der Online-Konten mit täglich fälligen Einlagen
D12 Anzahl der Konten mit übertragbaren, täglich fälligen Einlagen

darunter:
D121 Anzahl der Online-Konten mit übertragbaren, täglich fälligen Einlagen

A1 Anzahl der Zahlungskonten
darunter:

A11 Anzahl der Konten, zu denen Kontoinformationsdienstleister Zugang hatten Geo3

A2 Anzahl der E-Geld-Konten

VE1 Aufladungsgegenwert auf ausgegebenen E-Geld-Datenträgern

Kontoinformationsdienstleister
NC1 Anzahl der Kunden Geo3

Institute, die Nicht-Zahlungsdienstleistern Zahlungsdienste anbieten

DE (in:)
Position Konten
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Meldeschema: ZVS2 Halbjährliche
Zahlungsverkehrsstatistik

Länderuntergliederung: Geo0
Stand am ersten Tag nach dem Ende des Berichtszeitraums; tatsächliche Anzahl von Einheiten

nur die grau hinterlegten Felder sind zu melden

DE (in:)
Anzahl

I1 Karten mit Bargeldfunktion

I2 Karten mit Zahlungsfunktion (ohne Karten, die nur eine E-Geldfunktion bieten)
davon:

I21 Debitkarten
davon:

I21.PCS ausgegeben in Kartenzahlverfahren *

I22 Kreditkarten ohne Kreditfunktion
davon:

I22.PCS ausgegeben in Kartenzahlverfahren *

I23 Kreditkarten mit Kreditfunktion
davon:

I23.PCS ausgegeben in Kartenzahlverfahren *

I3 Karten mit E-Geldfunktion
davon:

I31 Karten, auf denen E-Geld direkt gespeichert werden kann
darunter:

I311 Karten mit E-Geldfunktion, die mindestens einmal aufgeladen wurden
I32 Karten mit Zugang zu einem E-Geld-Konto

I0 Gesamtzahl der Karten (unabhängig von der Anzahl der Kartenfunktionen)
darunter:

I01 Karten mit kombinierter Debit-, Bargeld- und E-Geldfunktion
I02 Karten mit kontaktloser Zahlungsfunktion

* Diese Position muss für jedes verwendete Kartenzahlverfahren (Scheme) separat gemeldet werden. Zur Liste der Kartenzahlverfahren,
der auch der Code zu entnehmen ist, siehe Anhang 2
(www.Bundesbank.de > Service > Meldewesen > Bankenstatistik > Zahlungsverkehrsstatistik)

Position Karten nach Funktion

Zahlungskarten
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Meldeschema: ZVS3 Halbjährliche
Zahlungsverkehrsstatistik

Länderuntergliederung: Geo3
Stand am Ende des Berichtszeitraums; tatsächliche Anzahl von Einheiten

nur die grau hinterlegten Felder sind zu melden

insgesamt

jedes 
EWR-
Land 

separat

außerhalb 
des EWR

S1 Bankautomaten
darunter:

S11 Geldautomaten
S12 Bankautomaten mit Überweisungsfunktion

S13
Bankautomaten, die kontaktlose Zahlungsvorgänge 
akzeptieren

S2 POS-Terminals
darunter:

S21 EFTPOS-Terminals
darunter:

S211
EFTPOS-Terminals, die kontaktlose Zahlungsvorgänge 
akzeptieren

S212 EFTPOS-Terminals, die E-Geld-Transaktionen akzeptieren

S3 E-Geld-Kartenterminals
darunter:

S31
Terminals, an denen E-Geld-Karten aufgeladen und entladen 
werden können

S32 Terminals, die E-Geld-Karten akzeptieren

 

Akzeptanzstellen für Karten

Standort (in:)

Position Terminals
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Meldeschema: ZVS4.1 Halbjährliche
Zahlungsverkehrsstatistik

Länderuntergliederung: Geo3, sofern nicht anders angegeben
Gesamtsumme für den Berichtszeitraum, tatsächliche Anzahl der Transaktionen; Wert der Transaktionen in EUR

nur die grau hinterlegten Felder sind zu melden

insgesamt

jedes 
EWR-
Land 

separat

außerhalb 
des EWR

PCT Überweisungen
davon:

PCT.1 beleghaft ausgelöst
PCT.2 elektronisch ausgelöst

davon:
PCT.21 als Datei/Sammelüberweisung ausgelöst
PCT.22 als Einzelüberweisung ausgelöst

davon:
PCT.221 Onlineüberweisungen

darunter:
PCT.2211 E-Commerce-Zahlungen

PCT.222
am Bankautomat oder an sonstigem durch einen 
Zahlungsdienstleister bereitgestellten Terminal

PCT.223 mobiler Zahlungsvorgang
darunter:

PCT.2231 mobiler P2P-Zahlungsvorgang

davon:
PCT.2.R über einen Fernzugang

davon:
PCT.2.R.CTS Abwicklung mittels Überweisungsverfahren *

davon:
PCT.2.R.CTS.1 mit starker Kundenauthentifizierung
PCT.2.R.CTS.2 ohne starke Kundenauthentifizierung

darunter:

PCT.2.R.r0
Grund für die Durchführung von Transaktionen ohne starke 
Kundenauthentifizierung:
davon:

PCT.2.R.r1 Kleinbetragszahlungen
PCT.2.R.r3 Zahlungen an die eigene Person
PCT.2.R.r4 vertrauenswürdige Empfänger
PCT.2.R.r5 wiederkehrende Zahlungsvorgänge

PCT.2.R.r7
von Unternehmen genutzte sichere Zahlungsprozesse und -
protokolle

PCT.2.R.r8 Transaktionsrisikoanalyse

PCT.2.NR nicht über einen Fernzugang
davon:

PCT.2.NR.CTS Abwicklung mittels Überweisungsverfahren *
davon:

PCT.2.NR.CTS.1 mit starker Kundenauthentifizierung
PCT.2.NR.CTS.2 ohne starke Kundenauthentifizierung

darunter:

PCT.2.NR.r0
Grund für die Durchführung von Transaktionen ohne starke 
Kundenauthentifizierung:
davon:

PCT.2.NR.r2 kontaktlose Kleinbetragszahlungen
PCT.2.NR.r3 Zahlungen an die eigene Person
PCT.2.NR.r4 vertrauenswürdige Empfänger
PCT.2.NR.r5 wiederkehrende Zahlungsvorgänge

PCT.2.NR.r6
unbeaufsichtigte Terminals für Verkehrsnutzungsentgelte und 
Parkgebühren

PCT.3 Sonstige

darunter:
PCT.4 von einem Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst

Zahlungsvorgänge, an denen Nicht-Zahlungsdienstleister beteiligt sind - ohne Kartenzahlungen

gesendet (to:)

Position Transaktionen nach Instrument (gesendet)
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Meldeschema: ZVS4.1 Halbjährliche
Zahlungsverkehrsstatistik

insgesamt

jedes 
EWR-
Land 

separat

außerhalb 
des EWR

gesendet (to:)

Position Transaktionen nach Instrument (gesendet)

PDD Lastschriften
davon:

PDD.1 als Datei/Sammellastschrift ausgelöst
PDD.2 als Einzellastschrift ausgelöst

davon:
PDD.3 elektronische Mandatserteilung

davon:
PDD.3.DDS Abwicklung mittels Lastschriftverfahren *
PDD.4 sonstige Mandatserteilung

davon:
PDD.4.DDS Abwicklung mittels Lastschriftverfahren *

Nachrichtlich:
PDD.5 karteninduzierte Lastschriften (Euro ELV) Geo 1

PCW
Bargeldabhebungen mit kartengebundenen Zahlungsinstrumenten 
(ohne E-Geld-Transaktionen)
davon:

PCW.PCS Abwicklung durch Kartenzahlverfahren (Kartenscheme) *
davon:

PCW.PCS.1 mit Debitkarten
PCW.PCS.2 mit Kreditkarten ohne Kreditfunktion
PCW.PCS.3 mit Kreditkarten mit Kreditfunktion

PEM
E-Geld-Zahlungsvorgänge mit von inländischen 
Zahlungsdienstleistern ausgegebenem E-Geld
davon:

PEM.1 mit Karten, auf denen E-Geld direkt gespeichert werden kann
PEM.2 mit E-Geld-Konten

davon:
PEM.21 Verfügung erfolgt über Karten
PEM.22 mobiler Zahlungsvorgang

darunter:
PEM.221 mobiler P2P-Zahlungsvorgang
PEM.23 Sonstige

davon:
PEM.R über einen Fernzugang

davon:
PEM.R.1 mit starker Kundenauthentifizierung
PEM.R.2 ohne starke Kundenauthentifizierung

davon:

PEM.R.2.r0
Grund für die Durchführung von Transaktionen ohne starke 
Kundenauthentifizierung:
davon:

PEM.R.2.r1 Kleinbetragszahlungen
PEM.R.2.r3 Zahlungen an die eigene Person
PEM.R.2.r4 vertrauenswürdige Empfänger
PEM.R.2.r5 wiederkehrende Zahlungsvorgänge

PEM.R.2.r7
von Unternehmen genutzte sichere Zahlungsprozesse und -
protokolle

PEM.R.2.r8 Transaktionsrisikoanalyse
PEM.R.2.r9 vom Händler ausgelöste Zahlungsvorgänge
PEM.R.2.r10 Sonstige
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Meldeschema: ZVS4.1 Halbjährliche
Zahlungsverkehrsstatistik

insgesamt

jedes 
EWR-
Land 

separat

außerhalb 
des EWR

gesendet (to:)

Position Transaktionen nach Instrument (gesendet)

PDD Lastschriften
davon:

PDD.1 als Datei/Sammellastschrift ausgelöst
PDD.2 als Einzellastschrift ausgelöst

davon:
PDD.3 elektronische Mandatserteilung

davon:
PDD.3.DDS Abwicklung mittels Lastschriftverfahren *
PDD.4 sonstige Mandatserteilung

davon:
PDD.4.DDS Abwicklung mittels Lastschriftverfahren *

Nachrichtlich:
PDD.5 karteninduzierte Lastschriften (Euro ELV) Geo 1

PCW
Bargeldabhebungen mit kartengebundenen Zahlungsinstrumenten 
(ohne E-Geld-Transaktionen)
davon:

PCW.PCS Abwicklung durch Kartenzahlverfahren (Kartenscheme) *
davon:

PCW.PCS.1 mit Debitkarten
PCW.PCS.2 mit Kreditkarten ohne Kreditfunktion
PCW.PCS.3 mit Kreditkarten mit Kreditfunktion

PEM
E-Geld-Zahlungsvorgänge mit von inländischen 
Zahlungsdienstleistern ausgegebenem E-Geld
davon:

PEM.1 mit Karten, auf denen E-Geld direkt gespeichert werden kann
PEM.2 mit E-Geld-Konten

davon:
PEM.21 Verfügung erfolgt über Karten
PEM.22 mobiler Zahlungsvorgang

darunter:
PEM.221 mobiler P2P-Zahlungsvorgang
PEM.23 Sonstige

davon:
PEM.R über einen Fernzugang

davon:
PEM.R.1 mit starker Kundenauthentifizierung
PEM.R.2 ohne starke Kundenauthentifizierung

davon:

PEM.R.2.r0
Grund für die Durchführung von Transaktionen ohne starke 
Kundenauthentifizierung:
davon:

PEM.R.2.r1 Kleinbetragszahlungen
PEM.R.2.r3 Zahlungen an die eigene Person
PEM.R.2.r4 vertrauenswürdige Empfänger
PEM.R.2.r5 wiederkehrende Zahlungsvorgänge

PEM.R.2.r7
von Unternehmen genutzte sichere Zahlungsprozesse und -
protokolle

PEM.R.2.r8 Transaktionsrisikoanalyse
PEM.R.2.r9 vom Händler ausgelöste Zahlungsvorgänge
PEM.R.2.r10 Sonstige
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Meldeschema: ZVS4.1 Halbjährliche
Zahlungsverkehrsstatistik

insgesamt

jedes 
EWR-
Land 

separat

außerhalb 
des EWR

gesendet (to:)

Position Transaktionen nach Instrument (gesendet)

PEM.NR nicht über einen Fernzugang
davon:

PEM.NR.1 mit starker Kundenauthentifizierung
PEM.NR.2 ohne starke Kundenauthentifizierung

davon:

PEM.NR.2.r0
Grund für die Durchführung von Transaktionen ohne starke 
Kundenauthentifizierung:

davon:
PEM.NR.2.r2 kontaktlose Kleinbetragszahlungen
PEM.NR.2.r4 vertrauenswürdige Empfänger
PEM.NR.2.r5 wiederkehrende Zahlungsvorgänge

PEM.NR.2.r6
unbeaufsichtigte Terminals für Verkehrsnutzungsentgelte und 
Parkgebühren

PEM.NR.2.r10 Sonstige

PCH Schecks

PMR Finanztransfers (Remittances)

POT sonstige Zahlungsdienste

PTT
Gesamtzahl /-wert der Zahlungsvorgänge, an denen Nicht-
Zahlungsdienstleister beteiligt sind

PPI Zahlungsauslösedienste
davon:

PPI.R über einen Fernzugang
davon:

PPI.R.1 mit starker Kundenauthentifizierung
PPI.R.2 ohne starke Kundenauthentifizierung
PPI.NR nicht über einen Fernzugang

davon:
PPI.NR.1 mit starker Kundenauthentifizierung
PPI.NR.2 ohne starke Kundenauthentifizierung

davon aufgeschlüsselt nach Zahlungsinstrument:
PPI.PCT Überweisungen
PPI.OTH Sonstige

Sonstige (nicht in der Richtlinie (EU) 2015/2366 aufgeführte) 
Dienstleistungen

darunter:
NDS.1 Kontogutschriften durch einfache Buchung Geo 0
NDS.2 Kontobelastungen durch einfache Buchung Geo 0
NDS.3 Sonstige Geo 0

insgesamt

jedes 
EWR-
Land 

separat

außerhalb 
des EWR

PCT Überweisungen (empfangen)
PDD Lastschriften (empfangen)

PEM
E-Geld-Zahlungsvorgänge mit von inländischen Zahlungsdienstleistern 
ausgegebenem E-Geld (empfangen)

PCH Schecks (empfangen)
PMR Finanztransfers (Remittances) (empfangen)
POT sonstige Zahlungsdienste (empfangen)

PTT
Gesamtzahl /-Wert der Zahlungsvorgänge, an denen Nicht-
Zahlungsdienstleister beteiligt sind (empfangen)

* Diese Position muss für jedes verwendete Überweisungs- und Lastschriftverfahren sowie für jedes verwendete Kartenzahlverfahren

(www.Bundesbank.de > Service > Meldewesen > Bankenstatistik > Zahlungsverkehrsstatistik)
(Kartenscheme) separat gemeldet werden. Zur Liste der einzelnen Verfahren, der auch der Code zu entnehmen ist, siehe Anhang 2.

empfangen (from:)

Position Transaktionen nach Instrument (empfangen)
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Meldeschema: ZVS5.1 Halbjährliche
Zahlungsverkehrsstatistik

Länderuntergliederung: Geo3, sofern nicht anders angegeben
Gesamtsumme für den Berichtszeitraum, tatsächliche Anzahl der Transaktionen; Wert der Transaktionen in EUR

nur die grau hinterlegten Felder sind zu melden

insgesamt

jedes 
EWR-
Land 

separat

außerhalb 
des EWR

FCT Betrügerische Überweisungen
davon:

FCT.1 beleghaft ausgelöst
FCT.2 elektronisch ausgelöst

davon:
FCT.21 als Datei/Sammelüberweisung ausgelöst
FCT.22 als Einzelüberweisung ausgelöst

davon:
FCT.221 Onlineüberweisungen

darunter:
FCT.2211 E-Commerce-Zahlungen

FCT.222
am Bankautomat oder an sonstigem durch einen 
Zahlungsdienstleister bereitgestellten Terminal

FCT.223 mobiler Zahlungsvorgang
darunter:

FCT.2231 mobiler P2P-Zahlungsvorgang

davon:
FCT.2.R über einen Fernzugang

davon:
FCT.2.R.CTS Abwicklung mittels Überweisungsverfahren *

davon:
FCT.2.R.CTS.1 mit starker Kundenauthentifizierung

davon betrügerische Überweisungen, aufgeschlüsselt nach 
Betrugsquelle:

FCT.2.R.CTS.1.f1 Erteilung eines Zahlungsauftrags durch den Betrüger
FCT.2.R.CTS.1.f2 Änderung eines Zahlungsauftrags durch den Betrüger

FCT.2.R.CTS.1.f3
Manipulation des Zahlers durch den Betrüger zur Erteilung eines 
Zahlungsauftrags

FCT.2.R.CTS.2 ohne starke Kundenauthentifizierung
davon betrügerische Überweisungen, aufgeschlüsselt nach 
Betrugsquelle:

FCT.2.R.CTS.2.f1 Erteilung eines Zahlungsauftrags durch den Betrüger
FCT.2.R.CTS.2.f2 Änderung eines Zahlungsauftrags durch den Betrüger

FCT.2.R.CTS.2.f3
Manipulation des Zahlers durch den Betrüger zur Erteilung eines 
Zahlungsauftrags

darunter:

FCT.2.R.r0
Grund für die Durchführung von Transaktionen ohne starke 
Kundenauthentifizierung:

davon:
FCT.2.R.r1 Kleinbetragszahlungen
FCT.2.R.r3 Zahlungen an die eigene Person
FCT.2.R.r4 vertrauenswürdige Empfänger
FCT.2.R.r5 wiederkehrende Zahlungsvorgänge

FCT.2.R.r7
von Unternehmen genutzte sichere Zahlungsprozesse und -
protokolle

FCT.2.R.r8 Transaktionsrisikoanalyse

FCT.2.NR nicht über einen Fernzugang
davon:

FCT.2.NR.CTS Abwicklung mittels Überweisungsverfahren *
davon:

FCT.2.NR.CTS.1 mit starker Kundenauthentifizierung
davon betrügerische Überweisungen, aufgeschlüsselt nach 
Betrugsquelle:

FCT.2.NR.CTS.1.f1 Erteilung eines Zahlungsauftrags durch den Betrüger
FCT.2.NR.CTS.1.f2 Änderung eines Zahlungsauftrags durch den Betrüger

FCT.2.NR.CTS.1.f3
Manipulation des Zahlers durch den Betrüger zur Erteilung eines 
Zahlungsauftrags

Betrügerische Zahlungsvorgänge, an denen Nicht-Zahlungsdienstleister beteiligt sind - ohne Kartenzahlungen

gesendet (to:)

Betrügerische Transaktionen nach InstrumentPosition
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Meldeschema: ZVS5.1 Halbjährliche
Zahlungsverkehrsstatistik

insgesamt

jedes 
EWR-
Land 

separat

außerhalb 
des EWR

gesendet (to:)

Betrügerische Transaktionen nach InstrumentPosition

FCT.2.NR.CTS.2 ohne starke Kundenauthentifizierung
davon betrügerische Überweisungen, aufgeschlüsselt nach 
Betrugsquelle:

FCT.2.NR.CTS.2.f1 Erteilung eines Zahlungsauftrags durch den Betrüger
FCT.2.NR.CTS.2.f2 Änderung eines Zahlungsauftrags durch den Betrüger

FCT.2.NR.CTS.2.f3
Manipulation des Zahlers durch den Betrüger zur Erteilung eines 
Zahlungsauftrags

darunter:

FCT.2.NR.r0
Grund für die Durchführung von Transaktionen ohne starke 
Kundenauthentifizierung:

davon:
FCT.2.NR.r2 kontaktlose Kleinbetragszahlungen
FCT.2.NR.r3 Zahlungen an die eigene Person
FCT.2.NR.r4 vertrauenswürdige Empfänger
FCT.2.NR.r5 wiederkehrende Zahlungsvorgänge

FCT.2.NR.r6
unbeaufsichtigte Terminals für Verkehrsnutzungsentgelte und 
Parkgebühren

FCT.3 Sonstige

darunter:
FCT.4 von einem Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst

davon Verluste aufgrund von Betrug je Haftungsträger (nur Wert):
FCT.7 Berichtspflichtiger Zahlungsdienstleister Geo 1
FCT.8 Zahlungsdienstnutzer des berichtspflichtigen Zahlungsdienstleisters Geo 1
FCT.9 Sonstige Geo 1

FDD Betrügerische Lastschriften
davon:

FDD.1 als Datei/Sammellastschrift ausgelöst
FDD.2 als Einzellastschrift ausgelöst

davon:
FDD.3 elektronische Mandatserteilung

davon:
FDD.3.DDS Abwicklung mittels Lastschriftverfahren *

davon betrügerische Lastschriften, aufgeschlüsselt nach 
Betrugsquelle:

FDD.3.DDS.f3 Manipulation des Zahlers
FDD.3.DDS.f4 Nicht autorisierte Zahlungstransaktion
FDD.4 sonstige Mandatserteilung

davon:
FDD.4.DDS Abwicklung mittels Lastschriftverfahren *

davon betrügerische Lastschriften, aufgeschlüsselt nach 
Betrugsquelle:

FDD.4.DDS.f3 Manipulation des Zahlers
FDD.4.DDS.f4 Nicht autorisierte Zahlungstransaktion

davon Verluste aufgrund von Betrug je Haftungsträger (nur Wert):
FDD.7 Berichtspflichtiger Zahlungsdienstleister Geo 1
FDD.8 Zahlungsdienstnutzer des berichtspflichtigen Zahlungsdienstleisters Geo 1
FDD.9 Sonstige Geo 1

FCW
Betrügerische Bargeldabhebungen mit kartengebundenen 
Zahlungsinstrumenten (ohne E-Geld-Transaktionen)

davon:
FCW.PCS Abwicklung durch Kartenzahlverfahren (Kartenscheme) *

davon:
FCW.PCS.1 mit Debitkarten
FCW.PCS.2 mit Kreditkarten ohne Kreditfunktion
FCW.PCS.3 mit Kreditkarten mit Kreditfunktion
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Meldeschema: ZVS5.1 Halbjährliche
Zahlungsverkehrsstatistik

insgesamt

jedes 
EWR-
Land 

separat

außerhalb 
des EWR

gesendet (to:)

Betrügerische Transaktionen nach InstrumentPosition

davon betrügerische Bargeldabhebungen, aufgeschlüsselt nach 
Betrugsquelle:

FCW.PCS.f1 Erteilung eines Zahlungsauftrags (Bargeldabhebung) durch den Betrüger
davon:

FCW.PCS.f11 Verlust oder Diebstahl einer Karte
FCW.PCS.f12 Karte nicht erhalten
FCW.PCS.f13 Kartenfälschung
FCW.PCS.f16 Sonstige
FCW.PCS.f3 Manipulation des Zahlers zur Bargeldabhebung

davon Verluste aufgrund von Betrug je Haftungsträger (nur Wert):
FCW.7 Berichtspflichtiger Zahlungsdienstleister Geo 1
FCW.8 Zahlungsdienstnutzer des berichtspflichtigen Zahlungsdienstleisters Geo 1
FCW.9 Sonstige Geo 1

FEM
Betrügerische E-Geld-Zahlungsvorgänge mit von inländischen 
Zahlungsdienstleistern ausgegebenem E-Geld

davon:
FEM.1 mit Karten, auf denen E-Geld direkt gespeichert werden kann
FEM.2 mit E-Geld-Konten

davon:
FEM.21 Verfügung erfolgt über Karten
FEM.22 mobiler Zahlungsvorgang

darunter:
FEM.221 mobiler P2P-Zahlungsvorgang
FEM.23 Sonstige

davon:
FEM.R über einen Fernzugang

davon:
FEM.R.1 mit starker Kundenauthentifizierung

davon betrügerische E-Geld-Zahlungen, aufgeschlüsselt nach 
Betrugsquelle:

FEM.R.1.f1 Erteilung eines Zahlungsauftrags durch den Betrüger
davon:

FEM.R.1.f11 Verlust oder Diebstahl einer E-Geld-Karte
FEM.R.1.f12 E-Geld-Karte nicht erhalten
FEM.R.1.f13 gefälschte E-Geld-Karte
FEM.R.1.f14 Diebstahl von Kartendaten
FEM.R.1.f15 Nicht autorisierte E-Geld-Kontotransaktion
FEM.R.1.f2 Änderung eines Zahlungsauftrags durch den Betrüger
FEM.R.1.f3 Manipulation des Zahlers zur Durchführung einer E-Geld-Zahlung
FEM.R.2 ohne starke Kundenauthentifizierung

davon betrügerische E-Geld-Zahlungen, aufgeschlüsselt nach 
Betrugsquelle:

FEM.R.2.f1 Erteilung eines Zahlungsauftrags durch den Betrüger
davon:

FEM.R.2.f11 Verlust oder Diebstahl einer E-Geld-Karte
FEM.R.2.f12 E-Geld-Karte nicht erhalten
FEM.R.2.f13 gefälschte E-Geld-Karte
FEM.R.2.f14 Diebstahl von Kartendaten
FEM.R.2.f15 Nicht autorisierte E-Geld-Kontotransaktion
FEM.R.2.f2 Änderung eines Zahlungsauftrags durch den Betrüger
FEM.R.2.f3 Manipulation des Zahlers zur Durchführung einer E-Geld-Zahlung

davon:

FEM.R.2.r0
Grund für die Durchführung von Transaktionen ohne starke 
Kundenauthentifizierung:

davon:
FEM.R.2.r1 Kleinbetragszahlungen
FEM.R.2.r3 Zahlungen an die eigene Person
FEM.R.2.r4 vertrauenswürdige Empfänger
FEM.R.2.r5 wiederkehrende Zahlungsvorgänge

FEM.R.2.r7
von Unternehmen genutzte sichere Zahlungsprozesse und -
protokolle

FEM.R.2.r8 Transaktionsrisikoanalyse
FEM.R.2.r9 vom Händler ausgelöste Zahlungsvorgänge
FEM.R.2.r10 Sonstige
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Meldeschema: ZVS5.1 Halbjährliche
Zahlungsverkehrsstatistik

insgesamt

jedes 
EWR-
Land 

separat

außerhalb 
des EWR

gesendet (to:)

Betrügerische Transaktionen nach InstrumentPosition

FEM.NR nicht über einen Fernzugang
davon:

FEM.NR.1 mit starker Kundenauthentifizierung
davon betrügerische E-Geld-Zahlungen, aufgeschlüsselt nach 
Betrugsquelle:

FEM.NR.1.f1 Erteilung eines Zahlungsauftrags durch den Betrüger
davon:

FEM.NR.1.f11 Verlust oder Diebstahl einer E-Geld-Karte
FEM.NR.1.f12 E-Geld-Karte nicht erhalten
FEM.NR.1.f13 gefälschte E-Geld-Karte
FEM.NR.1.f15 Nicht autorisierte E-Geld-Kontotransaktion
FEM.NR.1.f2 Änderung eines Zahlungsauftrags durch den Betrüger
FEM.NR.1.f3 Manipulation des Zahlers zur Durchführung einer E-Geld-Zahlung
FEM.NR.2 ohne starke Kundenauthentifizierung

davon betrügerische E-Geld-Zahlungen, aufgeschlüsselt nach 
Betrugsquelle:

FEM.NR.2.f1 Erteilung eines Zahlungsauftrags durch den Betrüger
davon:

FEM.NR.2.f11 Verlust oder Diebstahl einer E-Geld-Karte
FEM.NR.2.f12 E-Geld-Karte nicht erhalten
FEM.NR.2.f13 gefälschte E-Geld-Karte
FEM.NR.2.f15 Nicht autorisierte E-Geld-Kontotransaktion
FEM.NR.2.f2 Änderung eines Zahlungsauftrags durch den Betrüger
FEM.NR.2.f3 Manipulation des Zahlers zur Durchführung einer E-Geld-Zahlung

davon:

FEM.NR.2.r0
Grund für die Durchführung von Transaktionen ohne starke 
Kundenauthentifizierung:

davon:
FEM.NR.2.r2 kontaktlose Kleinbetragszahlungen
FEM.NR.2.r4 vertrauenswürdige Empfänger
FEM.NR.2.r5 wiederkehrende Zahlungsvorgänge

FEM.NR.2.r6
unbeaufsichtigte Terminals für Verkehrsnutzungsentgelte und 
Parkgebühren

FEM.NR.2.r10 Sonstige

davon Verluste aufgrund von Betrug je Haftungsträger (nur Wert):
FEM.7 Berichtspflichtiger Zahlungsdienstleister Geo 1
FEM.8 Zahlungsdienstnutzer des berichtspflichtigen Zahlungsdienstleisters Geo 1
FEM.9 Sonstige Geo 1

FCH Betrügerische Schecks

FMR Betrügerische Finanztransfers (Remittances)

FOT Betrügerische sonstige Zahlungsdienste

FTT
Gesamtzahl /-Wert der betrügerischen Zahlungsvorgänge, an denen 
Nicht-Zahlungsdienstleister beteiligt sind

FPI Betrügerische Zahlungsauslösedienste
davon:

FPI.R über einen Fernzugang
davon:

FPI.R.1 mit starker Kundenauthentifizierung
FPI.R.2 ohne starke Kundenauthentifizierung
FPI.NR nicht über einen Fernzugang

davon:
FPI.NR.1 mit starker Kundenauthentifizierung
FPI.NR.2 ohne starke Kundenauthentifizierung

davon aufgeschlüsselt nach Zahlungsinstrument:
FPI.CTS Überweisungen
FPI.OTH Sonstige

(Kartenscheme) separat gemeldet werden. Zur Liste der einzelnen Verfahren, der auch der Code zu entnehmen ist, siehe Anhang 2.
(www.Bundesbank.de > Service > Meldewesen > Bankenstatistik > Zahlungsverkehrsstatistik)

* Diese Position muss für jedes verwendete Überweisungs- und Lastschriftverfahren sowie für jedes verwendete Kartenzahlverfahren

15 / 21



M
el

de
sc

he
m

a:
 Z

VS
5.

2
H

al
bj

äh
rli

ch
e

Za
hl

un
gs

ve
rk

eh
rs

st
at

is
tik

Lä
nd

er
un

te
rg

lie
de

ru
ng

: G
eo

3 
x 

G
eo

3 
*, 

so
fe

rn
 n

ic
ht

 a
nd

er
s 

an
ge

ge
be

n
G

es
am

ts
um

m
e 

fü
r d

en
 B

er
ic

ht
sz

ei
tra

um
, t

at
sä

ch
lic

he
 A

nz
ah

l d
er

 T
ra

ns
ak

tio
ne

n;
 W

er
t d

er
 T

ra
ns

ak
tio

ne
n 

in
 E

U
R

nu
r d

ie
 g

ra
u 

hi
nt

er
le

gt
en

 F
el

de
r s

in
d 

zu
 m

el
de

n

in
sg

es
am

t
je

de
s 

EW
R

-L
an

d 
se

pa
ra

t

au
ße

rh
al

b 
de

s 
EW

R
in

sg
es

am
t

je
de

s 
EW

R
-L

an
d 

se
pa

ra
t

au
ße

rh
al

b 
de

s 
EW

R

FC
P

-m
it 

vo
n 

in
lä

nd
is

ch
en

 Z
ah

lu
ng

sd
ie

ns
tle

is
te

rn
 a

us
ge

ge
be

ne
n 

ka
rt

en
ge

bu
nd

en
en

 
Za

hl
un

gs
in

st
ru

m
en

te
n 

[g
es

en
de

t] 
/

- B
et

rü
ge

ris
ch

e 
ka

rt
en

ge
bu

nd
en

e 
Za

hl
un

gs
vo

rg
än

ge
, d

ie
 v

on
 in

lä
nd

is
ch

en
 

Za
hl

un
gs

di
en

st
le

is
te

rn
 a

ng
en

om
m

en
 u

nd
 a

bg
er

ec
hn

et
 w

er
de

n 
[e

m
pf

an
ge

n]
da

vo
n:

FC
P.

1
ni

ch
t e

le
kt

ro
ni

sc
h 

au
sg

el
ös

t
da

vo
n :

FC
P.

1.
R

üb
er

 e
in

en
 F

er
nz

ug
an

g
FC

P.
1.

N
R

ni
ch

t ü
be

r e
in

en
 F

er
nz

ug
an

g
FC

P.
2

el
ek

tro
ni

sc
h 

au
sg

el
ös

t
da

vo
n :

FC
P.

2.
R

üb
er

 e
in

en
 F

er
nz

ug
an

g
da

vo
n:

FC
P.

2.
R

.P
C

S
Ab

w
ic

kl
un

g 
du

rc
h 

Ka
rte

nz
ah

lv
er

fa
hr

en
 (K

ar
te

ns
ch

em
e)

 **
da

vo
n:

FC
P.

2.
R

.P
C

S.
1

m
it 

D
eb

itk
ar

te
n

FC
P.

2.
R

.P
C

S.
2

m
it 

Kr
ed

itk
ar

te
n 

oh
ne

 K
re

di
tfu

nk
tio

n
FC

P.
2.

R
.P

C
S.

3
m

it 
Kr

ed
itk

ar
te

n 
m

it 
Kr

ed
itf

un
kt

io
n

da
vo

n :
FC

P.
2.

R
.P

C
S.

4
m

it 
st

ar
ke

r K
un

de
na

ut
he

nt
ifi

zi
er

un
g

da
vo

n,
 a

uf
ge

sc
hl

üs
se

lt 
na

ch
 B

et
ru

gs
qu

el
le

:
FC

P.
2.

R
.P

C
S.

4.
f1

Er
te

ilu
ng

 e
in

es
 Z

ah
lu

ng
sa

uf
tra

gs
 d

ur
ch

 d
en

 B
et

rü
ge

r
da

vo
n:

FC
P.

2.
R

.P
C

S.
4.

f1
1

Ve
rlu

st
 o

de
r D

ie
bs

ta
hl

 e
in

er
 K

ar
te

FC
P.

2.
R

.P
C

S.
4.

f1
2

Ka
rte

 n
ic

ht
 e

rh
al

te
n

FC
P.

2.
R

.P
C

S.
4.

f1
3

Ka
rte

nf
äl

sc
hu

ng
FC

P.
2.

R
.P

C
S.

4.
f1

4
D

ie
bs

ta
hl

 v
on

 K
ar

te
nd

at
en

FC
P.

2.
R

.P
C

S.
4.

f1
6

So
ns

tig
e

FC
P.

2.
R

.P
C

S.
4.

f2
Än

de
ru

ng
 e

in
es

 Z
ah

lu
ng

sa
uf

tra
gs

 d
ur

ch
 d

en
 B

et
rü

ge
r

FC
P.

2.
R

.P
C

S.
4.

f3
M

an
ip

ul
at

io
n 

de
s 

Za
hl

er
s 

zu
r K

ar
te

nz
ah

lu
ng

B
et

rü
ge

ris
ch

e 
Za

hl
un

gs
vo

rg
än

ge
, a

n 
de

ne
n 

N
ic

ht
-Z

ah
lu

ng
sd

ie
ns

tle
is

te
r b

et
ei

lig
t s

in
d 

- K
ar

te
nz

ah
lu

ng
en

ge
se

nd
et

 (t
o:

)
em

pf
an

ge
n 

(fr
om

:)

Po
si

tio
n

B
et

rü
ge

ris
ch

e 
ka

rt
en

ge
bu

nd
en

e 
Za

hl
un

gs
vo

rg
än

ge
(o

hn
e 

K
ar

te
n,

 d
ie

 n
ur

 e
in

e 
E-

G
el

df
un

kt
io

n 
bi

et
en

)

16
 / 
21



M
el

de
sc

he
m

a:
 Z

VS
5.

2
H

al
bj

äh
rli

ch
e

Za
hl

un
gs

ve
rk

eh
rs

st
at

is
tik

in
sg

es
am

t
je

de
s 

EW
R

-L
an

d 
se

pa
ra

t

au
ße

rh
al

b 
de

s 
EW

R
in

sg
es

am
t

je
de

s 
EW

R
-L

an
d 

se
pa

ra
t

au
ße

rh
al

b 
de

s 
EW

R

ge
se

nd
et

 (t
o:

)
em

pf
an

ge
n 

(fr
om

:)

Po
si

tio
n

B
et

rü
ge

ris
ch

e 
ka

rt
en

ge
bu

nd
en

e 
Za

hl
un

gs
vo

rg
än

ge
(o

hn
e 

K
ar

te
n,

 d
ie

 n
ur

 e
in

e 
E-

G
el

df
un

kt
io

n 
bi

et
en

)

FC
P.

2.
R

.P
C

S.
5

oh
ne

 s
ta

rk
e 

Ku
nd

en
au

th
en

tif
iz

ie
ru

ng
da

vo
n,

 a
uf

ge
sc

hl
üs

se
lt 

na
ch

 B
et

ru
gs

qu
el

le
:

FC
P.

2.
R

.P
C

S.
5.

f1
Er

te
ilu

ng
 e

in
es

 Z
ah

lu
ng

sa
uf

tra
gs

 d
ur

ch
 d

en
 B

et
rü

ge
r

da
vo

n:
FC

P.
2.

R
.P

C
S.

5.
f1

1
Ve

rlu
st

 o
de

r D
ie

bs
ta

hl
 e

in
er

 K
ar

te
FC

P.
2.

R
.P

C
S.

5.
f1

2
Ka

rte
 n

ic
ht

 e
rh

al
te

n
FC

P.
2.

R
.P

C
S.

5.
f1

3
Ka

rte
nf

äl
sc

hu
ng

FC
P.

2.
R

.P
C

S.
5.

f1
4

D
ie

bs
ta

hl
 v

on
 K

ar
te

nd
at

en
FC

P.
2.

R
.P

C
S.

5.
f1

6
So

ns
tig

e
FC

P.
2.

R
.P

C
S.

5.
f2

Än
de

ru
ng

 e
in

es
 Z

ah
lu

ng
sa

uf
tra

gs
 d

ur
ch

 d
en

 B
et

rü
ge

r
FC

P.
2.

R
.P

C
S.

5.
f3

M
an

ip
ul

at
io

n 
de

s 
Za

hl
er

s 
zu

r K
ar

te
nz

ah
lu

ng

da
vo

n:
FC

P.
2.

R
.1

m
ob

ile
r Z

ah
lu

ng
sv

or
ga

ng
da

ru
nt

er
:

FC
P.

2.
R

.1
1

m
ob

ile
r P

2P
-Z

ah
lu

ng
sv

or
ga

ng
FC

P.
2.

R
.4

So
ns

tig
e

da
ru

nt
er

:
FC

P.
2.

R
.r0

G
ru

nd
 fü

r d
ie

 D
ur

ch
fü

hr
un

g 
vo

n 
Tr

an
sa

kt
io

ne
n 

oh
ne

 s
ta

rk
e 

Ku
nd

en
au

th
en

tif
iz

ie
ru

ng
:

da
vo

n:
FC

P.
2.

R
.r1

Kl
ei

nb
et

ra
gs

za
hl

un
ge

n
FC

P.
2.

R
.r4

ve
rtr

au
en

sw
ür

di
ge

 E
m

pf
än

ge
r

FC
P.

2.
R

.r5
w

ie
de

rk
eh

re
nd

e 
Za

hl
un

gs
vo

rg
än

ge
FC

P.
2.

R
.r7

vo
n 

U
nt

er
ne

hm
en

 g
en

ut
zt

e 
si

ch
er

e 
Za

hl
un

gs
pr

oz
es

se
 u

nd
 -p

ro
to

ko
lle

FC
P.

2.
R

.r8
Tr

an
sa

kt
io

ns
ris

ik
oa

na
ly

se
FC

P.
2.

R
.r9

vo
m

 H
än

dl
er

 a
us

ge
lö

st
e 

Za
hl

un
gs

vo
rg

än
g e

FC
P.

2.
R

.r1
0

So
ns

tig
e

17
 / 
21



M
el

de
sc

he
m

a:
 Z

VS
5.

2
H

al
bj

äh
rli

ch
e

Za
hl

un
gs

ve
rk

eh
rs

st
at

is
tik

in
sg

es
am

t
je

de
s 

EW
R

-L
an

d 
se

pa
ra

t

au
ße

rh
al

b 
de

s 
EW

R
in

sg
es

am
t

je
de

s 
EW

R
-L

an
d 

se
pa

ra
t

au
ße

rh
al

b 
de

s 
EW

R

ge
se

nd
et

 (t
o:

)
em

pf
an

ge
n 

(fr
om

:)

Po
si

tio
n

B
et

rü
ge

ris
ch

e 
ka

rt
en

ge
bu

nd
en

e 
Za

hl
un

gs
vo

rg
än

ge
(o

hn
e 

K
ar

te
n,

 d
ie

 n
ur

 e
in

e 
E-

G
el

df
un

kt
io

n 
bi

et
en

)

FC
P.

2.
N

R
ni

ch
t ü

be
r e

in
en

 F
er

nz
ug

an
g

da
vo

n:
FC

P.
2.

N
R

.P
C

S
Ab

w
ic

kl
un

g 
du

rc
h 

Ka
rte

nz
ah

lv
er

fa
hr

en
 (K

ar
te

ns
ch

em
e)

 **
da

vo
n:

FC
P.

2.
N

R
.P

C
S.

1
m

it 
D

eb
itk

ar
te

n
FC

P.
2.

N
R

.P
C

S.
2

m
it 

Kr
ed

itk
ar

te
n 

oh
ne

 K
re

di
tfu

nk
tio

n
FC

P.
2.

N
R

.P
C

S.
3

m
it 

Kr
ed

itk
ar

te
n 

m
it 

Kr
ed

itf
un

kt
io

n
da

vo
n :

FC
P.

2.
N

R
.P

C
S.

4
m

it 
st

ar
ke

r K
un

de
na

ut
he

nt
ifi

zi
er

un
g

da
vo

n,
 a

uf
ge

sc
hl

üs
se

lt 
na

ch
 B

et
ru

gs
qu

el
le

:
FC

P.
2.

N
R

.P
C

S.
4.

f1
Er

te
ilu

ng
 e

in
es

 Z
ah

lu
ng

sa
uf

tra
gs

 d
ur

ch
 d

en
 B

et
rü

ge
r

da
vo

n:
FC

P.
2.

N
R

.P
C

S.
4.

f1
1

Ve
rlu

st
 o

de
r D

ie
bs

ta
hl

 e
in

er
 K

ar
te

FC
P.

2.
N

R
.P

C
S.

4.
f1

2
Ka

rte
 n

ic
ht

 e
rh

al
te

n
FC

P.
2.

N
R

.P
C

S.
4.

f1
3

Ka
rte

nf
äl

sc
hu

ng
FC

P.
2.

N
R

.P
C

S.
4.

f1
6

So
ns

tig
e

FC
P.

2.
N

R
.P

C
S.

4.
f2

Än
de

ru
ng

 e
in

es
 Z

ah
lu

ng
sa

uf
tra

gs
 d

ur
ch

 d
en

 B
et

rü
ge

r
FC

P.
2.

N
R

.P
C

S.
4.

f3
M

an
ip

ul
at

io
n 

de
s 

Za
hl

er
s 

zu
r K

ar
te

nz
ah

lu
ng

FC
P.

2.
N

R
.P

C
S.

5
oh

ne
 s

ta
rk

e 
Ku

nd
en

au
th

en
tif

iz
ie

ru
ng

da
vo

n,
 a

uf
ge

sc
hl

üs
se

lt 
na

ch
 B

et
ru

gs
qu

el
le

:
FC

P.
2.

N
R

.P
C

S.
5.

f1
Er

te
ilu

ng
 e

in
es

 Z
ah

lu
ng

sa
uf

tra
gs

 d
ur

ch
 d

en
 B

et
rü

ge
r

da
vo

n:
FC

P.
2.

N
R

.P
C

S.
5.

f1
1

Ve
rlu

st
 o

de
r D

ie
bs

ta
hl

 e
in

er
 K

ar
te

FC
P.

2.
N

R
.P

C
S.

5.
f1

2
Ka

rte
 n

ic
ht

 e
rh

al
te

n
FC

P.
2.

N
R

.P
C

S.
5.

f1
3

Ka
rte

nf
äl

sc
hu

ng
FC

P.
2.

N
R

.P
C

S.
5.

f1
6

So
ns

tig
e

FC
P.

2.
N

R
.P

C
S.

5.
f2

Än
de

ru
ng

 e
in

es
 Z

ah
lu

ng
sa

uf
tra

gs
 d

ur
ch

 d
en

 B
et

rü
ge

r
FC

P.
2.

N
R

.P
C

S.
5.

f3
M

an
ip

ul
at

io
n 

de
s 

Za
hl

er
s 

zu
r K

ar
te

nz
ah

lu
ng

18
 / 
21



M
el

de
sc

he
m

a:
 Z

VS
5.

2
H

al
bj

äh
rli

ch
e

Za
hl

un
gs

ve
rk

eh
rs

st
at

is
tik

in
sg

es
am

t
je

de
s 

EW
R

-L
an

d 
se

pa
ra

t

au
ße

rh
al

b 
de

s 
EW

R
in

sg
es

am
t

je
de

s 
EW

R
-L

an
d 

se
pa

ra
t

au
ße

rh
al

b 
de

s 
EW

R

ge
se

nd
et

 (t
o:

)
em

pf
an

ge
n 

(fr
om

:)

Po
si

tio
n

B
et

rü
ge

ris
ch

e 
ka

rt
en

ge
bu

nd
en

e 
Za

hl
un

gs
vo

rg
än

ge
(o

hn
e 

K
ar

te
n,

 d
ie

 n
ur

 e
in

e 
E-

G
el

df
un

kt
io

n 
bi

et
en

)

da
vo

n:
FC

P.
2.

N
R

.2
an

 e
in

em
 p

hy
si

sc
he

n 
EF

TP
O

S-
Te

rm
in

al
 a

us
ge

lö
st

da
ru

nt
er

:
FC

P.
2.

N
R

.2
1

ko
nt

ak
tlo

se
 Z

ah
lu

ng
en

da
ru

nt
er

:
FC

P.
2.

N
R

.2
11

N
FC

-Z
ah

lu
ng

en
FC

P.
2.

N
R

.3
am

 B
an

ka
ut

om
at

en
 a

us
ge

lö
s t

FC
P.

2.
N

R
.4

So
ns

tig
e

da
ru

nt
er

:
FC

P.
2.

N
R

.r0
G

ru
nd

 fü
r d

ie
 D

ur
ch

fü
hr

un
g 

vo
n 

Tr
an

sa
kt

io
ne

n 
oh

ne
 s

ta
rk

e 
Ku

nd
en

au
th

en
tif

iz
ie

ru
ng

:
da

vo
n:

FC
P.

2.
N

R
.r2

ko
nt

ak
tlo

se
 K

le
in

be
tra

gs
za

hl
un

ge
n

FC
P.

2.
N

R
.r4

ve
rtr

au
en

sw
ür

di
ge

 E
m

pf
än

ge
r

FC
P.

2.
N

R
.r5

w
ie

de
rk

eh
re

nd
e 

Za
hl

un
gs

vo
rg

än
ge

FC
P.

2.
N

R
.r6

un
be

au
fs

ic
ht

ig
te

 T
er

m
in

al
s 

fü
r V

er
ke

hr
sn

ut
zu

ng
se

nt
ge

lte
 u

nd
 P

ar
kg

eb
üh

re
n

FC
P.

2.
N

R
.r1

0
So

ns
tig

e

da
vo

n 
V

er
lu

st
e 

au
fg

ru
nd

 v
on

 B
et

ru
g 

je
 H

af
tu

ng
st

rä
ge

r (
nu

r W
er

t):
FC

P.
7

Be
ric

ht
sp

fli
ch

tig
er

 Z
ah

lu
ng

sd
ie

ns
tle

is
te

r
G

eo
 1

G
eo

 1
FC

P.
8

Za
hl

un
gs

di
en

st
nu

tz
er

 d
es

 b
er

ic
ht

sp
fli

ch
tig

en
 Z

ah
lu

ng
sd

ie
ns

tle
is

te
r s

G
eo

 1
G

eo
 1

FC
P.

9
So

ns
tig

e
G

eo
 1

G
eo

 1

di
e 

üb
er

 e
in

en
 F

er
nz

ug
an

g 
au

sg
el

ös
t w

ur
de

n,
 s

in
d 

di
e 

ge
se

nd
et

en
 Z

ah
lu

ng
sv

or
gä

ng
e 

zu
 m

el
de

n,
 d

am
it 

di
e 

je
w

ei
lig

en
 L

än
de

r e
rm

itt
el

t w
er

de
n 

kö
nn

en
, i

n 
de

ne
n 

si
ch

 d
er

 e
m

pf
an

ge
nd

e 
Za

hl
un

gs
di

en
st

le
is

te
r u

nd
 d

ie
 

Ve
rk

au
fs

st
el

le
 (P

O
S)

 b
ef

in
de

n.
 B

ei
 k

ar
te

ng
eb

un
de

ne
n 

Za
hl

un
gs

vo
rg

än
ge

n,
 d

ie
 n

ic
ht

 ü
be

r e
in

en
 F

er
nz

ug
an

g 
au

sg
el

ös
t w

ur
de

n,
 s

in
d 

di
e 

ge
se

nd
et

en
 Z

ah
lu

ng
sv

or
gä

ng
e 

zu
 m

el
de

n,
 d

am
it 

di
e 

je
w

ei
lig

en
 L

än
de

r e
rm

itt
el

t 
w

er
de

n 
kö

nn
en

, i
n 

de
ne

n 
si

ch
 d

er
 e

m
pf

an
ge

nd
e 

Za
hl

un
gs

di
en

st
le

is
te

r u
nd

 d
as

 p
hy

si
sc

he
 T

er
m

in
al

 b
ef

in
de

n.
 E

m
pf

an
ge

ne
 Z

ah
lu

ng
sv

or
gä

ng
e,

 d
ie

 ü
be

r e
in

en
 F

er
nz

ug
an

g 
au

sg
el

ös
t w

ur
de

n,
 s

in
d 

zu
 m

el
de

n,
 d

am
it 

di
e

je
w

ei
lig

en
 L

än
de

r e
rm

itt
el

t w
er

de
n 

kö
nn

en
, i

n 
de

ne
n 

si
ch

 d
er

 s
en

de
nd

e 
Za

hl
un

gs
di

en
st

le
is

te
r u

nd
 d

ie
 V

er
ka

uf
ss

te
lle

 (P
O

S)
 b

ef
in

de
n.

 E
m

pf
an

ge
ne

 Z
ah

lu
ng

sv
or

gä
ng

e,
 d

ie
 n

ic
ht

 ü
be

r e
in

en
 F

er
nz

ug
an

g 
au

sg
el

ös
t

w
ur

de
n,

 s
in

d 
zu

 m
el

de
n,

 d
am

it 
di

e 
je

w
ei

lig
en

 L
än

de
r e

rm
itt

el
t w

er
de

n 
kö

nn
en

, i
n 

de
ne

n 
si

ch
 d

er
 s

en
de

nd
e 

Za
hl

un
gs

di
en

st
le

is
te

r u
nd

 d
as

 p
hy

si
sc

he
 T

er
m

in
al

 b
ef

in
de

n.
**

 D
ie

se
 P

os
iti

on
 m

us
s 

fü
r j

ed
es

 v
er

w
en

de
te

 K
ar

te
nz

ah
lv

er
fa

hr
en

 (S
ch

em
e)

 s
ep

ar
at

 g
em

el
de

t w
er

de
n.

 Z
ur

 L
is

te
 d

er
 K

ar
te

nz
ah

lv
er

fa
hr

en
, d

er
 a

uc
h 

de
r C

od
e 

zu
 e

nt
ne

hm
en

 is
t, 

si
eh

e 
An

ha
ng

 2
(w

w
w

.B
un

de
sb

an
k.

de
 >

 S
er

vi
ce

 >
 M

el
de

w
es

en
 >

 B
an

ke
ns

ta
tis

tik
 >

 Z
ah

lu
ng

sv
er

ke
hr

ss
ta

tis
tik

)

* B
ei

 g
re

nz
üb

er
sc

hr
ei

te
nd

en
 k

ar
te

ng
eb

un
de

ne
n 

Za
hl

un
gs

vo
rg

än
ge

n 
si

nd
 d

er
 S

itz
 d

es
 G

es
ch

äf
ts

pa
rtn

er
s 

un
d 

de
r S

ta
nd

or
t d

er
 V

er
ka

uf
ss

te
lle

 (P
O

S)
 z

us
am

m
en

 z
u 

m
el

de
n.

 B
ei

 k
ar

te
ng

eb
un

de
ne

n 
Za

hl
un

gs
vo

rg
än

ge
n,

19
 / 
21



Meldeschema: ZVS6 Halbjährliche
Zahlungsverkehrsstatistik

Länderuntergliederung: Geo3, sofern nicht anders angegeben
Gesamtsumme für den Berichtszeitraum, tatsächliche Anzahl der Transaktionen; Wert der Transaktionen in EUR

nur die grau hinterlegten Felder sind zu melden

insgesamt

jedes 
EWR-
Land 

separat

außerhalb 
des EWR

1.PTT

Transaktionen an von inländischen Zahlungsdienstleistern 
abgerechneten Terminals mit von inländischen Zahlungsdienstleistern 
ausgegebenen Karten
davon:

1.PCW Bargeldabhebungen am Bankautomaten (ohne E-Geld-Transaktionen)
1.PCD Bargeldeinzahlungen am Bankautomaten (ohne E-Geld-Transaktionen)
1.OTR sonstige Transaktionen am Bankautomaten (ohne E-Geld-Transaktionen)
1.POS POS-Transaktionen (ohne E-Geld-Transaktionen)
1.LEM Aufladen und Entladen von E-Geld-Karten
1.PEM E-Geld-Zahlungsvorgänge mit Karten mit E-Geldfunktion

2.PTT

Transaktionen an von inländischen Zahlungsdienstleistern 
abgerechneten Terminals mit von ausländischen Zahlungsdienstleistern 
ausgegebenen Karten
davon:

2.PCW Bargeldabhebungen am Bankautomaten (ohne E-Geld-Transaktionen)
2.PCD Bargeldeinzahlungen am Bankautomaten (ohne E-Geld-Transaktionen)
2.OTR sonstige Transaktionen am Bankautomaten (ohne E-Geld-Transaktionen)
2.POS POS-Transaktionen (ohne E-Geld-Transaktionen)
2.LEM Aufladen und Entladen von E-Geld-Karten
2.PEM E-Geld-Zahlungsvorgänge mit Karten mit E-Geldfunktion

3.PTT

Transaktionen an von ausländischen Zahlungsdienstleistern 
abgerechneten Terminals mit von inländischen Zahlungsdienstleistern 
ausgegebenen Karten
davon:

3.PCW Bargeldabhebungen am Bankautomaten (ohne E-Geld-Transaktionen)
3.PCD Bargeldeinzahlungen am Bankautomaten (ohne E-Geld-Transaktionen)
3.OTR sonstige Transaktionen am Bankautomaten (ohne E-Geld-Transaktionen)
3.POS POS-Transaktionen (ohne E-Geld-Transaktionen)
3.LEM Aufladen und Entladen von E-Geld-Karten
3.PEM E-Geld-Zahlungsvorgänge mit Karten mit E-Geldfunktion

4.OTCW Bargeldauszahlungen am Schalter Geo1
4.OTCD Bargeldeinzahlungen am Schalter Geo1
4.CADV Bargeldauszahlungen an POS-Terminals Geo1

Zahlungsvorgänge, an denen Nicht-Zahlungsdienstleister beteiligt sind, nach Art des Terminals

Standort (in:)

Position Transaktionen nach Art des Terminals
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Meldeschema: ZVS9 Vierteljährliche
Zahlungsverkehrsstatistik

Länderuntergliederung: Geo6
Gesamtsumme für den Berichtszeitraum, tatsächliche Anzahl der Transaktionen; Wert der Transaktionen in EUR

nur die grau hinterlegten Felder sind zu melden

insgesamt
jedes Land 

der Welt 
separat

PCT Überweisungen
darunter:

PCT.2 elektronisch ausgelöst
davon:

PCT.2.R über einen Fernzugang
PCT.2.NR nicht über einen Fernzugang

PDD Lastschriften

PCP

Kartengebundene Zahlungsvorgänge mit von inländischen 
Zahlungsdienstleistern ausgegebenen kartengebundenen 
Zahlungsinstrumenten (ohne Karten, die nur eine E-Geldfunktion bieten)
darunter:

PCP.2 elektronisch ausgelöst
davon:

PCP.2.R über einen Fernzugang
darunter:

PCP.2.R.MCC Händlerkategoriencode (MCC) *
PCP.2.NR nicht über einen Fernzugang

darunter:
PCP.2.NR.MCC Händlerkategoriencode (MCC) *

PEM
E-Geld-Zahlungsvorgänge mit von inländischen Zahlungsdienstleistern 
ausgegebenem E-Geld

PCH Schecks

* Diese Position muss für jeden verwendeten MCC separat gemeldet werden. Zur Liste der verwendeten MCC, siehe Anhang 2
(www.Bundesbank.de > Service > Meldewesen > Bankenstatistik > Zahlungsverkehrsstatistik)

Zahlungsvorgänge, an denen Nicht-Zahlungsdienstleister beteiligt sind

Position

gesendet (to):

Transaktionen nach Instrument (gesendet)
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Mitteilung Nr. 8001/2021 
Meldebestimmungen 

Vorstand 
S 1 
27. April 2021 

 

Bankenstatistik 
 

 
Bankstatistische Meldungen und Anordnungen  

1. Neue statistische Anordnung einer Zahlungsverkehrsstatistik für Kreditinstitute im 
Sinne des Artikels 1(1)a) der Richtlinie (EU) 2015/2366 

2. Aufhebung einer Bundesbankmitteilung 
 
1. Erlass einer neuen statistischen Anordnung aufgrund Änderung der Verordnung 

zur Zahlungsverkehrsstatistik 
Die Deutsche Bundesbank, Vorstand, erlässt folgende statistische Anordnung: 
 

1. In Deutschland gebietsansässige Kreditinstitute im Sinne des Artikels 1(1) a) der 
Richtlinie (EU) 2015/23661 und in Deutschland gebietsansässige Niederlassungen 
solcher Kreditinstitute haben der Deutschen Bundesbank die statistischen 
Informationen nach der Verordnung (EU) Nr. 1409/2013 der Europäischen Zentralbank 
vom 28. November 2013 zur Zahlungsverkehrsstatistik (EZB/2013/43)2, die zuletzt 
durch die Verordnung (EU) 2020/2011 der Europäischen Zentralbank vom 1. 
Dezember 20203 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1409/2013 der Europäischen 
Zentralbank vom 28. November 2013 zur Zahlungsverkehrsstatistik (EZB/2013/43) 
geändert wurde, nach den von der Deutschen Bundesbank vorgeschriebenen 
Meldeschemata zu melden, die dieser Anordnung angehängt sind. 
 

2. Die Meldungen der statistischen Informationen nach Ziffer 1 sind erstmalig für das am 
1. Januar 2022 beginnende Kalendervierteljahr bzw. Kalenderhalbjahr zu erstatten. Sie 
sind der Deutschen Bundesbank gemäß ihren Vorgaben elektronisch über das 
Bundesbank-ExtraNet zu übermitteln. Bei der Aufstellung der Meldungen sind die von 

_____________ 
1 Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über 

Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU und 
der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG (ABl. L 337 vom 
23.12.2015, S. 35–127). 

2 Verordnung (EU) Nr. 1409/2013 der Europäischen Zentralbank vom 28. November 2013 zur 
Zahlungsverkehrsstatistik (EZB/2013/43) (ABl. L 352 vom 24.12.2013, S. 18) 

3 Verordnung (EU) 2020/2011 der Europäischen Zentralbank vom 1. Dezember 2020 zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 1409/2013 zur Zahlungsverkehrsstatistik (EZB/2013/43) (EZB/2020/59) (ABl. L 418 vom 
11.12.2020, S. 1–78). 
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der Deutschen Bundesbank erlassenen Richtlinien und Einzelstellungnahmen zur 
Zahlungsverkehrsstatistik4 zu beachten. 
 

3. Die Berichtspflichtigen zu Ziffer 1 haben der Bundesbank ferner, in Übereinstimmung 
mit Ziffer 2, Anzahl und Wert der Transaktionen für karteninduzierte Lastschriften (ELV) 
und Kartenzahlungen am POS-Terminal mit Mobilgeräten zu melden. Diese 
statistischen Informationen werden auch der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur Verfügung gestellt und innerhalb der 
Deutschen Bundesbank zur Erfüllung ihrer Aufgaben verwendet. 

 
4. Die Berichtspflichtigen haben der Deutschen Bundesbank die statistischen 

Informationen nach Ziffer 1 und 3 entsprechend der folgenden Meldefristen mit 
folgenden Meldefrequenzen zu melden: Die vierteljährlichen Meldungen sind der 
Deutschen Bundesbank bis zum letzten Werktag des Monats nach Ablauf jedes 
Quartals zu übermitteln. Die halbjährlichen Meldungen sind bis zum letzten Werktag 
des 3. Monats nach Ablauf des Kalenderhalbjahres zu übermitteln.  
 

5. Die statistische Anordnung, Mitteilung Nr. 8001/2014 der Deutschen Bundesbank, 
veröffentlicht im Bundesanzeiger vom 14.02.2014, wird mit Wirkung zum 1. April 2022 
widerrufen. 
 

6. Die im Rahmen der Verordnung (EU) Nr.1409/2013 in ihrer aufgrund der Verordnung 
(EU) 2020/2011 geltenden Fassung erhobenen Daten werden der BaFin in dem 
Umfang weitergegeben, wie es erforderlich ist, um die Datenerhebung der BaFin bei 
den Berichtspflichtigen nach § 54 Abs.5 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz5 (ZAG) zu 
ersetzen. 
 

7. Die sofortige Vollziehung der Ziffern 1-6 dieser statistischen Anordnung wird 
angeordnet. 

 
Begründung: 

I. 
Die Verordnung (EU) Nr. 1409/2013 der Europäischen Zentralbank vom 28. November 2013 
zur Zahlungsverkehrsstatistik (EZB/2013/43) wurde durch die Verordnung (EU) 2020/2011 der 
Europäischen Zentralbank vom 1. Dezember 2020 geändert, was eine Neufassung der 
bisherigen statistischen Anordnung erforderlich macht. Die Veröffentlichung im 
Bundesanzeiger erfolgt nach § 33 BBankG. 
 

II. 
Rechtsgrundlage für die unter Ziffer 1 und 2 des Tenors getroffenen Anordnungen ist 
Artikel 3(2) der Verordnung (EU) Nr. 1409/2013 der Europäischen Zentralbank vom 28. 
November 2013 zur Zahlungsverkehrsstatistik (EZB/2013/43). Nach dieser Vorschrift erfolgt 
die Festlegung und Durchführung der Berichtspflichten für den tatsächlichen Kreis der 
_____________ 
4 Zu finden auf der Webpräsenz der Deutschen Bundesbank unter dem Pfad Service > Meldewesen > 

Bankenstatistik > Zahlungsverkehrsstatistik. 
5 Gesetz über die Beaufsichtigung von Zahlungsdiensten vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2446) 
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Berichtspflichtigen durch die nationalen Zentralbanken in Übereinstimmung mit den nationalen 
Gegebenheiten. Die nationalen Zentralbanken stellen sicher, dass die dabei festgelegten 
Berichtsverfahren die nach dieser Verordnung benötigten statistischen Daten liefern und eine 
genaue Überprüfung der Einhaltung der in Anhang IV der Verordnung festgelegten 
Mindestanforderungen für die Übermittlung, Exaktheit, konzeptionelle Erfüllung und 
Korrekturen ermöglichen. Während die Verordnung unmittelbar anwendbar ist und insoweit 
die Berichtspflichtigen im Hinblick auf ihre Festsetzungen unmittelbar bindet, stellt diese 
Vorschrift eine unionsrechtliche Rechtsgrundlage für die nationale Umsetzung der 
Berichtspflichten durch die Bundesbank als nationale Zentralbank dar.  
 
Mit den Anordnungen in Ziffer 1 und 2 werden die Berichtspflichten der Verordnung 
konkretisiert und weitere Festsetzungen zur Durchführung der Berichtspflichten getroffen. Dies 
gilt auch für die Festsetzung, dass die Berichtspflichten elektronisch über das Bundesbank-
ExtraNet zu erfüllen sind, die eine Festsetzung über das „wie“ der Meldungen darstellt. Als 
weitere Regelungen zur Durchführung der Berichtspflichten sind die erlassenen Richtlinien 
und Einzelstellungnahmen zur Zahlungsverkehrsstatistik zu berücksichtigen. 
 

III. 
Rechtsgrundlage für die zusätzlich zu meldenden statistischen Informationen nach Ziffer 3 ist 
§ 18 BBankG. Diese statistischen Informationen sind erforderlich zur Erfüllung der Aufgaben 
der Bundesbank nach § 3 BBankG einschließlich der Überwachung der Zahlungssysteme. Die 
Kenntnis dieser Positionen und ihrer Entwicklung ist wegen der flächendeckenden Verbreitung 
dieser Zahlungsvorgänge im Einzelhandel in Deutschland für die Bundesbank von großem 
geschäftspolitischen Interesse. Die Verfügungen hinsichtlich der Nutzung der Daten beruhen 
auf § 7 KWG in Verbindung mit § 18 Satz 5 BBankG. 

 
IV. 

Rechtsgrundlage für die Anordnungen unter Ziffer 4 ist Artikel 6(2) der Verordnung (EU) Nr. 
1409/2013 der Europäischen Zentralbank vom 28. November 2013 zur 
Zahlungsverkehrsstatistik (EZB/2013/43). Die nationalen Zentralbanken haben hiernach 
eindeutige Meldefristen für Berichtspflichtige vorzugeben. Diese Meldefristen haben 
eindeutige Meldefrequenzen festzulegen, in denen die Berichtspflichtigen den nationalen 
Zentralbanken die statistischen Informationen zu melden haben, sowie zu gewährleisten, dass 
die nationalen Zentralbanken die in Artikel 6(1) der Verordnung aufgeführten Meldefristen 
gegenüber der EZB einhalten können. Die in Ziffer 4 aufgeführten Meldefristen und 
Meldefrequenzen geben einerseits den Berichtspflichtigen genügend Zeit, ihre Meldungen zu 
erstellen, andererseits geben sie auch der Bundesbank die erforderliche Zeit, damit sie ihre in 
Artikel 6(1) Verordnung (EU) Nr. 1409/2013 aufgeführten Meldefristen gegenüber der EZB 
einhalten kann. 
 

V. 
Da sich die Rechtslage geändert hat, ist die bisherige statistische Anordnung nach Ziffer 5 des 
Tenors zu widerrufen. Die Änderungen der ursprünglichen statistischen Anordnung sind so 
umfangreich, dass eine bloße Änderung der statistischen Anordnung 8001/2014 nicht 
zweckmäßig erscheint. Deshalb ist diese neue statistische Anordnung zu erlassen. 
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VI. 
Nach Erwägungsgrund (9) der Verordnung (EU) 2020/2011 der Europäischen Zentralbank 
vom 1. Dezember 2020 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1409/2013 der Europäischen 
Zentralbank vom 28. November 2013 zur Zahlungsverkehrsstatistik (EZB/2013/43) soll es der 
Bundesbank als nationaler Zentralbank möglich sein, vertrauliche statistische Daten zu 
Betrugsfällen, die nach der Verordnung erhoben werden, an eine nationale zuständige 
Behörde zu übermitteln. Hiermit soll die Erhebung statistischer Daten gemäß der Richtlinie 
(EU) 2015/2366 erleichtert werden unter der Voraussetzung, dass die Vorschriften für den 
Schutz und die Verwendung vertraulicher statistischer Daten nach der Verordnung (EG) Nr. 
2533/986 eingehalten werden. Nach Artikel 8 Abs. 4a der Verordnung (EG) Nr. 2533/98 
können durch die Bundesbank vertrauliche statistische Daten an die nach dem Unionsrecht 
oder dem nationalen Recht für die Aufsicht von Finanzinstituten, -märkten und -infrastrukturen 
oder für die Stabilität des Finanzsystems zuständigen Behörden oder Einrichtungen der 
Mitgliedstaaten und der Union und an den Europäischen Stabilitätsmechanismus in dem zur 
Erfüllung der jeweiligen Aufgaben erforderlichen Maße und Detaillierungsgrad übermittelt 
werden. Diese Vorschrift stellt die Rechtsgrundlage für eine Übermittlung dar. Die BaFin ist 
von dieser Vorschrift umfasst und die Voraussetzungen für eine Weitergabe sind erfüllt. Eine 
Weitergabe der Informationen zu Betrugsdaten ist für die Aufgabenerfüllung der BaFin 
erforderlich und zwar, um die Datenerhebung von den Berichtspflichtigen nach § 54 Abs. 5 
ZAG zu ersetzen. Die Vorschrift ist die nationale Umsetzung der Datenerhebung von 
Betrugsdaten nach der Richtlinie(EU) 2015/2366, die in Erwägungsgrund (9) der statistischen 
Verordnung benannt ist.  
 
Die Deutsche Bundesbank macht in Ziffer 6 der Anordnung von ihrem ihr nach Artikel 8 
Abs.(4a) der Verordnung (EG) Nr. 2533/98 zustehenden Ermessen hinsichtlich der 
Datenweitergabe an die BaFin zugunsten der Berichtspflichtigen Gebrauch. Durch die 
Datenweitergabe wird der Berichtsaufwand für die Berichtspflichtigen gering gehalten, da 
Berichtspflichtige die Informationen nur einmal der Deutschen Bundesbank zu melden haben, 
während sie ohne die Regelung dazu verpflichtet wären, die von der Regelung des § 54 Abs.5 
ZAG erfassten Daten auch an die BaFin zu melden. Die BaFin sieht nach § 54 Abs. 5 ZAG u. 
a. eine halbjährliche Datenlieferung vor. Da Rechtsfolge bei einer Meldeerleichterung gemäß 
geänderter EZB VO (EZB/2020/59) eine jährliche Meldung ist, können keine Befreiungen 
zugunsten der Berichtspflichtigen nach Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 1409/2013 erfolgen.  
 
Mittels einer nationalen Kooperationsvereinbarung der Deutschen Bundesbank mit der BaFin 
wird sichergestellt, dass die vertraulichen statistischen Einzeldaten nur in den durch die 
Verordnung (EG) Nr. 2533/98 vorgegebenen Grenzen verarbeitet und weitergegeben werden 
und die Datenweitergabe rechtmäßig nach dieser Verordnung erfolgt. 

 
VII. 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung erfolgt gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 Ziffer 4 der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). Nach § 80 Abs. 1 VwGO hätte eine gegen diesen 
Verwaltungsakt erhobene Anfechtungsklage zwar aufschiebende Wirkung, gemäß § 80 Abs. 
2 Satz 1 Ziffer 4 VwGO kann aber die sofortige Vollziehung der Verfügung angeordnet werden, 
_____________ 
6 Verordnung (EG) Nr. 2533/98 des Rates vom 23. November 1998 über die Erfassung statistischer Daten durch 

die Europäische Zentralbank, ABl. L 318 vom 27.11.1998, S. 8–19. 
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wenn dies im öffentlichen Interesse liegt und das Interesse des Anfechtungsklägers an der 
aufschiebenden Wirkung hierhinter zurücktreten muss. 
 
1. Das öffentliche Interesse am Sofortvollzug ergibt sich aus dem Gebot der effektiven 
Durchsetzung des Unionsrechts (effet utile), da ohne Anordnung des Sofortvollzugs die 
effektive Durchsetzung des Unionsrechts gefährdet wäre (Urteil des EuGH vom 10.07.1990 
Rs. C-217/88 Rn. 25- Tafelwein; Schoch/Schneider/Bier/Schoch VwGO 36.EL Februar 2019 
Rn. 218ff).  
 
Bei der von der Europäischen Zentralbank auf Grundlage des Unionsprimärrechts (Artikel 5 
Abs. 1 der Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen 
Zentralbank, ESZB-Satzung) und der Verordnung (EG) Nr. 2533/98 erlassenen und mit der 
Änderungsverordnung aktualisierten statistischen Verordnung (EU) Nr. 1409/2013 handelt es 
sich um verbindliches Unionssekundärrecht. Entsprechendes gilt für die an die nationalen 
Zentralbanken des Eurosystems gerichtete Leitlinie der Europäischen Zentralbank über die 
monetären und die Finanzstatistiken (EZB/2014/15), wonach die Deutsche Bundesbank die 
von den Berichtspflichtigen erhobenen Daten an die Europäische Zentralbank zu melden hat. 
Das Verwaltungsgericht Frankfurt a.M. hat die rechtsverbindliche Wirkung von EZB-Leitlinien 
für die Deutsche Bundesbank bestätigt. Demnach müssen die nationalen Zentralbanken im 
Rahmen ihrer Zuständigkeiten alles tun, um den EZB-Leitlinien volle Wirksamkeit zu verleihen 
(Urteil vom 14. November 2019, Az. 9 K 5011/18.F). Auch Artikel 6 Abs.1 der Verordnung (EU) 
Nr. 1409/2013 legt unmittelbar von der Bundesbank einzuhaltende Übermittlungsfristen der 
von den Berichtspflichtigen an die Bundesbank nach der Verordnung übermittelten 
statistischen Informationen fest. 
 
Die aufschiebende Wirkung einer Anfechtungsklage würde entgegen der Verpflichtung nach 
Artikel 3(2) der Verordnung (EU) Nr. 1409/2013 zu einer wiederholten Nichtmeldung 
statistischer Daten führen und hätte auch zur Folge, dass die Deutsche Bundesbank gegen 
ihre Verpflichtung zur Weiterleitung der von den Berichtspflichtigen erhobenen Daten nach 
Artikel 3(1) der Verordnung verstoßen würde. Dies wird im öffentlichen Interesse durch die 
Anordnung der sofortigen Vollziehung verhindert.  
 
2. Daneben ergibt sich das öffentliche Interesse am Sofortvollzug daraus, dass das 
Eurosystem die angeforderten Informationen vollständig von allen Berichtspflichtigen für seine 
Aufgabenerfüllung ab Geltung der neuen Anforderungen der aktualisierten Verordnung (EU) 
Nr. 1409/2013 benötigt. 
 
Nach den Erwägungsgründen (1) bis (3) der Verordnung (EU) Nr. 1409/2013 sind Daten zur 
Zahlungsverkehrsstatistik und zur Statistik über Zahlungssysteme für eine Bestandsaufnahme 
und die Beobachtung der Entwicklungen auf den Zahlungsmärkten in den Mitgliedstaaten von 
grundlegender Bedeutung. Die Europäische Zentralbank (EZB) erhebt zur Wahrnehmung ihrer 
Aufgabe, das reibungslose Funktionieren der Zahlungssysteme in der Union zu fördern, 
länderspezifische und vergleichende Zahlungsverkehrsstatistiken und trägt somit zur 
reibungslosen Durchführung von Maßnahmen auf dem Gebiet der Aufsicht über Kreditinstitute 
und der Stabilität des Finanzsystems bei. Da Zahlungen mit Hilfe von Zahlungsinstrumenten 
durchgeführt und über Zahlungssysteme abgewickelt werden, ist die Erhebung statistischer 
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Daten zu Zahlungsinstrumenten erforderlich, um das reibungslose Funktionieren der Systeme 
sicherzustellen, die die Zahlungen durchlaufen. 
 
Im Hinblick darauf, dass die Standards für Zahlungsinstrumente durch Zahlverfahren 
vorgegeben werden, ist darüber hinaus die Erhebung statistischer Daten zum Betrieb der 
Zahlverfahren als Beitrag zum reibungslosen Funktionieren dieser Zahlungssysteme 
erforderlich. Für diese Zwecke benötigt die EZB sowohl vierteljährliche als auch halbjährliche 
statistische Daten. Daher sollte die Meldefrequenz erhöht werden. 
 
Angesichts der Verzahnung von Zahlungsinstrumenten und Zahlungssystemen ist das 
öffentliche Vertrauen in die jeweiligen Zahlungsinstrumente für das reibungslose Funktionieren 
der Zahlungssysteme erforderlich. Aufgrund finanzieller Verluste, die auf Betrug 
zurückzuführen sind, wird das öffentliche Vertrauen in Zahlungsinstrumente untergraben. 
Daher ist es wichtig, Maßnahmen zu treffen, durch die die Sicherheit der Zahlungsinstrumente 
und ihrer Nutzer sowie der Zahlungssysteme, die solche Zahlungen durchlaufen, sichergestellt 
ist. Aus diesem Grund ist es hinreichend gerechtfertigt, sowohl die Schwere des Betrugs als 
auch die Betrugsmethoden zu überwachen, um den Schutz, die Sicherheit und die Effizienz 
dieser Instrumente zu gewährleisten, damit diese reibungslos funktionieren können. 
Datenlücken und Zeitverzögerungen bei den Meldungen haben nicht nur Auswirkungen auf 
die Qualität der durchgeführten Analysen, sondern im Ergebnis auf die Aufgabenerfüllung des 
Eurosystems selbst. Dies könnte auch für einen begrenzten Zeitraum nicht hingenommen 
werden.  
 
3. Dem vorbeschriebenen öffentlichen Interesse am Sofortvollzug steht das Interesse der 
Berichtspflichtigen an der aufschiebenden Wirkung gegenüber. Durch die Anordnung des 
Sofortvollzugs käme einer erhobenen Anfechtungsklage keine aufschiebende Wirkung mehr 
zu. Daher müssen die Berichtspflichtigen die angeforderten statistischen Informationen auch 
trotz einer erhobenen Anfechtungsklage in der gebotenen Meldefrequenz übermitteln. Somit 
haben die Berichtspflichtigen zunächst die für die Übermittlung der neuen 
Berichtsanforderungen erforderlichen Aufwendungen zu tragen, insbesondere die Kosten für 
die zur Erfüllung der Berichtspflicht erforderliche Anpassung der IT-Infrastruktur. 
 
Daneben können die zu übermittelnden neuen Anforderungen auch Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse darstellen, die zu übermitteln sind, bevor im Rahmen einer 
Anfechtungsklage die Frage des Bestehens der Berichtspflicht für die aktualisierten 
Berichtsanforderungen geklärt wurde. Hierbei ist auf Seiten des Aufschubinteresses zu 
berücksichtigen, dass das durch einen Sofortvollzug eintretende Offenbaren der Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Allerdings können die 
Folgen der Offenbarung durch Löschung der Daten teilweise beseitigt werden.  
 
4. Bei Abwägung überwiegen die Gründe für den Sofortvollzug, so dass er anzuordnen ist. 
Aus den nachfolgenden Gründen tritt im vorliegenden Fall das Interesse der Berichtspflichtigen 
an der aufschiebenden Wirkung einer von ihnen erhobenen Anfechtungsklage gegenüber dem 
öffentlichen Interesse an der sofortigen Vollziehung zurück. 
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Die Anordnung der sofortigen Vollziehung bezweckt die effektive Durchsetzung des 
Unionsrechts und die Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung des Eurosystems 
notwendigen Informationsgrundlage. Sie verfolgt damit einen legitimen Zweck. Die Anordnung 
ist auch geeignet und erforderlich, da nur durch den Sofortvollzug eine Verletzung 
unionsrechtlicher Vorgaben abgewendet wird (effet utile) und die für die Aufgabenerfüllung 
des Eurosystems erforderliche aktualisierte Datengrundlage nach der EZB-Verordnung 
sichergestellt wird.  
 
Die Anordnung ist angemessen, auch wenn die Berichtspflichtigen dadurch verpflichtet 
werden, Meldungen trotz einer erhobenen Klage gegen die Heranziehung zur Berichtspflicht 
abzugeben. Denn auch unter Berücksichtigung des Interesses der Berichtspflichtigen an der 
aufschiebenden Wirkung einer Klage kann insgesamt nicht hingenommen werden, dass 
unionsrechtliche Vorgaben zur Meldung der Daten an die Deutsche Bundesbank sowie zur 
Vorlage dieser Daten bei der Europäischen Zentralbank nicht eingehalten werden. Auf diese 
Weise erhielte das Eurosystem nicht die für seine Aufgabenerfüllung erforderlichen Daten und 
müsste damit für die Allgemeinheit bedeutsame Entscheidungen auf der Grundlage einer 
unvollständigen Datenbasis treffen.  
 
Das Interesse an der Abwendung dieser Folgen überwiegt das o.a. Interesse der 
Berichtspflichtigen. Darüber hinaus gewährt die EZB-Änderungsverordnung über die neuen 
statistischen Berichtspflichten auch einen angemessenen Zeitrahmen zur Umsetzung, sie gilt 
nach Artikel 2 ab dem 1. Januar 2022. Zuvor hatte die Europäische Zentralbank einen Entwurf 
ihrer Verordnung bereits öffentlich konsultiert. Daher ist die Pflicht zur Erfüllung 
entsprechender Meldeanforderungen grundsätzlich absehbar.  
 
Insgesamt ist somit das Interesse an der Durchsetzung des Unionsrechts (effet utile) und an 
der Bereitstellung einer vollständigen Informationsgrundlage für die Wahrnehmung 
bedeutsamer Aufgaben des Eurosystems im gesamten Anwendungsbereich der Verordnung 
höher zu gewichten als die Interessen der Berichtspflichtigen an der Aufrechterhaltung der 
aufschiebenden Wirkung.  
 
Im Ergebnis überwiegt damit das öffentliche Interesse am Sofortvollzug des Verwaltungsakts 
das Aufschubinteresse der Berichtspflichtigen. 
 
Diese statistische Anordnung wird im Bundesanzeiger und auf der Homepage der Bundesbank 
https://www.bundesbank.de unter Service > Meldewesen > Bankenstatistik > 
Zahlungsverkehrsstatistik veröffentlicht. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Verwaltungsakt kann Klage bei dem Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, 
Adalbertstraße 18, 60486 Frankfurt, gegen die Deutsche Bundesbank, vertreten durch den 
Vorstand, Frankfurt am Main, Wilhelm-Epstein-Str. 14, erhoben werden. Die Klage ist 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Verwaltungsakts schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle bei diesem Gericht zu erheben. Sie 
muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Die 
Schriftform kann nach Maßgabe von § 55a Verwaltungsgerichtsordnung i.V.m. der Verordnung 
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über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das 
besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - 
ERVV) durch die elektronische Form ersetzt werden. 
 
2. Aufhebung einer Bundesbankmitteilung 
Die Mitteilung 8001/2014 veröffentlicht im Bundesanzeiger AT vom 14. Februar 2014 wird 
mit Wirkung vom 1. April 2022 aufgehoben. 
 
 
Deutsche Bundesbank 
Prof. Dr. Buch Stahl 
 
 
 
 
 
Anlage 
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